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1. Satzungsänderunganträge

SÄA001 Satzungsänderungsantrag: Änderung der 
Wahlordnung (Listenvorschlag) 
Antragsteller: Caro Mahn-Gauseweg & Florian Bokor

Der LPT möge beschließen: Der § 6 zur Anlage des § 12 der Landessatzung wird wie folgt
ergänzt: 

MODUL 1:
(3) Wenn als Wahlvorschlag eine Liste aufgestellt werden soll, so kann jeder Pirat vor 
Schließung der Kandidatenliste eine vollständige Liste vorschlagen (Listenvorschlag). Der 
Listenvorschlag soll die nach Abs. 2 bestimmte Länge aufweisen. Die Liste muss von einer
Anzahl Wahlberechtigter unterstützt werden, die der Länge der Liste entspricht, wobei nur 
unterstützen kann, wer nicht selbst kandidiert. Die Kandidaten müssen jeweils die 
Bedingungen für eine Kandidatur nach dieser Wahlordnung erfüllen. Ihnen ist nach 
Maßgabe dieser Wahlordnung jeweils Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
vorzustellen. Listenvorschläge werden vor der Wahl der Kandidaten gem. § 8 dieser 
Wahlordnung abgestimmt; ein Listenvorschlag wird als Wahlvorschlag (Liste) 
angenommen, wenn ihm die Mehrheit der Akkreditierten zustimmen. 

MODUL 2: (nur abzustimmen, wenn Modul 1 ANGENOMMEN wurde):
(4) Die Absätze 3 und 4 treten mit Wirksamkeit der Wahl zum 18. deutschen Bundestag 
automatisch außer Kraft. Bis dahin ist er nur in Bezug auf Wahlvorschläge zu eben diesem
Gremium anwendbar. 

SÄA002 Satzungsänderungsantrag: Änderung der 
Wahlordnung (Streichung Listenvorschlag) 
Antragsteller: Caro Mahn-Gauseweg & Florian Bokor

(Nur abzustimmen, wenn SÄA001 Modul 1 angenommen wurde.) 

Der LPT möge beschließen: Der Absatz (3) des § 6 zur Anlage des § 12 der 
Landessatzung wird ersatzlos gestrichen. 
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SÄA003 Fundraising Kodex 
Antragsteller: Impyer

Der folgende Antrag wird zum Beschluss auf dem LPT 2013.2 eingereicht: 

• Es wird in § 7 ein neuer Absatz (15) "Fundraising" eingefügt: 

Die Führung des Fundraising wird durch den Vorstand beauftragt und beaufsichtigt. 
Aufgabe der Beauftragten ist, die Schaffung und Wartung der Fundraisingstruktur für die 
Piraten Sachsen und die Mitgliedern beim Fundraising zu koordinieren, sowie zu 
unterstützen. Als Grundlage für das konkrete Handeln gelten die Satzungen und der unten
stehende Fundraising Kodex. Die Fundraisingbeauftragte/n koordiniert das Fundraising in 
Sachsen. 

Zum nächsten LPT der Piraten Sachsen berichtet/n die Fundraisingbeauftragte/n und der 
Vorstand gemeinsam und detailliert über Aktivitäten, Verlauf und Ergebnisse inkl. Kosten &
Einnahmen. 

Als Anlage zur Satzung:

FUNDRAISING KODEX

Zweckfreiheit:

Spenden dienen dazu, die Piratenpartei in der Umsetzung ihrer Ideen und Ideale zu 
unterstützen. Sie sollten nicht der Preis für die Erfüllung spezifischer Wünsche. 

Verwendung:

Spenden werden ausschließlich so verwendet, wie es die Mitglieder des Landesverbandes
Sachsen der Piratenpartei in Programm und Satzung festgelegt haben oder zukünftig 
festlegen werden. 

Abrechnung:

Die Piratenpartei hält sich bei der Verwendung von Spenden wie auch bei deren 
Dokumentation an alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Sie erlaubt sich dabei keine 
Interpretationsspielräume oder kreative Optimierungen. 

Unmittelbarkeit:

Die Piratenpartei verpflichtet sich dazu, Spenden unmittelbar und direkt für die Arbeit der 
Partei zu verwenden. Eine Verwendung für andere Zwecke wird ausgeschlossen. Dieses 
wird mit der öffentlich einsehbaren Abrechnung der Spenden dokumentiert. 

Respekt vor der Privatsphäre:

Die Piratenpartei respektiert das Recht auf Privatsphäre. Wir lehnen es ab, Menschen, 
Firmen oder Institutionen als Spender zu umwerben, die das nicht wünschen. Potenzielle 
Spender werden von uns nur durch Fundraisingbeauftragte oder koordinierte Personen 
angesprochen. Diese koordinieren auch deren Wunsch, nicht als Spender umworben zu 
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werden. Wir halten diesen Wunsch vertraulich. 

Losgelöst davon werden wir jede Spende gemäß gesetzlicher Bestimmungen oder 
unserer Satzung – entsprechend dieser auch namentlich – veröffentlichen. 

Begründung

Schon jetzt ist der Geldmangel der Piratenpartei Sachsen ein echtes Problem. 

Dabei stehen die eigentlichen Herausforderungen erst mit dem kommenden Wahlen an. 
Es werden erhebliche Mittel benötigt, um die Chancen der Piraten Sachsen, in der Politik 
Einfluss zu nehmen, auch zu nutzen. 

Fundraising, das systematische Einwerben von Spenden, ist eine Gelegenheit, diese 
Geldmittel zu erhalten. Allerdings muss es einen verbindlichen Rahmen erhalten, um eine 
verantwortungsvolle Durchführung zu sichern. Der vorliegende Antrag soll das leisten. 
Eine Einrichtung gemäß dem vorliegenden Antrag würde für den Landesverband eine 
eigene Handlungsfähigkeit in diesem Bereich sicherstellen. 

SÄA004 §14 Satzungs- und Programmänderung 
Antragsteller: Impyer

Es wird beantrag § 14 wie folgt zu ändern: 

• Alt: 

§ 14 - Satzungs- und Programmänderung 

(1) Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer 
2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer 
Satzungsänderung zwischen zwei Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert 
werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem Landesparteitag kann nur 
abgestimmt werden, wenn er mindestens vier Wochen vor Beginn des 
Landesparteitages beim Landesvorstand eingegangen ist. 

(3) Die Regelungen aus Absatz 1 gelten ebenso für eine Änderung des Programms 
der Piratenpartei Deutschland Landesverband Sachsen. 

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen der Bundessatzung 

• Neu: 

§ 14 - Satzungs- und Programmänderung, {sowie Positionspapiere[Nur wenn Modul 0 
angenommen]} 

(1) Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer 
2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer 
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Satzungsänderung zwischen zwei Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert 
werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2)Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem Landesparteitag kann nur 
abgestimmt werden, wenn er mindestens vier Wochen vor Beginn des 
Landesparteitages beim Landesvorstand eingegangen ist. 

(3) Die Regelungen aus Absatz 1 und Absatz 2 gelten ebenso für eine Änderung des 
Programms der Piratenpartei Deutschland Landesverband Sachsen. 

Modul 0: 

(4) Beschlüsse über Positionspapiere der Piratenpartei Deutschland Landesverband 
Sachsen stellen keine Beschlüsse gemäß § 6 PartG dar und werden nicht dem 
Grundsatz- bzw. Wahlprogramm zugeordnet. Beschlüsse über Positionspapiere 
erfordern als Mittel zur Willensbildung gem. § 15 PartG Abs. 1 eine einfache 
Mehrheit. Positionspapieren teilen nach außen und innen den Sach- und 
Zwischenstand zu politischen Positionen mit, ohne dass daraus eine 
programmatische Forderung erwächst. 

Modul 1: 

(5) Ein Antrag gilt als eingereicht, wenn er dem Landesvorstand in Textform per E-
Mail an vorstand@piraten-sachsen.de oder per Brief an das offizielle Postfach 
zugegangen ist oder form- und fristgerecht in das vom Landesvorstand bestimmte 
Antragsportal eingestellt wurde. Eingereichte Programmänderungsanträge sollen 
einen Verweis auf das Kapitel bzw. die Leitlinie im bestehenden Programm enthalten,
die damit verändert oder erweitert werden. Kann keine passende Zuordnung 
getroffen werden, soll der Antrag einen Vorschlag für ein/e neue/s Kapitel bzw. 
Leitlinie enthalten. Darüber hinaus können Anträge formfrei gestellt werden. 

Modul 2: 

(6) Durch Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Sonstige Anträge sowie 
Sachanträge auf dem Landesparteitag können keine Satzungs- oder 
Programmänderungen neu eingebracht werden. Sinnerhaltende oder redaktionelle 
Anpassungen fristgemäß eingereichter Satzungs- oder Programmänderungsanträge 
sind zulässig. 

SÄA005 Änderung §8 Der Landesparteitag - Absatz 11 - 
SMV 
Antragsteller: Impyer

§8 der Landessatzung wird wie folgt geändert: 

• Alt: 

(11) Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung treten am 01. Januar 2013 in 
Kraft und treten am 31.12.2013 außer Kraft, wenn nicht der Landesparteitag zuvor die 
Fortdauer dieser Regelung mit der gem. § 14 erforderlichen Mehrheit bestätigt. 

4

mailto:vorstand@piraten-sachsen.de


• Neu: 

(11) Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung treten am 01. Januar 2013 in 
Kraft und treten am 31.12.2014 außer Kraft, wenn nicht der Landesparteitag zuvor die 
Fortdauer dieser Regelung mit der gem. § 14 erforderlichen Mehrheit bestätigt entzieht. 
Zum nächsten Landesparteitag ist ein in Kraft treten mit der gem. § 14 erforderlichen 
Mehrheit möglich. Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung verbleiben auch 
nach Entzug der Fortdauer in der Satzung, verlieren aber Wirkung. 

Neue Fassung, bereinigt:

(11) Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung treten am 01. Januar 
2013 in Kraft und treten außer Kraft, wenn der Landesparteitag die Fortdauer dieser
Regelung mit der gem. § 14 erforderlichen Mehrheit entzieht. Zum nächsten 
Landesparteitag ist ein in Kraft treten mit der gem. § 14 erforderlichen Mehrheit 
möglich. Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung verbleiben auch 
nach Entzug der Fortdauer in der Satzung, verlieren aber Wirkung.

2. Grundsatzprogrammanträge

GP001 Programmerweiterung: Tierschutz
Antragsteller: Tranquillo

Der Landesparteitag möge beschließen das dem Grundsatzprogramm unter Punkt 3, 
Umwelt, ein weiterer Unterpunkt hinzugefügt wird mit der Bezeichnung "Tierschutz" der 
folgende Präambel und die Punkte 1 bis 3 erhält. 

0) Präambel 

Wir setzen uns für die gesetzliche Festschreibung höherer Mindeststandards in der 
Tierhaltung ein. Wir unterstützen eine verantwortungsbewusste und ressourcen-
schonende Landwirtschaft, die gesunde Produkte hervorbringt und Landwirten ein faires 
Einkommen verschafft. 

1) Verbandsklagerecht 

Wir befürworten die Einführung eines bundesweiten Verbandsklagerechtes für anerkannte 
Tierschutzorganisationen. Tiere können als Lebewesen nicht selbst für ihre Rechte 
eintreten, daher sind sie auf eine Vertretung in Form von Verbänden angewiesen. Obwohl 
Tier- und Umweltschutz nach Art. 20a GG denselben Verfassungsrang haben, fehlt in 
Sachsen ein entsprechendes Gesetz. 

Begründung: Für die Durchführung des Tierschutzgesetzes sind die jeweiligen 
Landesbehörden zuständig. Diese sind häufig personell unterbesetzt und können unter 
anderem deshalb nicht tätig werden. Das Verbandsklagerecht stellt somit eine wichtige 
Ergänzung dar, um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zu verfolgen. Der Begriff 
anerkannte Naturschutzverbände ist bereits fest definiert durch § 64 BNatSchG. Analog 
soll das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände vergleichbar gehandhabt 
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werden wie das bereits bestehende Verbandsklagerecht für anerkannte 
Naturschutzverbände. 

2.) Tierschutz in der Tierhaltung 

Hinweis: Folgende Unterpunkte werden in Sachsen größtenteils durch EU Reglungen 
bestimmt und teilweise durch Bundesrecht. Da aber weder unser Bundesprogramm noch 
unser EU Programm diese Punkte behandelt ist es nach dem Bottom-Up-Prinzip sinnvoll 
hier schon Änderungsdruck aufzubauen. Auch in Hinblick auf die Kommunikation mit 
unseren Wählern in Sachsen. 

2.1) Haltungsbedingungen 

Der Platz in Ställen muss ausreichend sein, um ein artgerechtes Verhalten der Tiere zu 
ermöglichen und ihrem natürlichen Bewegungsdrang entgegen kommen. Die 
Haltungsform muss zuträgliche natürliche Sozialkontakte - beispielsweise zwischen 
Artgenossen - ermöglichen und ausreichend Ruhemöglichkeiten bieten. Dauerlärm und 
andere starke Beeinträchtigungen der Psyche der Tiere sind zu vermeiden. Den Tieren 
muss ausreichend Zugang zu frischer Luft und Tageslicht ermöglicht werden. 
Handlungsweisen welche dazu führen das große Teile der Tierbestände 
geschlechtesspezifisch oder aus anderen Gründen vorzeitig getötet werden sind nicht 
zulässig. Die Haltungsform von Tieren muss - sofern Arbeits- und Tierschutzrichtlinien dem
nicht entgegenstehen - so gestaltet sein, dass keine Amputationen von Körperteilen 
notwendig werden. Maßnahmen wie Schnäbel kürzen oder Schwänze abschneiden, die 
bei zu enger Haltung eingesetzt werden, sind zu verbieten. 

Begründung: Viele Wissenschaftler fordern ein Ende der Massentierhaltung in 
Deutschland. Preise von unter 30 Cent für 100g Schweinefleisch sind ein Preisdumping, 
das Lebensmittelketten nur bieten können, weil die Fleischindustrie auf Kosten der Tiere 
produziert. Daraus resultieren desolate Haltungsbedingungen für die Tiere und nicht 
hinnehmbare Arbeitsbedingungen für die Landwirte. 

2.2.) Transporte 

Tiertransporte sind auf eine Höchstdauer von vier Stunden und 200km Strecke zu 
begrenzen. Tiertransporte von Staaten außerhalb des EU-Raumes in die Europäische 
Union sind zu unterlassen. Dies geschieht um die Haltungsbedingungen durchzusetzen 
die beschlossen wurden. Für Geflügeltransporte müssen dieselben Grenzwerte 
eingehalten werden. Die effektive Kontrolle von Tiertransporten ist zu gewährleisten und 
deren Zuwiderhandlung mit wirkungsvollen Sanktionen (wie z.B. ein unverzügliches Verbot
weiterer Tiertransporte für Transportunternehmen) zu versehen. Die vorherschenden 
Beladungsdichten müssen drastisch reduziert werden. Die Ausstattung der 
Transportfahrzeuge für "Schlachttiere" muss den Bedürfnissen der Tiere besser 
entsprechen. Verladungen müssen möglichst stressfrei und ohne Anwendung von 
physischer Gewalt erfolgen. Für kranke und trächtige Tiere soll ein striktes Transportverbot
erlassen werden. Ebenso fordern wir eine ersatzlose Streichung der noch vorhandenen 
Export-Subventionen für Lebendtiere. Bei Be- und Entladung muss ein Amtsveterinär 
anwesend sein zur Überwachung ob gravierende Verletzungen bei den Tieren ersichtlich 
sind und ob Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen vorliegen. 

Begründung: (Quelle: Bundestagsantrag der Grünen: 
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dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/054/1705491.pdf) Die Anzahl der Tiertransporte nimmt 
seit Jahren stetig zu. So wurde 2009 jedes 15. Schwein lebend exportiert. Die Ausfuhren 
nach Osteuropa und Russland verdoppelten sich zwischen 2007 und 2009 – Tendenz 
weiter steigend. Gleichzeitig stieg auch der Import von lebenden Schlachtschweinen nach 
Deutschland im Zeitraum von 1999 bis 2008 um mehr als das Doppelte auf 4,4 Millionen 
Tiere. Aber auch innerhalb Deutschlands nehmen die Lebendtiertransporte aufgrund der 
Spezialisierung der Agrarbetriebe auf einzelne Arbeitsschritte stetig zu. Stunden- und 
tagelange Transporte sind für die Tiere eine Tortur aufgrund der extremen Enge in den 
Transportfahrzeugen, Hitze/Kälte, Luftmangel, Durst und Schmerzen durch Verletzungen. 
Obwohl es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, den Tierschutz bei 
Tiertransporten wirksam zu stärken und dazu die Transportzeiten ausnahmslos zu 
begrenzen, lassen gesetzliche Regelungen auf sich warten. Dieser Stillstand muss 
beendet werden. Dazu sollte auch die aktuelle Überprüfung der Europäischen 
Transportverordnung (EG) Nr. 1/2005 durch die EU-Kommission genutzt werden. 
www.tierschutzbund.de/4568.html: „Nach wie vor werden Tiere über Tage hinweg durch 
die Welt gekarrt, anstatt vor Ort geschlachtet zu werden - nur damit die Industrie ein paar 
Cent mehr Profit pro Schlachttier einstreicht". Jährlich werden über 400 Millionen Tiere in 
Europa und über seine Grenzen hinweg transportiert - Geflügel nicht einmal eingerechnet. 
Aktuell dürfen Rinder europaweit bis zu 29 Stunden transportiert werden, bevor sie den 
Transporter das erste Mal für eine 24-stündige Pause verlassen dürfen. Für Schweine und
Pferde sieht es nicht besser aus. Darüber hinaus sind die Ladedichten so hoch, dass die 
Tiere sich nicht hinlegen können, ohne sich gegenseitig zu stören und zu verletzen. 
Außerdem ist es erlaubt, die Transporte trotz Kälte und Hitze (0-35° Grad) durchzuführen. 
Besonders kritisch sind sogenannte Doppelstocktransporte von Rindern zu sehen, die auf 
Drängen der Transport - und Fleischwirtschaft weiterhin genutzt werden sollen. In den 
doppelstöckigen LKWs stoßen Widerrist, Rücken oder Kopf an die Decke oder scheuern 
daran, es kommt zu schmerzhaften Verletzungen. 

2.3.) Eingriffe an Tieren 

Alle Eingriffe an Tieren müssen schmerzfrei erfolgen. 

Begründung: Viele Eingriffe an Jungtieren und ausgewachsenen Tieren erfolgen immer 
noch bei vollem Bewusstsein der Tiere, z. B. Schenkelbrand bei Pferden, Kastration von 
Ferkeln (einfaches Abreißen der Hoden ohne med. Eingriff), stutzen von Schwänzen, 
Schnäbeln, Flügeln und Klauen usw. 

2.4.) Offenlegung von Antibiotika-Einsatz in der Tierproduktion 

Wir fordern, dass jede verabreichte Dosis offen gelegt werden muss und jedem 
Verbraucher diese Information an leicht zugänglicher Stelle zur Verfügung steht. Darüber 
hinaus fordern wir, dass Tiere und tierische Produkte nur dann verarbeitet werden dürfen, 
wenn zuvor verabreichte Medikamente bis auf festgelegte Grenzwerte - oder darunter - 
auch abgebaut sind. Um die Einhaltung der geforderten Maßstäbe zu gewährleisten, 
fordern wir regelmäßige Kontrollen der tierischen Nahrungsmittel und die Speicherung der 
Ergebnisse an zentraler Stelle. 

Begründung: Durch den Druck des Handels sind die landwirtschaftlichen Erzeuger 
gezwungen, immer mehr Produkte zu immer günstigeren Preisen anzubieten. Das ist nur 
möglich durch Produktionssteigerung auf begrenzten Flächen und führt zu einem 
massiven Einsatz von z.B. Antibiotika in der Tierproduktion. Industrielle Tierproduktion ist 
meistens nur deshalb möglich, weil Antibiotika und andere Medikamente präventiv 
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eingesetzt werden. Die dadurch verursachte Bildung resistenter Erreger stellt immer mehr 
eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass durch den immer stärkeren Einsatz von Antibiotika multiresistente Keime entstehen, 
die der Gesundheit von Mensch und Tier massiv schaden. Zudem steigt die Zahl 
verschiedener weiterer Erkrankungen wie z.B. BSE und chronischem Botulismus bei 
Rindern. 

3.) Tierschutz in der Schule 

Wir befürworten eine schulische Ausbildung, welche die Lernenden befähigt, 
Mitverantwortung für die Erhaltung und den Schutz einer natürlichen Umwelt zu 
übernehmen. Der Tierschutz ist ein zentraler Bestandteil dieser Verantwortung und 
deshalb besonders förderungswürdig. 

Begründung: Falscher Umgang mit Tieren ist häufig die Folge mangelnder Kenntnis. Ein 
frühzeitiger Unterricht fördert verantwortungsvolles Verhalten zukünftiger Generationen. 
Sie entscheiden als Nächste über den Stellenwert von Tieren in unserer Gesellschaft und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und die eigene Gesundheit. Eine 
Wissensvermittlung in den Bereichen Heimtierhaltung, Nutztierhaltung und Ernährung 
trägt somit zu einem wichtigen Punkt in der Erziehung der Kinder zu verantwortungsvollen 
Menschen bei. 

GP002 Wirtschaft
Antragsteller: ToRo

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, das aktuelle Wirtschaftsprogramm mit dem 
folgenden Text zu ersetzen. 

Wirtschaft

Jedem Menschen in Deutschland ist die gleiche Chance zu gewährleisten, sich 
wirtschaftlich zu beteiligen. Die Zielsetzung der Wirtschaft sollte daher nicht nur ein hohes 
Wirtschaftswachstum sein. Bessere Ziele in den Augen der Piratenpartei Sachsen sind 
eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, die Verringerung der individuellen Arbeitszeit, die
Steigerung der gesamtgesellschaftlichen Energie-, Zeit-, oder Ressourceneffizienz bis hin 
zu neuen Maßstäben wie beispielsweise dem "Bruttosozialglück". 

Das Unternehmertum hat eine besondere Bedeutung. Unternehmer übernehmen meist 
Verantwortung für Mitarbeiter, schaffen auch für diese Lebensgrundlagen und stellen 
Güter und Dienstleistungen bereit, welche die Menschen benötigen. Wir wollen zur 
Förderung des Unternehmertums Konzepte entwickeln und umsetzen, die eine 
unternehmerische Selbstständigkeit erleichtern.Der Abbau von ausgeuferten Bürokratien 
wird dazu angestrebt. 

Ein Ansatz der Piratenpartei ist das Aufbrechen von Machtkonzentrationen. Dafür muss 
die Dezentralisierung gefördert werden. Wir wollen einen Regionalisierungsprozess 
anstoßen, der auf eine Ökonomie der Nähe sowie regionale Energieautonomie und 
Versorgungssouveränität abzielt. Regionen sollen ihre Grundbedürfnisse so gut wie 
möglich aus sich selbst heraus erfüllen können. Das bezieht sich vor allem auf Nahrung, 
Wohnen, Kommunikation, Nahverkehr,Bildung, Kultur, Pflege, Heilung und weitere auf den
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Menschen bezogene Güter. 

Zum Bedienen dieser Bedürfnisse fördern und begrüßen wir freie und offene Konzepte, 
die Nutzungsmöglichkeiten auf möglichst viele Menschen verteilen. Diese Wege sind ein 
wichtiges Mittel gegen die destabilisierenden Auswirkungen der Globalisierung und eines 
weltweit untereinander konkurrierenden Marktes. Subsidiarität statt Zentralismus ist das 
Stichwort. Wir möchten zu einem 'Europa der Regionen' und dass lokale mittelständische 
Produzenten und Dienstleister auch als die Arbeitgeber und Rückgrate unserer 
Gesellschaft anerkannt werden, die sie sind. 

Wir wünschen uns Experimentierklauseln um neue ökonomische Instrumente, Konzepte 
und Spielarten auszuprobieren. Diese Experimente könnten in Regionen oder Branchen, 
also in kleinen "Sandkästen" durchgeführt werden. Konzepte wie das bedingungslose 
Grundeinkommen oder die negative Einkommenssteuer, Regionalwährungen und 
transparente Umwälzungen kommunaler Pflichtaufgaben auf Haushaltsabgaben könnten 
so besser oder überhaupt evaluiert werden. 

Begründung: Abgesehen von der Überschrift ist dieser Antrag deckungsgleich mit dem im
Januar gestellten Antrag, soll aber ermöglichen, das innerhalb der Frist ein Antrag zum 
Grundsatzprogramm Wirtschaft eingereicht wird, den man auf dem Landesparteitag 
bearbeiten kann. 

GP003 Programmänderungsantrag: Ausländerwahlrecht
Antragsteller: Katrin Hallmann

Antragstext:

Der Landesparteitag der Piratenpartei Sachsen möge das Grundsatzprogramm im Bereich
Inneres Abschnitt Ausländerwahlrecht und Ausländerbeirat folgendermaßen ändern: 

Der Satz "Die Piratenpartei Sachsen engagiert sich für ein kommunales Wahlrecht für alle 
ausländischen Staatsbürger, die das erforderliche Wahlalter erreicht haben und die sich 
seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten, unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit." 

wird ersetzt durch 

"Die Piratenpartei Sachsen engagiert sich für ein kommunales Wahlrecht für alle 
ausländischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit, entsprechend dem existierenden kommunalen Wahlrecht für EU-
Bürger." 

Begründung:

Die Erfordernis für das kommunale Wahlrecht 5 Jahre in Deutschland gelebt zu haben ist 
im Vergleich zur derzeit existierenden Regelung, die EU-Bürgern das kommunale 
Wahlrecht nach 3 Monaten Wohnsitz zuspricht, eine drastische Verschlechterung für EU-
Bürger oder eine fragwürdige Diskriminierung, wenn es sich nur auf eine bestimmte 
Gruppe von ausländischen Staatsbürgern (Nicht-EU-Bürger) bezieht. Die 
Voraussetzungen für das Wahlrecht sollten für alle gleich sein. 

Im Bundeswahlprogramm (Abschnitt "Für die Vielfalt in der Gesellschaft") fordern die 
PIRATEN ein kommunales Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger analog zu den 
existierenden Regelungen für EU-Bürger (ohne dabei eine konkrete Frist anzugeben). 

9



GP004 Migration 
Antragsteller: Katten, Fl0range, Rilo Kiley

Antragstext:

Der Landesparteitag der Piratenpartei Sachsen möge in einem neu zu schaffenden 
Programmbereich "Migration" im Grundsatzprogramm folgenden Text einfügen: 

Die PIRATEN Sachsen betrachten Migration stets als Bereicherung. Durch das 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft entsteht eine nie da 
gewesene Vielfalt an Kultur und Erfahrung, ein reger Austausch von Wissen und Tradition.
Ein Zusammentreffen von Verschiedenheit findet immer zum gegenseitigen Nutzen statt 
und bereichert alle beteiligten Gesellschaften. 

Als transnationale Bewegung, die keine Grenzen mehr kennt, möchten wir PIRATEN allen 
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft gesellschaftliche wie politische Teilhabe 
garantieren. Wir sehen es als eine Selbstverständlichkeit an, dass jeder Mensch auf die 
Politik, von der er betroffen ist, Einfluss nehmen kann. 

Jeder Mensch, der bei uns Zuflucht sucht, hat ein Recht auf ein menschenwürdiges 
Leben, auf Bewegungsfreiheit und die Teilhabe an der Arbeitswelt, an Bildung und Kultur. 
Aus unserem Verständnis einer offenen, freien, solidarischen, demokratischen und 
inklusiven Gesellschaft heraus lehnen wir eine Art des Umgangs mit Flüchtenden ab, 
welche Menschen- und Grundrechte missachtet. 

Es bedarf aktiven politischen Handelns, um Diskriminierungen abzubauen sowie 
Rassismus und Migrationsfeindlichkeit entgegenzutreten. Die PIRATEN Sachsen möchten
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass alle Menschen, die zu uns kommen, einen 
einzigartigen Schatz an Fertigkeiten und Erfahrungswerten mit sich bringen. 
Benachteiligung oder Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft ist für uns 
inakzeptabel. 

Wir PIRATEN stellen das Konzept Staatsbürgerschaft insgesamt als veraltet und 
überkommen in Frage. Im Netz ist es unerheblich, welche Grenzen zwischen uns liegen - 
und dies sollte auch für eine Welt gelten, in der globale Mobilität und transnationale 
Kommunikation selbstverständlich sind. Unsere Vision ist eine Weltbürgerschaft, die jedem
Menschen gleichberechtigt zusteht und künstliche Grenzen auflöst. Auf dem Weg dorthin 
sehen wir die Möglichkeit multipler Staatsbürgerschaften als einen Zwischenschritt an. 

GP005 Positionen zur Geschlechtergerechtigkeit 
Antragsteller: Alexandra Brückner

Antragstext: Der Landesparteitag der Piratenpartei Sachsen möge den folgenden Text 
abstimmen und an entsprechender Stelle im Grundsatzprogramm (Bereich "Gesellschaft") 
einfügen: 

Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen. 

Positionen zur Geschlechtergerechtigkeit

Modul 1 - Präambel

Die Piratenpartei Sachsen erkennt Sexismus als ein noch nicht überwundenes Problem 
unserer Gesellschaft an. Viele Menschen sind durch die an ihr Geschlecht geknüpften 
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Rollenbilder und Erwartungshaltungen in ihrer individuellen Freiheit und ihren 
Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Dieser Zustand ist für die PIRATEN Sachsen, zu 
deren obersten Zielen die freie Entfaltung des Individuums gehört, nicht haltbar. 

Wir streben eine Gesellschaft an, in der Menschen nicht mehr aufgrund ihres biologischen 
oder sozialen Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer selbstgewählten Identität 
oder anderer Eigenschaften benachteiligt werden oder Rollenerwartungen ausgesetzt 
sind. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum, dessen Individualität zu respektieren 
und zu unterstützen ist. Davon unberührt ist die eigene Freiheit, für sich die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe zu definieren. Diesen Idealzustand einer "postgender" Gesellschaft 
streben wir an. 

Begründung (nicht Teil des Antrags) Noch immer wird Kindern anerzogen, dass ein 
bestimmes Verhalten für ihr Geschlecht unpassend sei, bestimmte Berufsfelder werden als
für das männliche oder weibliche Geschlecht unangemessen deklariert. Beispielsweise 
erhalten Frauen noch immer in vielen Berufsfeldern weniger Gehalt als Männer und 
Männer werden oft in Sorgerechtsfragen benachteiligt. 

Modul 2 – PIRATEN Sachsen unterstützen Emanzipationsbewegungen

Die Piratenpartei sieht sich in einer emanzipatorischen Tradition. Die Frauenbewegung hat
vieles zur Emanzipation der Menschen beigetragen. Wir begrüßen ebenso eine 
emanzipatorische Bewegung seitens der Männer, die andere Männlichkeitsbilder 
einfordert. Wir wollen diese Emanzipationsbestrebungen fortführen und weiterdenken, uns
aber nicht von außen vorschreiben lassen, welche Ziele wir übernehmen und welche 
Instrumente wir bei diesem Prozess verwenden. Die Unterstützung einer 
Emanzipationsbewegung bedeutet für uns nicht, dass wir andere Gruppen benachteiligen 
oder als weniger wichtig betrachten wollen. 

Zu den wichtigsten Zielen, die wir unterstützen und für deren Verwirklichung wir uns 
einsetzen wollen, zählen die Dekonstruktion des sozialen Geschlechtes, die Gleichstellung
und echte Chancengleichheit der verschiedenen Geschlechter und die Abkehr vom 
binären Geschlechterdenken. Wir betrachten Emanzipation und Gleichstellung als 
Gemeinschaftsprojekte, die nur in gesellschaftlicher Gesamtanstrengung geleistet werden 
können. 

Begründung (nicht Teil des Antrags) Am Anfang steht hierbei das Schaffen eines 
Bewusstseins, sowohl in Form einer inneren Emanzipation als auch eines 
gesellschaftlichen Diskurses, der gegen sexistische Strukturen ankämpft. Wir alle müssen 
uns der Rollenzwänge, mit denen wir aufwachsen, die wir verinnerlicht haben und mit 
denen wir manchmal auch andere konfrontieren, bewusst werden. Wir wollen eine 
Gesellschaft anstreben, in der diese Zwänge niemanden in seiner freien Entfaltung 
limitieren. 

Modul 3 - Equalismus als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung

Unter dem Begriff "Equalismus" wollen wir verschiedene Aspekte der 
Emanzipationsbewegungen aufgreifen. Er steht für die Emanzipation und 
Entdiskriminierung des Einzelnen bei Beibehaltung aller individuellen Eigenschaften, die 
Menschen sich selbst zuschreiben. Jeder Mensch soll die Identifikationshoheit über die 
eigene Identität haben. 

Außerdem wollen wir kontinuierlich an unseren internen Strukturen arbeiten, damit es allen
möglich ist, sich gleichberechtigt innerhalb der Partei zu engagieren. Dazu wollen wir unter
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anderem Hierarchien durch das Konzept transparenter und neutraler Netzwerke ersetzen, 
um Macht dynamischer zu verteilen, zu egalisieren und teilweise aufzulösen. Die Piraten 
haben hier bereits eine solide organisatorische Basis, die entsprechend einer 
netzwerkorientierten Politik ausgebaut werden soll. 

Begründung (nicht Teil des Antrags): Wir streben die Abkehr vom binären 
Geschlechterdenken an, die Dekonstruktion des sozialen Geschlechtes und damit 
einhergehend die Gleichstellung aller Geschlechter. Die Herstellung nachhaltiger 
gesellschaftlicher Teilhabe für Alle kann nicht ohne die Auflösung der gegenwärtigen 
Geschlechterkategorien vonstattengehen. Der Equalismus setzt genau hier an. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen (lange Version*): Ja: 21 (100%) · Enthaltung: 0 
· Nein: 0 · Angenommen 

(*) Der eingereichte Antrag wurde gekürzt, aber inhaltlich nicht verändert. 

GP006 Ablehnung des Extremismusbegriffs 
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext: 

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Grundsatzprogramms 
hinzugefügt werden. Der LPT möge über den Antrag modular abstimmen mit Modul 1a 
und 1b als Alternativmodul: 

Ablehnung des Extremismusbegriffs

Die PIRATEN Sachsen lehnen den Begriff "Extremismus" sowie die damit verbundene 
"Extremismusklausel" zur Kategorisierung von politischen Positionen und Ideologien ab. 
Weiterhin setzen sie sich für eine Abschaffung des Extremismusbegriffs in Behörden und 
Politik ein. Die Unterstützungsbedingungen für Projekte gegen Rassismus, Faschismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, 
Nationalsozialismus, Sexismus, Homophobie und jegliche Formen diktatorischen 
Bestrebens sollen in diesem Sinne überarbeitet werden. 

Modul 1a Die Begriffe "Linksextremismus" und "Rechtsextremismus" sind Kunstwörter, die
üblicher Weise dazu gebraucht werden menschenverachtende rechte Ideologien wie 
Rassismus, Antisemitismus, Faschismus oder einfach Fremdenhass zu verharmlosen und 
mit linken Strömungen wie Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus auf eine Stufe 
zu stellen. 

Modul 1b Rechte Ideologien, die durch Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit 
und diktatorische Bestrebungen geprägt sind, dürfen nicht mit linken Gedanken 
gleichgesetzt werden, da sich ihre Weltbilder und Grundwerte elementar voneinander 
unterscheiden. 

Die Beurteilung, Benachteiligung oder Bevorzugung von Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft, Ethnie, religiösen Weltanschauung, Geschlecht oder sexuellen bzw. 
geschlechtlichen Orientierung ist abzulehnen. Ideologien, denen diese Kategorisierung 
von Menschen zu Grunde liegt, sind nicht mit linken Weltbildern gleichzusetzen. 

Dabei lehnen die PIRATEN Sachsen die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung von 
politischen Zielen entschieden ab. 
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Begründung (nicht Teil des Antrags) Schon seit Anfang der 1970er Jahre wird versucht,
politische Einstellungen, die vermeintlich gegen die "freiheitlich demokratische 
Grundordnung" verstoßen, unter dem Begriff "Extremismus" zu sammeln und 
einzuordnen. Dabei wird behauptet, dass sich linkes und rechtes Gedankengut in 
"extremistischen" Ausprägungen zunehmend ähnelten. Metaphorisch wird hierfür von 
einem Hufeisen gesprochen. 

Diese Gleichsetzung von linken und rechten Einstellungen ist nicht weiter hinnehmbar und
zu kurz gedacht. Rechte Ideologien, die durch Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und diktatorische Bestrebungen geprägt sind, dürfen nicht mit linken 
Gedanken gleichgesetzt werden, da sich ihre Weltbilder und Grundwerte elementar 
voneinander unterscheiden. 

Der Extremismusbegriff dient als politischer Kampfbegriff zur Diffamierung und 
Gleichsetzung verschiedener politischer Positionen und Ideologien. Die Gleichsetzung von
als "links" oder "rechts" bezeichnete Einstellungen ist sehr kritisch zu betrachten. So 
werden beispielsweise pazifistische Anarchisten mit Faschisten und Antisemiten 
gleichgesetzt, obwohl diese friedvolles Leben und die Selbstbestimmung eines jeden 
Individuums in den Mittelpunkt stellen, wohingegen der Faschismus genau dagegen 
arbeitet. 

Gerade in Sachsen hat die jüngere Geschichte gezeigt, dass der Extremismusbegriff und 
die damit verbundene Extremismustheorie hauptsächlich zur Rechtfertigung 
unverhältnismäßiger oder gar illegaler Verfolgung (Bsp.: illegale Hausdurchsuchungen) 
und Überwachung (Bsp.: Funkzellenabfrage ) sogenannter "Linksextremisten" dient, 
während Prävention und Aufklärung rechter Gewalt vernachlässigt wurden. 

Extremismustheorie und Extremismusklausel können die Existenz von Initiativen gegen 
Rechts gefährden, wie jüngst am Beispiel des Aussteigerprogramms "Exit" zu sehen, 
dessen Gelder zwischenzeitlich gestrichen wurden. Natürlich lehnen wir die Anwendung 
von Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen entschieden ab, das ergibt sich ja 
schon aus dem Grundsatzprogramm. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen mit Modul 1b: Ja: 22 (96%) · Enthaltung: 1 · 
Nein: 1 (4%) · Angenommen 

GP007 Europa in Sachsen 
Antragsteller: Raven SN

Der Landesparteitag der sächsischen Piraten möge beschließen, in das 
Grunsatzprogramm unter dem Punkt "Europa in Sachsen" folgende Programmpunkte 
aufzunehmen: 

(Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen.) 

Antragstext:

Präambel

Die PIRATEN verstehen Europapolitik nicht als Außenpolitik, sondern als Teil der 
sächsischen Innenpolitik. Dabei steht die Integration Europas auf der kommunalen Ebene 
ebenso im Fokus wie die Wirkung von Sachsen in der Europäische Union. Wir befürworten
jegliche Bestrebungen, den sächsischen Bürgern ihre Möglichkeiten durch die 
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Unionsbürgerschaft zu verdeutlichen. Darunter fällt nicht nur die Freizügigkeit, sich in 
jedem europäischen Land eine Arbeit suchen zu können, sondern auch das Recht, bei 
einem Wohnsitz in einem anderen EU-Staat an Kommunalwahlen und Europawahlen 
teilzunehmen. 

Europa in der Schulbildung

Die Schulbildung zur Europäischen Union darf nicht allein aus Wissensvermittlung über 
ihre Institutionen bestehen, sondern muss ebenso Möglichkeiten aufzeigen, eigene 
Erfahrungen in der EU zu sammeln. Ebenso sollte ein Überblick über aktuelle Kritikpunkte 
gegeben werden und diese sollen bei tiefgreifenden Krisen ausführlicher bearbeitet 
werden. Schüler werden damit in die Lage versetzt, Europa in seiner Vielfalt 
kennenzulernen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Union zu verstehen und 
wertzuschätzen. 

Begründung: Gerade Schüler werden durch Schlagwörter innerhalb der Medien negativ 
gegenüber Europa beeinflusst, z.B. "Euro=Teuro", "Die faulen Griechen", etc. Durch diese 
negative Medienverarbeitung bekommen diese Schüler eine Weltsicht, die nur in eine 
europakritische Richtung führen kann. Mit einer europakritischen Sicht kommen zumeist 
ebenso negative Gedanken gegenüber anderen EU- Bürgern, welche nach Deutschland 
einwandern oder Nicht- EU- Bürgern, die neue Chancen in unserem Land suchen. Durch 
eine detaillierte Bearbeitung wird den Medienschlagwörtern ihre Zugkraft genommen und 
die Schüler erhalten genug Grundwissen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. 
Broschüren in kindgerechter Form können z.B. im Europahaus Leipzig kostenlos geordert 
werden. Insofern würde diese Schulbildung keine Erhöhung der Bildungskosten bedeuten.

Europa in der Verwaltung

Wir fordern einen erhöhten Austausch zwischen den Verwaltungen von Sachsen und 
denen anderer Staaten innerhalb der Europäischen Union. Dabei soll ein gezielter 
Austausch an Verfahrensweisen erfolgen, die eine Verbesserung zur Beteiligung der 
Bürger bringen. So können einige europäische Länder bereits Erfahrungen im Bereich 
Open Government und Bürgerhaushalte vorweisen, die den sächsischen Verwaltungen 
helfen können, diese ebenso einzuführen und dabei auf die Erfahrungen anderer zurück 
zu greifen. Open Government meint dabei eine Verwaltung, die für ihre Bürger alle Daten 
die ihr Leben oder die Verwaltung betreffen zur Verfügung stellt. 

Begründung: In Utrecht (NL) gibt es bereits eine Open- Source- Verwaltung sowie 
Jugendparlamente und funktionierende Bürgerhaushalte. Diese hatten große 
Startschwierigkeiten und dementsprechend einen großen Erfahrungsschatz anzubieten, 
wie Sachsen dieselben Prinzipien ohne große Probleme einführen kann. Wir sollten 
diesen Wissenschatz nutzen. 

Europäische Koordination auf Landesebene

Die bereits existierenden europäischen Koordinationsstellen von Land und Kommunen 
sollen noch weiter ausgebaut werden. Ihnen muss ein größeres Budget gestattet werden, 
welches ihnen erlaubt, Informationsmaterial breiter in der gesamten kommunalen Ebene 
zu streuen sowie Projekte zu unterstützen, die das Verständnis der Europäischen Union 
fördern. Des Weiteren soll das Budget für weitere Mitarbeiter gestellt werden, um eine 
aktivere Beteiligung zu erlauben. 
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Begründung: Im Moment scheitern einige Projekte an der Überarbeitung der Mitarbeiter. 
Selbst wenn die Koordinatoren an internationalen Seminaren teilnehmen, gestattet es 
ihnen weder die gestellte Technik noch ihre vorhandene Zeit, diese aufzuarbeiten und der 
Allgemeinheit zugängig zu machen. Da die Mitarbeiter meist über aktuelle europäische 
Prozesse und Förderungsprogramme eingeweiht sind, sollten sie die Möglichkeit 
bekommen, diese an Schulen, Bürgerhäuser und Vereine weiterzugeben. 

Europa in der Ausbildung

Die PIRATEN Sachsen fordern, dass Kooperationsverträge mit anderen europäischen 
Ländern geschlossen werden, welche es europäischen Jugendlichen erleichtern, eine 
Ausbildung in Sachsen zu beginnen. Hierbei müssen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, um die Sprachbarrieren möglichst zeitnah zu beseitigen. 

Begründung: Es gibt in Deutschland 33.000 unbesetzte Lehrstellen, während es in 
Ländern wie Spanien 50% Jugendarbeitslosigkeit gibt. Die sächsische Verwaltung sollte 
offensiv um Lehrlinge werben. 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Grundversorgung

Es muss aktiv darauf hingearbeitet werden, dass elementare Bestandteile der 
Grundversorgung über innereuropäische Staatsgrenzen hinweg organisiert werden 
können. Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Krankenversorgung, Alten- und 
Kinderbetreuung und weitere Aspekte öffentlicher Grundversorgung können mittel- und 
langfristig grenzübergreifend gestaltet werden, wo dies im Sinne der Einwohner sinnvoll 
umsetzbar ist. 

GP008 Niemand darf wegen seiner körperlichen 
Merkmale benachteiligt werden 
Antragsteller: Volker Müller 

Antragstext:

Modul 1: 

    Niemand darf wegen seiner körperlichen Merkmale benachteiligt werden.

Modul 2: 

    Die sächsischen Piraten sehen eine explizite Benachteiligungen

aufgrund von Körpergröße oder Gewicht als eine Diskriminierung an. Im Bereich des 
Zugangs zu Erwerbstätigkeit sind Maßnahmen notwendig, derartige Diskriminierungen zu 
verhindern (Ausnahmen können nur bestehen, wenn ein zwingender Sachgrund 
bestimmte körperliche Voraussetzungen unbedingt erfordert). 

Modul 3: 

    Zur Realisierung dieses Ziels setzen sich die sächsischen Piraten

dafür ein, §1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) um den Begriff der 
"körperlichen Merkmale" zu ergänzen. 
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Antragsbegründung

In der Stellenbesetzung vakanter Positionen zum Beispiel im Öffentlichen Dienst können 
Personen, die nach Durchlaufen des Auswahlverfahrens bereits zur Einstellung 
vorgesehen waren, lediglich aufgrund ihrer Körpergröße oder ihres Gewichts wieder 
abgewiesen werden, obwohl zur Ausübung dieser Tätigkeiten keine bestimmten 
Anforderungen an Körpergröße oder Gewicht bestanden. Dies betrifft nicht nur die Frage 
einer Verbeamtung, sondern wird immer häufiger auch bei Tarifbeschäftigten praktiziert. 
Als Ablehnungsgrund können manchmal nur minimale Abweichungen von der Norm 
genügen. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) beinhaltet in §1 nicht den Begriff der 
"körperlichen Merkmale", so dass hier rechtlich keine Diskriminierung vorliegt. Dem 
Antragsteller liegt ferner ein Gutachten des Bundesministeriums des Inneren vor, welches 
argumentiert, die Nichteinstellung von Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst aufgrund 
ihrer Körpergröße oder ihres Gewichts sei grundsätzlich mit dem Grundgesetz verträglich. 

Kapitel III, Artikel 21 (1) der EU-Charta der Grundrechte verbietet in seinem Wortlaut 
jedoch eine "Diskriminierung aufgrund von genetischen Merkmalen". Ob auch 
Körpergröße oder Gewicht hierunter verstanden werden können, ist noch nicht 
höchstrichterlich entschieden, jedoch weisen einige Anhaltspunkte in diese Richtung. 

Blicken wir zum Vergleich ins Ausland: In Andalusien und Kalifornien wird zur Zeit 
debattiert, ob die Breite der Sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln übergewichtige Personen 
diskriminieren könnte. Zur selben Zeit bekommt Deutschland es nicht auf die Reihe, 
erfolgreichen Bewerbern ein Recht auf Arbeitsaufnahme zu gewähren, bloß weil diese ein 
paar Zentimeter oder Kilos von irgendeiner Norm abweichen. 

Dieser Antrag bezieht sich NICHT auf Tätigkeiten oder Berufe, für die aufgrund eines 
zwingenden Sachgrundes bestimmte körperliche Voraussetzungen unbedingt notwendig 
sind. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) regelt diese Ausnahmen in §8. 

Eine Ergänzung des §1 AGG um den Begriff der "körperlichen Merkmale" wäre somit ein 
einfacher und solider Weg, die Ziele aus Modul 2 zu verwirklichen. Diese zwei 
ergänzenden Worte in §1 AGG sind nur ein kleiner notwendiger Schritt für die Legislative, 
aber ein großer Fortschritt für die Menschen. 

Zur Begründung der Wortwahl "körperliche Merkmale" statt "körperliche Eigenschaften": 
Der Begriff der "körperlichen Merkmale" wird in der Literatur zum Antidiskriminierungsrecht
häufiger verwendet, während die Reichweite der Definition von "körperliche 
Eigenschaften" (in Deutschland) nicht abschließend rechtlich geklärt scheint. 

GP009 Gesundheitspolitik 
Antragsteller: Jan Kabus 

Der Landesparteitag möge beschließen das Grundsatzprogramm um einen Abschnitt 
"Gesundheitspolitik" zu erweitern. Der Antrag kann komplett oder modular nach den 
Themenbereichen abgestimmt werden. 

Antragstext:
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• Modul 1 - **Präambel* 

Wir Piraten verstehen unter Gesundheit einen Zustand in dem sich die körperliche, 
geistige und soziale Entwicklung von Menschen *weitgehend 

• mit ihren selbst gestellten Ansprüchen und den objektiven äußeren 

Lebensbedingungen im Gleichgewicht befindet. 

Dieses Gleichgewicht wird durch individuelle Anlagen sowie eigenes und fremdes Handeln
für jeden einzelnen Menschen zu jedem Zeitpunkt immer wieder in Frage gestellt. 

Gesundheit ist wesentlich dafür,ob Menschen ihrem Leben Sinn und Freude abgewinnen, 
ihre eigenen Kompetenzen und Leistungspotentiale entwickeln und sich gesellschaftlich 
integrieren und engagieren. [P1] 

• Modul 2 - **D**as Gesundheitssystem * 

Es ist Aufgabe und liegt auch im Eigeninteresse des Staates im Rahmen der 
Daseinsfürsorge dafür zu sorgen,dass ein allgemein zugängliches, im Alltag 
funktionierendes und im Krisenfall belastbares Gesundheitssystem bereitsteht. 

Wir Piratenstehen für eine solidarische Gesundheitspolitik, welche neben gegenseitiger 
Hilfe und Unterstützung auch gesellschaftliche und individuelle Verantwortung 
einfordert.Die Gesundheit des Menschen darf dabei keine Ware sein. 

• Modul 3 - **Gesundheitliche Bildung und Gesundheitskultur* 

Wir Piratenstreben für alle Altersstufen und in allen Lebensbereichen die Förderung und 
Erhaltung von Gesundheit durch eine umfassende Gesundheitsbildung und freien Zugang 
zu neutralen Informationen an. [GP_PP] 

• Modul 4 - **Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen* 

Wir Piratenbetrachten krankheits- oder störungsbedingte Einschränkungen, chronische 
Erkrankungen oder Störungen sowie Behinderungen als Bestandteile des menschlichen 
Lebens und setzen sich deshalb für die Einbeziehung Betroffener am gesellschaftlichen 
Leben im Sinne der Inklusion ein. [GP_PP] 
Wir unterstützen die Bildung von Selbsthilfegruppen und setzen uns für deren Förderung 
ein. 

• Modul 5 - **Prävention* 

Krankheitsprävention kann wesentlich zur Verbesserung der Gesundheit des Einzelnen 
und zur Optimierung des Ressourceneinsatzes im Gesundheitswesen beitragen. Dabei ist 
in jedem Falle abzuwägen ob die mit der Präventionsmaßnahme verbundenen Risiken 
und Lebensstilinterventionen in einem angemessenen Verhältnis zum konkreten 
Präventionsziel stehen. 

Wir Piratenstehen für einen umsichtigen Ausbau von Maßnahmen welche 
 * nachweislich der Vermeidung des Auftretens von Erkrankungen
 * nebenwirkungsarm der Früherkennung von Krankheiten und Krankheitsrisiken
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 * der Vermeidung von Folgeschäden nach einer Erkrankung
 * und der Verhinderung unnötiger Medizin
dienen. 

• Modul 6 - **Rettungsdienste und Notfallmedizin* 

Es ist sicher zu stellen,dass Menschen in Notsituationen umgehend Hilfe gewährt wird. 
Hierzu bedarf es der Aufrechterhaltung hoher Mindeststandards für die personelle und 
technische Ausstattung von Rettungsdienst, Krankentransport und Notaufnahmen, die 
regelmäßig an aktuelle, medizinische Standards angepasst werden. 
 [GP_NS]

• Modul 7 - **Verfügbarkeit von Fachkräften* 

Die Piraten setzen sich für eine ausreichende personelle Ausstattung aller Einrichtungen 
des Gesundheitssystems ein. 
Fachkräfte im Gesundheitswesen leisten eine verantwortungsvolle, hochqualifizierte und 
oft anstrengende Arbeit. Um den Fachkräftebedarf langfristig decken zu können bedarf es 
einer, auf dem Wissens um die erbrachte Leistung basierenden, Wertschätzung der von 
Fachkräften im Gesundheitswesen geleisteten Arbeit. 
Den Gefährdungen der Gesundheit des Pflegepersonals ist verstärkt Aufmerksamkeit zu 
widmen und durch entsprechende Vorsorge und Therapiemaßnahmen zu entgegnen. 

• Modul 8 - **Trägerpluralität für Krankenhäuser* 
Das gleichberechtigte Nebeneinander verschiedener Krankenhausträger (öffentliche, 
freigemeinnützige, und private Träger) ermöglicht Regelmechanismen,die der 
Aufrechterhaltung notwendiger Leistungsangebote ebenso dienen, wie der Identifizierung 
von Verbesserungspotential in der Effizienz der Leistungserbringung und der 
Verbesserung der Qualität. 

• Modul 9 - **Flächendeckende Versorgung* 

Die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung mit Arztpraxen und Krankenhäusern 
soll bedarfsgerecht und flächendeckend erfolgen. Die Piraten sehen Medizinischen 
Versorgungszentren(MVZ), als geeignetes Mittel,die flächendeckende Versorgung in 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten zu verbessern. 
Die Piraten setzen sich dafür ein, dass bei entsprechendem langfristigen Bedarf und damit
gesicherter Finanzierung, Kommunen das Recht erhalten,als Träger von MVZ aufzutreten 
sowie hausärztliche Vertragsarztsitze zu übernehmen und dort Ärzte anzustellen. 
In unterversorgten ländlichen Gebieten sollen mobile Arztpraxen Einzug in die 
Regelversorgung finden können. [GP_PP] 

• Modul 10 - **Fina**n**zierung* 

Alle Bürger beteiligen sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen finanziellen 
Leistungsfähigkeit an der Finanzierung des Gesundheitswesens. [GP_PP] 
Die Regelungen zur Finanzierung des Gesundheitswesens sollen Anreize für einen guten 
Gesundheitszustand der Bürger schaffen und die Einnahmen stärker unabhängig von der 
demographischen Entwicklung, Änderungen in der Einkommensstruktur der Bevölkerung, 
der Erosion der Beitragseinnahmen, Inflation und von Kapitalmarktrisiken machen. 
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Die nach dem Solidarprinzip [FA1] erhobenen Einnahmen der gesetzlichen 
Krankenkassen sind effizient und auf das Patientenwohl gerichtet zu verwenden. 
Korruption soll für alle Akteure im Gesundheitswesen strafbar sein. 

• Modul 11 - **Stationäre psych**i**a**t**rische Versorgung* 

Wir setzen uns für die Integration psychiatrischer Stationen in Krankenhäuser aller drei 
Versorgungsstufenein. 

• Modul 12 - **Pflege* 
Die Piraten setzen sich dafür ein, dass alle Menschen unabhängig von ihrer 
Lebensleistung und sozialen Herkunft Anspruch auf Aufrechterhaltung ihrer 
Menschenwürde durch angemessenen Pflege für *den Fall*dass sie krankheits-oder 
altersbedingt nicht mehr für sich selbst sorgen können. 
Pflegeeinrichtungen sind hinsichtlich Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals so 
auszustatten,dassPflege und Umgang mit Angehörigen professionell erfolgen können. 
Altenpflege soll den Allgemein- und Gesundheitszustand aufrecht erhalten, wo 
möglich,verbessern und die Teilnahme am sozialen Leben ermöglichen. Wenn möglich 
und gewünscht,soll die Pflege von Senioren zu Hause erfolgen. 
Das freiwillige Engagement von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn die die Pflege 
anderer Menschen teilweise oder ganz übernehmen findet unsere Unterstützung und 
Wertschätzung 

• Modul 13 - **Palliative Versorgung* 
Bei Patienten, bei denen am Lebensende oder bei schweren chronischen Erkrankungen 
keine Heilung mehr möglich ist, soll durch eine palliative Versorgung das Leiden gemindert
werden. Ein qualifiziertes verbreitetes Angebot an pflegerischer und medizinischer 
Palliativbetreuung erleichtert Patienten den Weg am Lebensende und hilft Angehörigen bei
deren Begleitung und Betreuung. Der Ausbau solcher Angebote ist weiter zu fördern.
(GP_PP) 

Begründung:
• zu1. * 

Die WHO-Definition von Gesundheit ist idealisiert und reflektiert nicht die im politischen 
Handeln notwendigen Kompromisse. An dieser Stelle erscheint eine 
sozialwissenschaftliche Definition von Gesundheit eher angemessen. 

• zu 2. * 
In unserer arbeitsteiligen Welt kann der einzelne Mensch nicht autark für seine Gesundheit
sorgen. Dies betrifft sowohl die Aneignung des dazu notwendigen Wissens und der 
entsprechenden Qualifikationen als auch die Erbringung der, im Einzellfall sehr hohen, 
Gegenleistung für umfangreichere Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. 
Das sächsische Gesundheitssystem soll für allen Menschen, die gerade in Sachsen sind, 
da sein. Darüber hinaus ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Hilfe notwendig. 
Weitere gesundheitsrelevante Politik- und Lebensbereiche sind 
Gesundheitspolitik umfasst für uns auch die zweckdienliche Beeinflussung anderer 
gesundheitsrelevanter Politik- und Lebensbereiche wie zum Beispiel Bildung, Arbeit, 
Wohnen, Familie, Freizeit, Umwelt, Ernährung oder Verkehr.[P2] 

• zu 3.* 
Gesundheitliche Grundkenntnisse sind wesentlich,um in Notsituationen der Verantwortung
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für andere Menschen gerecht zu werden. Die Piraten setzen sich dafür ein,dass allen 
Menschen ein, der jeweiligen Lebensphase entsprechendes, gesundheitliches 
Grundwissen (Hygiene, Erste Hilfe, Vermeidung von Epidemien) vermittelt wird. 
Es entspricht unserem Verständnis von Verantwortung,dass von jedem einzelnen Bürger 
erwartet werden kann,dass er dieses Wissen bei Bedarf auch anwendet. 

• zu 4.* 
• zu 5.* 
• zu 6.* 

Dasbetrifft u.a. Ausbildung, einheitliche Rettungs- und Kommunikationsmittel und die 
Vernetzung der Leitstellen. 

• zu 7. * 
Fachkräftemangel wirkt sich nicht nur nachteilig auf die Versorgung der Patienten aus, 
sondern führt auch zur Überlastung der verbleibenden Belegschaft und damit zu einer 
weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels. 
Ursachen für den derzeitigen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sehen wir unter 
anderem auch in den, in den letzten Jahren durchgeführten, Veränderungen im 
Arbeitsrecht und im Gesundheitswesen (Einführung Fallpauschalen, Kundenorientierung 
ohne echte Kunden, Erhöhung Dokumentationspflichten, Zeit- und Leiharbeit sowie der 
Abschaffung Pflegepersonalregelung[FM1]). 
Von 1991 bis 2010 stiegen die Fallzahlen in deutschen Krankenhäusern um 23%. Im 
gleichen Zeitraum stieg in den Krankenhäusern die Anzahl der hauptamtlichen Ärzte um 
36% währenddessen die Anzahl der Beschäftigten im nichtärztlichen Dienst um 3,8% 
sank.[FM2] 
Gesundheitsgefährdungen für Pflegepersonal bestehen unter anderen durch Infektionen, 
Stress, körperliche Überlastung und Schichtarbeit. 

• zu 10.* 
Medizinische Versorgungszentren(MVZ), sind Einrichtungen zur fachübergreifenden 
ambulanten medizinischen Versorgung,in denen mehrere Ärzte im Angestelltenverhältnis 
arbeiten. 
MVZ ermöglichen Kosteneinsparungen, familienfreundliche Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit

• zu 11. * 
Wir wollen die effiziente Wiederherstellung Aufrechterhaltung von Gesundheit bezahlen 
und nicht die Behandlung möglichst vieler und möglichst schwer Kranker. 
Die Beitragseinnahmen der GKV erodieren auf Grund des sich ausweitenden 
Niedriglohnsektors, der Zunahme von Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung und 
Scheinselbstständigkeit. 
Charakteristisch für die duale Finanzierung der Krankenhäuser ist die Trennung der 
Kosten in Investitionskosten, die durch die Bundesländer aufgebracht werden und 
pflegesatzfähige Kosten, die von den Versicherten bzw. deren Krankenkassen zu tragen 
sind. [FA2] 
Mit einer effizienten Verwendung von Einnahmen nicht vereinbar sind Korruption, 
Schaffung angebotsinduzierter Nachfrage und die Bezahlung politisch motivierter 
systemfremder Leistungen. 
Systematische Verwerfungen aufgrund der Selektion "guter" Risiken auf der 
Einnahmenseite und von nicht allein durch höhere Leistung begründete Gewinne auf der 
Ausgabenseite sind durch Risikostrukturausgleich zu kompensieren. 

• zu 12. * 
Patienten die eine psychiatrische Versorgung benötigen sollen ihre Behandlung 
wohnortnah erhalten können. 
Körperliche Erkrankungen gehen immer öfter mit psychischen Erkrankungen einher. Um 

20



Patienten eine angemessene Versorgung zu ermöglichen und eine Überlastung des 
Pflegepersonals zu vermeiden,sollen im Krankenhaus interdisziplinäre Behandlungen 
leichter möglich gemacht werden. 

• zu 13.* 
Zum Potential von Sturzprävention siehe [PF2]. 
Zur Teilnahme am sozialen Leben zählen wir auch freien Zugang zu 
Kommunikationsmedien wie Telefon und Internet. 

• Quellen:* 
[P1] Definition Gesundheit 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
[P2] Gesundheitspolitik 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitspolitik
[GP_PP] Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland 
[PR1] Prävention 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheitspr%C3%A4vention
[GP_NS] Grundsatzprogramm Niedersachsen 
http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/3/33/Parteiprogramm_piratenpartei_niedersachsen.
pdf
[FM1] Pflegepersonalregelung in Allgemeinkrankenhäusern 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflegepersonal-Regelung
[FM2] Fallzahlen und Beschäftigte 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/Grund
datenKrankenhaeuser2120611117004.pdf?__blob=publicationFile
[WP_BB]Wahlprogramm Brandenburg 
http://www.piratenbrandenburg.de/politik/wahlprogramm/gesundheitspolitik/
[FA1] Solidarprinzip 
http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4tsprinzip
[FA2] Krankenhausfinanzierung 
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhausfinanzierung
[FA3] Risikostrukturausgleich 
http://de.wikipedia.org/wiki/Risikostrukturausgleich
[PF2] Ökonomische Aspekte der Prävention 
http://www.dgsmp.de/files/jahrestagung/2012/vortraege/donnerstag/session6/Icks.pdf
[PF1] Eckpunkte zur Vorbereitung des Entwurfs eines Pflegeberufsgesetzes 
http://www.bmg.bund.de/pflege/pflegekraefte/eckpunkte-pflegeberufegesetz.html

GP010 Bildung 
Antragstellerin: Katja Mette aka occcu im Namen des gesamten Squad B 

Der Landesparteitag möge beschließen, den folgenden Text an geeigneter Stelle ins 
Grundsatzprogramm aufzunehmen: 

Antragstext:

Der Weg zur Informations- und Wissensgesellschaft 

Der Traum, alles Wissen und alle Kultur der Menschheit zusammenzutragen und jedem 
zugänglich zu machen, ist durch die rasante technische Entwicklung in greifbare Nähe 
gerückt. Heute bietet das Internet die Möglichkeit, überall und jederzeit auf Informationen 
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zuzugreifen. Die digitale Revolution und ihre neuen Technologien eröffnen ungeahnte 
Dimensionen im Bereich der Bildungspolitik. Deshalb fordern die sächsischen Piraten ein 
Grundrecht auf freien und selbstbestimmten Zugang zu Informationen, Wissen und 
Bildung. Die öffentliche Hand hat die Aufgabe und die Verantwortung, die dafür 
notwendige Infrastruktur bereitzustellen und jedem Einzelnen zu ermöglichen, sich 
selbstbestimmt zu bilden. Auf diese Weise kann gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt 
werden. 

Inmitten einer globalen und zunehmend unübersichtlichen Gesellschaft steigen die 
Anforderungen an den Einzelnen, sich zu orientieren, neue Sachverhalte zu bewerten und 
sich zu positionieren. Gerade deshalb müssen sich die Bildungseinrichtungen den 
modernen Gegebenheiten anpassen. Im Mittelpunkt des staatlichen Bildungsauftrages soll
der freie Mensch und mündige Bürger stehen, dessen individuelle Herausbildung als 
Selbstzweck jenseits von wirtschaftlicher Nützlichkeit garantiert werden muss. Nicht 
Wissen soll angebildet werden, sondern die Person soll zur Entfaltung ihrer selbst 
kommen. 

1.) Zugang und Teilhabe 

Für uneingeschränkten Zugang zu Bildung muss Wissen barrierefrei aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden. Unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft, finanzieller 
Lage und sonderpädagogischem Förderbedarf ist eine gleichberechtigte Teilhabe an 
Bildung sicherzustellen. Dabei begreifen wir Bildung als einen lebensbegleitenden 
Entwicklungsprozess. 

2.) Individualität und Autonomie 

2.a) Bildungseinrichtungen 

Die Piratenpartei Sachsen bekennt sich zu einer größtmöglichen pädagogischen Vielfalt 
unter Berücksichtigung von Aspekten der sozialen Gerechtigkeit. Staatliche wie freie 
Bildungseinrichtungen müssen in allen Feldern die gleichen Förderungsmöglichkeiten 
erhalten. Unser Ziel ist es, die Teilhabe an unterschiedlichsten Lernkonzeptionen zu 
ermöglichen und Wahlmöglichkeiten zu verwirklichen. 

Alle Bildungseinrichtungen werden selbstverwaltete Einheiten, die auf demokratischem 
Wege über die Verwendung ihrer finanziellen und personellen Ressourcen sowie ihre 
Methodik selbst entscheiden. Dies soll verbindliche Standards sowie die Vermittlung 
notwendiger Grundkompetenzen einschließen. Wir setzen auf die Prinzipien 
Selbstverwaltung, Subsidiarität und Transparenz. 

2.b) Individuum 

Um eine umfassende Bildung zu gewährleisten, muss im Bildungsprozess auf die 
individuellen Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen werden. Deshalb sind 
Bildungsprozesse/Institutionen so zu gestalten, dass dem Einzelnen mit seinen Stärken 
und Schwächen Rechnung getragen wird. Jeder Mensch muss selbstbestimmt aus 
vielfältigen Bildungsangeboten wählen können, um eigene Interessen vertiefen und 
Schwerpunkte bilden zu können. 

3.) Ökonomischer Stellenwert von Bildung 

Bildung erhöht die Lebensqualität und trägt zu einem Mehrwert für die Gesellschaft bei. 
Höhere Bildung führt zu verbesserten Berufschancen und zu einer gesünderen 
Lebensweise. Die Kosten für Soziales, Gesundheit und Umwelt werden dadurch reduziert,
wodurch Bildung auch einen langfristigen volkswirtschaftlichen Nutzen hat. Damit hat 
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Bildung haushaltspolitisch höchste Priorität und sollte über ein eigenes Ressort verfügen. 

GP011 Gegen Antisemitismus und Antizionismus 
Antragsteller: Volker Müller 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext im Grundsatzprogramm 
unter "Unser Menschenbild" hinzu zu fügen. 

Antragstext:

Die Piraten in Sachsen lehnen jegliche Formen von Antisemitismus kategorisch ab. Dabei 
verstehen wir den Antisemitismus nicht nur als offenen, rassistischen Judenhass, wie er 
insbesondere von rechtsradikalen Gruppierungen verbreitet wird. Vielmehr hat 
antisemitisches Gedankengut zahlreiche Ausprägungen, die sich durch Verschleierung 
und unter dem Deckmantel legitimer Meinungsfreiheit gesellschaftsfähig zu machen 
versuchen. So bedienen sich Vorstellungen, nicht näher benannte Gruppen von 
"Strippenziehern" würden nach weltweiter Kontrolle über Wirtschaft und Politik streben 
oder wären für die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise verantwortlich, oftmals 
antisemitischer Klischees und Stereotypen und sind kritisch zu betrachten. Ebenso sind 
einseitige, pauschal israelfeindliche und gegen das Existenz- und Selbstverteidigungsrecht
Israels gerichtete Positionen zum Nahostkonflikt als antisemitisch anzusehen, sofern sie 
die Verfolgung und Diskriminierung von Juden verharmlosen, relativieren oder 
rechtfertigen. 

Die Piraten in Sachsen stellen sich entschieden gegen jede Form von Antisemitismus und 
schließen jegliche Zusammenarbeit und Unterstützung von antisemitischen und 
antizionistischen Gruppierungen aus. 

Begründung:

Historisch war der Antisemitismus in Deutschland für den Holocaust verantwortlich und 
nimmt deshalb einen besonderen Platz in der deutschen Geschichte ein. Er sollte deshalb 
separat von anderen fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologien betrachtet werden 
(ohne, dass dadurch sonstige Formen von Rassismus in irgendeiner Weise relativiert 
werden). Die Erklärung gegen Holocaustleugnung von Neumünster ist bereits ein Schritt in
die richtige Richtung, greift aber noch viel zu kurz. Der Antisemitismus hat im Laufe seiner 
jahrhundertelangen Evolution zahlreiche Formen entwickelt, die weit subtiler sind, als 
offener Fremdenhass, und deshalb sogar in einer gegenüber dem Antisemitismus stark 
sensibilisierten Gesellschaft Fuß fassen können. Zwei deutliche Beispiele sind im Antrag 
explizit benannt: zum einen ist es der Antizionismus, der unter dem Deckmantel (legitimer)
Kritik am israelischen Staat und seiner Politik Verbrechen gegen Juden verharmlost, 
relativiert und sogar gutheißt. Zum Anderen bedienen sich die gerade in Krisenzeiten 
aufkommende System-, Geld-, Zins-, Banken- und sonstige Kritiker alter antisemitischer 
Klischees, die Juden ein Streben nach Weltherrschaft, die Kontrolle über die Wirtschaft 
("Hochfinanz"), das Betreiben von Geheimbündnissen ("Weise von Zion") und sonstige 
gegen den Rest der Menschheit gerichtete Bestrebungen unterstellen. Der Antrag zielt 
keinesfalls darauf ab, jegliche Kritik an Israel oder am aktuellen Finanzsystem als 
antisemitisch abzustempeln, es muss aber stets Wachsamkeit geleistet werden, um das 
Abdriften legitimer Kritik in Richtunug antisemitischer Klischees früh zu erkennen und zu 
unterbinden. Der Antrag sieht ebenfalls vor, Zusammenarbeit zwischen Piraten und 
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antizionistischen Gruppierungen auszuschließen. Dass das Thema hochaktuell und 
brisant ist zeigt die aktuelle Debatte um die Aussagen von Jakob Augstein. 

Weiterführende Artikel zum Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus: 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/37954/antizionistischer-
antisemitismus http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/lexikon/a/antizionismus
http://shalom-bayern.blogspot.de/2011/04/uber-antisemitismus-antizionismus-und.html
http://www.hagalil.com/antisemitismus/europa/linker-antisemitismus.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_Test_of_Antisemitism
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/EXperte
nkreis_Antisemmitismus/bericht.pdf?__blob=publicationFile http://www.european-forum-
on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/deutsch-german/

GP012 Verbraucherschutz 
Antragsteller: Christian Hoffmann 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag ins Grundsatzprogramm ein zu 
fügen. 

Antragstext:

Die Piraten Sachsen, die Politik für und nicht gegen die Gesellschaft fordern, haben die 
gesamtgesellschaftliche Relevanz des Verbraucherschutzes erkannt. Unsere Kernthemen 
Datenschutz, Transparenz, der Freiheitsgedanke, sowie stringente Lobbyismus-Kritik 
münden in ihrer logischen Konsequenz im Verbraucherschutz. Wir wollen uns dieser 
Herausforderung stellen, der sich kaum eine andere Partei annimmt. Dabei sind wir uns 
bewusst, gegen starke Lobbyverbände und Einflussnahme der Produzenten und Anbieter 
angehen zu müssen. Im Verhältnis zwischen Hersteller, Vertreiber und Verbraucher ist 
Letzterer benachteiligt. Dieses Ungleichgewicht auszugleichen, sind Anliegen und Aufgabe
des Verbraucherschutzes. Angestrebt wird, den Interessen der Verbrauchermehr Geltung 
zu verschaffen. Verbraucherschutz soll zum integralen Bestandteil der Politik werden, 
indem die Auswirkungen geplanter Gesetze für Verbraucher von vornherein berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus streben die Piraten Sachsen eine nachhaltige und konstruktive 
Zusammenarbeit mit Verbraucherschutzorganisationen wie den Verbraucherzentralen an. 
In einem gesamtgesellschaftlichen Umfeld, das durch fortschreitende Privatisierung und 
Liberalisierung für Verbraucher immer undurchsichtiger wird, ist der Verbraucherschutz 
nicht in angemessener Weise mitgewachsen. Immer wieder ist eine Unterordnung der 
Interessen der Verbraucher unter kommerzielle Gesichtspunkte festzustellen. Diesen 
Trend gilt es umzukehren. Von einem starken Verbraucherschutz profitiert auch die 
Wirtschaft. Eine Marktbereinigung durch Verschwinden der schwarzen Schafe aus dem 
Marktgeschehen ist ebenso willkommen, wie eine Stärkung der Unternehmen, die sich 
unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes bewähren. Ziel der Piraten Sachsen ist der 
allumfassende Schutz der Verbraucher in einer modernen Form, welcher durch das 
Internet ergänzt wird. 
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GP013 Fahrscheinloser ÖPNV bei Überscheitung der 
Immissionsgrenzwerte 
(Konkurrierend mit WP033) 

Antragsteller: ThomasDL und Martin Schulte Wissermann 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Text an passender Stelle ins 
Grundsatzprogramm auf zu nehmen. 

Antragstext:

Die PIRATEN Sachsen setzen sich für einen "fahscheinlosen" ÖPNV bei prognostizierter 
oder tatsächlicher Überschreitung der (Tages-)Imissionsgrenzwerte bei Feinstaub/NOx 
ein. An diesen Tagen soll in geeigneter Weise der Hinweis erfolgen, dass zur 
Verbesserung der Luftqualität ein Umstieg auf den ÖPNV empfohlen wird und innerhalb 
einer bestimmten zeitlichen Frist in den betroffenen Tarifzonen keine Fahrscheinkontrollen 
erfolgen. Die Auswirkungen dieser Maßnahme auf Fahrgastzahlen und 
Immessionsbelastung sind in geeigneter Weise zu evaluieren und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen. 

GP0014 Ersetzung des Grundsatzpunkte Steuerpolitik 
Antragsteller: Impyer

• Dieser Text soll den Grundsatzprogrammpunkt Steuerpolitik ersetzen: 

Steuerpolitik

Ein gerechtes, widerspruchsfreies, transparentes und verständliches Steuersystem erhöht 
die Akzeptanz der Bürger. 

Zielsetzung der Steuergesetzgebung 

Steuern stellen die wichtigste Einnahmequelle des Staates dar und dienen dazu, die 
Einrichtungen und Aufgaben zu finanzieren, die wir uns als Gesellschaft leisten wollen. Die
Piratenpartei glaubt, dass alle Bürgerinnen und Bürger prinzipiell bereit sind, ihren Teil zur 
Finanzierung des Staats beizutragen, gemäß dem Prinzip des Grundgesetzes "Eigentum 
verpflichtet". 

Neben der Finanzierung des Staatshaushalts können Steuern aber auch dazu dienen, 
Verteilungsziele zu erreichen oder das Marktgeschehen zu steuern und zu korrigieren 
(Lenkungszweck). 

Ausgestaltung der Steuergesetzgebung 

Um das Erreichen der steuerpolitischen Ziele zu gewährleisten, sollen 
Lenkungsmaßnahmen sowie die Effizienz von Steuergesetzen und ihren Ausführungen 
regelmäßig überprüft werden. Voraussetzung für eine möglichst hohe Akzeptanz der 
Bürger ist nach Auffassung der Piratenpartei ein verständliches, transparentes und vor 
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allem gerechtes Steuersystem und ein nachvollziehbarer demokratischer Prozess bei der 
Verwendung von Steuergeldern. Wir glauben, dass sich Gerechtigkeit, Verständlichkeit 
und Transparenz in der Steuergesetzgebung gegenseitig bedingen. 

Leistungs-, Verteilungs- und Chancengerechtigkeit 

Unter einer leistungsgerechten Steuergesetzgebung verstehen wir, dass Arbeitsleistung 
auch mit Besteuerung immer ausreichende finanzielle Anreize setzt, aber auch dass 
Bürger mit höherer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit dieser entsprechend mehr zu 
Staatsfinanzierung beitragen als Bürger mit geringerer Leistungsfähigkeit. Das 
Steuersystem soll dabei eine progressive Wirkung entfalten. Die Besteuerung von 
Unternehmen muss unabhängig von der Rechtsform und Größe erfolgen. Die Minimierung
von Steuern durch internationale Gestaltungen sollen unterbunden werden. Hierzu ist eine
grenzüberschreitende staatliche Zusammenarbeit erforderlich. Eine verteilungsgerechte 
Steuergesetzgebung erfordert, dass die Belastung durch Steuern unter sozialen 
Maßgaben erfolgt. Das Steuersystem kann und soll jedoch nicht eine gute 
Sozialgesetzgebung ersetzen, sondern kann diese nur unterstützen. Eine 
chancengerechte Steuergesetzgebung sorgt dafür, dass sich die Bürger in ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit frei entfalten können und trägt im Sinne einer sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit dazu bei, langfristige gesellschaftlicher 
Wohlstand und stabile demokratische Verhältnisse zu sichern. Steuergesetze mit 
gesonderten Regelungen für alle denkbaren Einzelfälle sind oft gerecht gemeint. Sie 
führen jedoch häufig dazu, dass Steuererklärungen unnötig kompliziert werden. 
Steuerberater müssen hinzugezogen werden, um alle Möglichkeiten auszunutzen. 
Gerechtigkeit bedeutet für uns auch, dass Bürger ihre Steuererklärung selbst erstellen 
können. Dafür möchten wir überwiegend mit zweckmäßigen und bürgerfreundlichen 
Freibeträgen und Pauschalen arbeiten. 

Verständlichkeit und Transparenz 

Um Verständlichkeit und Transparenz im Steuerrecht zu verbessern, möchten wir, dass 
Steuergesetze möglichst einfach, deutlich und widerspruchsfrei formuliert werden. Nicht 
vermeidbare komplizierte Regelungen der Steuergesetze sind durch zusätzliche 
Erläuterungen außerhalb des Gesetzestextes verständlich zu machen, damit der Inhalt 
von Steuergesetzen nicht nur von Steuerexperten verstanden werden kann. Die 
Gesamtanzahl der Steuerarten und steuerlichen Ausnahmeregelungen soll dabei auf ein 
notwendiges Maß verringert werden. 

Auch die Zielsetzung der Steuergesetzgebung soll immer klar erkennbar sein. Dies gilt 
insbesondere für Steuern mit Lenkungsfunktion, bei denen der Steuerzahler oft nicht mehr
die ursprünglich gewollte Lenkung erkennt, sondern das Gefühl hat, dass die 
entsprechende Steuer lediglich zur Finanzierung des Staatshaushaltes dient. Um eine 
Transparenz bei der Lenkungsfunktion zu erreichen, sind Lenkungsmaßnahmen 
grundsätzlich durch Verbrauchs- und Verkehrssteuern (z.B. Umsatzsteuer, Tabaksteuer, 
Stromsteuer etc.) durchzuführen, und nicht durch Ertrags- und Substanzsteuern (z.B. 
Einkommenssteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.). Hierdurch kann zum einen eine 
zusätzliche Komplexität der ohnehin schwer verständlichen Ertrags- und 
Substanzbesteuerung vermieden werden. Zum anderen können auf diese Weise 
Lenkungsmaßnahmen transparent und messbar erfolgen. Aus gleichen Gründen fordern 
wir auch, dass Steuern nur in Ausnahmefällen für Subventionsmaßnahmen genutzt 
werden. Wenn Subventionen politisch gewollt sind, sollten diese möglichst direkt und mit 
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messbaren Kosten und nicht im Steuerrecht verschleiert erfolgen. 

Begründung: 

Der Antrag stellt eine Weiterentwicklung des Grundsatz der Steuerpolitik der Piratenpartei 
dar, 

• in den die positiv gewerteten LQFB-Anregungen übernommen wurden, 
• der Text stilistisch überarbeitet und ausformuliert wurde, 
• einige Formulierungen des konkurrierenden i5523: Grundsatzprogramm 

Steuern übernommen wurden. 

GP015 Vernetzte Steuer- und Finanzpolitik 
Antragsteller: Fl0range 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge ins Grundsatzprogramm unter 
"Haushalt und Finanzen" aufnehmen: 

Antragstext:

Die PIRATEN Sachsen betrachten Steuern, Abgaben und alle weiteren staatlichen 
Einnahmen als Zuwendungen aller Bürger an das Gemeinwesen selbst. Wir glauben, dass
die meisten Bürger*innen prinzipiell bereit sind, ihren Teil zur Finanzierung des 
Gemeinwesens beizutragen - gleichsam sehen wir jedoch, dass das Grundvertrauen in 
den Umgang des Staates mit seinen Finanzmitteln zunehmend verloren geht. Es ist 
bedenklich, wenn Steuern und Abgaben zu reinen Pflichtzahlungen verkommen, die teils 
widerwillig geleistet und nur durch hoheitlichen Zwang aufrechterhalten werden können. 
Durch einen Umbau der staatlichen Einnahmen hin zu einem vernetzten Gemeinwesen 
wollen wir dieser Schieflage entgegenwirken und den Verantwortungszusammenhang 
(Nexus) zwischen Einnahmen und Ausgaben wiederherstellen. 

Unser Ziel ist es, durch eine vernetzte Steuer- und Finanzpolitik zu einer grundlegenden 
Reform der deutschen Finanzverfassung zu gelangen, die in ein inklusives 
Staatsverständnis mündet. Steuern und Abgaben sind letztlich nichts anderes als 
gemeinschaftliche Gaben zur Finanzierung gemeinschaftlicher Aufgaben. Dieser Bezug 
zwischen Zahlenden und Empfangenden ist innerhalb des unüberblickbaren und 
intransparenten deutschen Steuersystems aber fast gänzlich verschwunden. Erst durch 
ein verständliches, transparentes und gerechtes System staatlicher Einnahmen und 
Ausgaben kann die Vernetzung des Gemeinwesens hin zum Gemeinwesen gelingen. 

Eine vernetzte Steuer- und Finanzpolitik umfasst eine Stärkung der kommunalen 
Finanzautonomie durch Dezentralisierung und die kostenbezogene Anwendung des 
Verursacherprinzips. Durch eine stärkere Zweckbindung aller staatlichen Einnahmen in 
Form von Abgaben wird allen Bürger*innen der Verursacherzusammenhang transparent 
dargelegt. Mehr unbürokratische und anonyme Einnahmequellen im Sinne von 
Datensparsamkeit und Transparenz, wie beispielsweise Verbrauchssteuern und -abgaben,
werden ebenso zu einem neuen Vertrauen in die Finanzstaatlichkeit führen wie die 
Abschaffung von Ausnahmeregelungen und Steuer-Schlupflöchern. 

Zuletzt bedarf es zur Wiederherstellung des Nexus direkte Bürgerbeteiligung auch bei 
staatlichen Finanzvorhaben. Die demokratische Teilhabe an finanzpolitischen 
Entscheidungen ist die einzig strukturelle und nachhaltige Schuldenbremse. Bürger und 
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Staat sind kein Gegensatz - wir zahlen nicht an den Staat, sondern immer für uns und 
unsere Mitmenschen. Die PIRATEN Sachsen wollen mit diesem vernetzten steuer- und 
finanzpolitischen Ansatz eine inklusive Gesellschaft strukturell möglich machen. 

Begründung:

Mit den Werten Mündigkeit, Transparenz, Dezentralität und Inklusivität kann die 
Piratenpartei eine gänzlich neue Steuer- und Finanzpolitik aufbieten. Während im heutigen
System viele Menschen den Staat als exklusives Gegenüber betrachten, erzeugt eine 
vernetzte Steuer- und Finanzpolitik ein inklusives Staatsverständnis. Die Vernetzung des 
Gemeinwesens zum Gemeinwesen - wir müssen die gegenseitige Abhängigkeit aller von 
allen, den Zusammenhang gegenseitiger Verantwortung, den Nexus wiederherstellen. 

Mehr Erläuterungen in folgendem Video: http://www.youtube.com/watch?v=tcMBYcV25TI

GP016 Menschenwahlrecht ohne Altersgrenze 
Antragsteller: Fl0range 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge in das Grundsatzprogramm unter den 
Bereich "Demokratische Teilhabe" einfügen: 

Antragstext:

In Deutschland sind bis zu 14 Mio. Menschen nicht wahlberechtigt und damit von der 
Artikulation ihrer Interessen in Form von Wahlen ausgeschlossen. Gerade in einer 
Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung gerät der Interessensausgleich zwischen 
Jung und Alt sukzessive in eine Schieflage. Die PIRATEN Sachsen fordern daher mehr 
Demokratie für Unter-18-Jährige durch ein Wahlrecht, das ihnen politische Mit- und 
Selbstbestimmung garantiert. Wir möchten dieses Mehr an Demokratie durch ein 
Menschenwahlrecht ohne Altersgrenze verwirklichen und fordern eine vollständige 
Aufhebung des Mindestalters bei Wahlen und Abstimmungen auf allen politischen 
Gliederungsebenen. Art 38 II Grundgesetz und äquivalente Passagen in den 
Landesverfassungen sollen dahingehend geändert werden. Jeder Mensch soll sein 
Wahlrecht wahrnehmen können, frei von willkürlichen Altersbeschränkungen. Die 
erstmalige Ausübung dieses Wahlrechts erfordert die selbständige Eintragung in eine 
Wählerliste. Eine Stellvertreterwahl durch Erziehungsberechtigte lehnen wir ab. Damit 
einhergehend dürfen auch direkt-demokratische Beteiligungsmöglichkeiten nicht durch 
Altersgrenzen eingeschränkt werden. Die sächsischen PIRATEN lehnen wiillkürliche 
Altersgrenzen ab - Selbstbestimmung ist kein Privileg, welches an das Lebensalter 
gebunden ist. 

Begründung:

Das Wahlrecht ist ein fundamentales Menschenrecht, kein freundlicherweise gewährtes 
Privileg. Dieses Recht ist in Artikel 21 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
verbrieft. Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht hervor, dass 
Kinder ab ihrer Geburt zum Staatsvolk zählen und ihnen die Grund- und Bürgerrechte des 
Grundgesetzes in vollem Umfang zustehen. Einschränkungen dieser Grundrechte müssen
sorgfältig begründet werden. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts steht in dieser 
Hinsicht im Einklang mit der UN-Konvention für die Rechte des Kindes, der Gesetzgeber 
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hinkt diesem Anspruch aber weiterhin hinterher. Es ist nicht nachvollziehbar, warum es 
zum Schutz der Demokratie notwendig ist, Minderjährige von der Wahl auszuschließen 
und ihnen ihr Abstimmungsrecht zu nehmen. Im Gegenteil stellt ihre Beteiligung in 
unseren Augen eine Bereicherung dar. Vor diesem Hintergrund ist die Beschränkung des 
Wahlrechts in Art. 38 II GG auf Menschen über 18 Jahre nicht hinnehmbar. Demokratie ist 
kein Instrument zur Wahrheitsfindung, sondern trägt der Idee Rechnung, dass wir nur 
dann Macht über Menschen ausüben dürfen, wenn sie darüber mitentscheiden und ihre 
eigenen Interessen in die Waagschale werfen durften, wer diese Macht wie ausübt. Der 
Gedanke, z.B. Menschen das Wahlrecht zu entziehen, die im Gespräch Beeinflussbarkeit 
oder politische Unkenntnis zeigen, erscheint daher unangemessen. Ebenso wenig darf 
daher Kindern und Jugendlichen das Wahlrecht vorenthalten werden mit dem Argument, 
ihnen fehle es noch an politischer Kenntnis oder sie seien zu beeinflussbar. Dies gilt 
erstens nicht für alle (und zudem auch für viele Erwachsene) und zweitens geht es bei 
Demokratie um die Berücksichtigung des Willens aller im gleichen Maße und nicht etwa 
darum, die „politische Wahrheit“ herauszufinden. Einen Willen und politische Interessen 
haben Kinder und Jugendliche aber sehr wohl – daher ist eine Regierung, die von ca. 20%
derer, über deren Rechte und Pflichten sie bestimmt, nicht mitgewählt werden durfte, nicht 
demokratisch legitimiert. 

GP017 Vereintes Europa 
Antragsteller: Fl0range 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge diesen Antrag an erster Stelle im 
"Grundsatzprogramm Europa" hinzufügen: 

Antragstext:

Die PIRATEN Sachsen bekennen sich klar zur Idee der europäischen Einigung. Nur 
gemeinsam vereint können die Bürger und Staaten Europas Frieden, Freiheit und 
Wohlstand auf dem ganzen Kontinent nachhaltig sicherstellen. Erstmals in der Geschichte 
herrschen Reisefreiheit und offene Grenzen nahezu europaweit - diese Schrankenlosigkeit
entspricht unserem transnationalen Verständnis und wir wollen sie weitestmöglich 
fortentwickeln. Bereits seit Gründung der Europäischen Union besteht allerdings ein 
Mangel an demokratischer Legitimation und Teilhabe. Das europäische Projekt ist noch 
immer eines der Mitgliedsstaaten, nicht ihrer Bürger. Wir PIRATEN wollen diese Defizite 
überwinden und aus einem Eliten-Projekt eine Graswurzelbewegung machen. Unser Ziel 
ist ein vereintes Europa mit einer gemeinsamen Währung, eine in demokratischer 
Verfassung konstituierte politische Union. Ein Bund, von unten nach oben aufgebaut - und 
kein europäischer Zentralstaat. Unter Einbeziehung der historisch gewachsenen 
kulturellen Unterschiede innerhalb des Kontinents wollen wir eine föderale, dezentrale, 
rechtsstaatliche und solidarische Union schaffen, welche die ganze Vielfalt Europas 
abbildet. Wir sächsische PIRATEN wollen starke Regionen auf der einen und ein starkes 
Europaparlament auf der anderen Seite. Wir wollen gesamteuropäische Parteien und das 
aktive wie passive Wahlrecht für alle Unionsbürger europaweit. Wir wollen eine 
europäische Regierung und gleichsam wirkungsvolle direkt-demokratische Instrumente. 
Ein vereintes Europa soll im Inneren möglichst viele Kompetenzen auf die unterste 
politische Ebene verlagern - und nach außen mit einer gemeinsame Stimme sprechen. 
Europapolitik ist keine Außenpolitik mehr. Wir PIRATEN sehen unsere europäischen 
Nachbarn als Mitglieder einer Familie, denen wir in allen Notlagen beistehen - dies ist das 
Wesen einer solidarischen Union. In einer globalisierten Welt können wir unsere 
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demokratischen und sozialen Werte nur vereinigt in einem Bund behaupten, deshalb 
kämpfen wir für ein vereintes Europa. 

GP018 Kultur für Alle 
Antragsteller: Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge das Folgende an geeigneter Stelle in 
das Grundsatzprogramm einfügen: 

Modul 1: Leitidee sächsischer Kulturpolitik

Oberster Anspruch der Kulturpolitik der PIRATEN ist es, die Reichweite kultureller Teilhabe
zu erhöhen. Dieses Ziel erfordert eine stärkere Ausrichtung der Kulturpolitik an die Vielfalt 
der Bedürfnisse der Bürger. So darf Kulturpolitik nicht auf bestimmte Kunstformen oder 
Kulturkategorien beschränkt sein und muss regionale Bedürfnisse sowie die 
Besonderheiten aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. 

Modul 2: Kulturhoheit der Regionen

Das Land soll seine Kulturhoheit weiterhin an die Regionen weiterreichen. Es ist nicht die 
Aufgabe des Staates, bestimmte Kulturregionen zu protegieren. Ziel ist die Schaffung von 
Rahmenbedingungen, damit die einzelnen Kommunen und Kulturräume ihren 
Bedürfnissen Rechnung tragen können. Der Freistaat unterstützt dabei Kommunen bei der
Schaffung regionaler Förderstrukturen und sorgt für eine weitreichende Vernetzung und 
Bündelung von Ressourcen. 

Modul 3: Zugänglichkeit

Der Kern unserer Politik ist die Plattformneutralität. Für die Kulturpolitik bedeutet dies, 
dass alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, Kunst und Kultur zu genießen und auch 
selbst zu schaffen, sei es im analogen oder im digitalen Raum. Die aus Landesgeldern 
geförderten überregional bedeutsamen Kulturbetriebe werden wir in die Pflicht nehmen, 
sich direkt vor Ort in ihren Kommunen zu engagieren. Wir werden Anreize für eine 
Vernetzung verschiedener Kunst- und Kulturschaffenden in kommunalem und 
überregionalem Kontext und zwischen Kulturpolitikern und -ämtern schaffen, um dadurch 
ein lebendiges Miteinander zu fördern. 

Modul 4: Bundesweite und internationale Kultur

Es ist Aufgabe des Landes, bundesweite und internationale Kulturveranstaltungen zu 
veranstalten und zu fördern. Dies dient dem Austausch, der Belebung und der Vernetzung 
des Kulturlebens in Sachsen. Gerade im Hinblick auf die beiden europäischen 
Nachbarländer Polen und Tschechien fällt Sachsen eine tragende Rolle zu. 

Modul 5: Verpflichtung zum Kulturgutschutz

Der Freistaat hat die Aufgabe, Kulturgüter vor Verfall und Vergessen zu bewahren. 
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Modul 6: Kulturförderung

Die Kulturförderung des Landes beschränkt sich nicht nur auf die Verteilung von Finanzen.
Die Vernetzung der Kulturräume und die Unterstützung kommunaler Strukturen sind 
ebendso Bestandteil von Kulturförderung, wie die Schaffung von Rahmenbedingungen für 
eine vielfältige, kulturelle Infrastruktur. Das dezentrale Prinzip bleibt dabei stets erhalten 
und die Kompetenzen der Kulturräume und Kommunen werden nicht berührt. 

3. Wahlprogrammanträge

WP001 Zugang zu Kulturgütern
Antragsteller: Rainer Sinn

Modul 1: Teilnahme am kulturellen Leben für alle

Wir wollen, dass alle Menschen am kulturellen Leben teilhaben können. Bei der Förderung
kultureller Einrichtungen soll darauf geachtet werden, dass diese möglichst barrierefrei 
gestaltet werden und verstärkt Angebote für sozial schwache Besucher bieten, zum 
Beispiel deutlich reduzierte Eintrittspreise. 

Modul 2: Jugendschutz

Wir möchten bewährte Mechanismen zum Jugendschutz erhalten und sie für das digitale 
Zeitalter, in dem die Grenze zwischen Anbieter und Konsument verschwimmt, 
weiterentwickeln. Zusammen mit den Bildungseinrichtungen, den Erziehungsberechtigten 
und vor allem auch mit betroffenen Kindern und Jugendlichen wollen wir neue Lösungen 
finden. 

Eine Bevormundung volljähriger Personen im Namen des Jugendschutzes lehnen wir ab. 
Jede Form von Regulierung muss inhaltlich schlüssig begründet, praktikabel und auf 
Kinder und Jugendliche eingeschränkt sein. Der freie Zugang zu Kunst und Kultur muss 
gewährleistet bleiben. Zur kulturellen Vielfalt zählen dabei ausdrücklich auch 
Computerspiele. 

Modul 3: eSport-Vereine anerkennen

Immer mehr Gamer organisieren sich in eSport-Vereinen, um gemeinsam ihrem Hobby 
nachzugehen. Ebenso wie traditionelle Sportvereine leisten sie dabei einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viele bemühen sich beispielsweise um die 
Vermittlung von Medienkompetenz gegenüber Jugendlichen und Eltern. Wir möchten 
diese Arbeit honorieren und dafür sorgen, dass eSport-Vereine genauso wie andere 
Sportvereine als gemeinnützig anerkannt werden. 

Modul 4: Gegen die Stigmatisierung von eSport und Computerspielen als 
„Killerspiele“

Die Bezeichnung „Killerspieler“ diskreditiert in völlig inakzeptabler Weise sowohl 
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Jugendliche und Erwachsene, die ihrem Hobby nachgehen, als auch professionelle 
eSportler. Gamer sind keine Killer und Gewalttäter. 

Nicht populistische Verbote, sondern präventive Maßnahmen stärken den 
verantwortungsvollen Umgang mit elektronischen Medien. Wir lehnen das von der 
Innenministerkonferenz geforderte generalisierende Verbot zur Herstellung und 
Verbreitung von Computerspielen strikt ab. 

Modul 5: Bessere Ausstattung von öffentlichen Bibliotheken 

Obwohl zahlreiche Bibliotheken bereits erste Schritte auf dem Weg zu umfassenden 
Medien- und Informationszentren unternommen haben, sollten insbesondere 
Computerarbeitsplätze, Internetzugänge, Zugänge zu Datenbanken und umfangreiche 
Bestände mit neuen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsträgern weiter ausgebaut 
und effektiv finanziert werden. Vor allem im ländlichen Raum besteht hier noch großer 
Nachholbedarf. 

Modul 6: Digitalisierung von Büchern 

Wir planen die konsequente Digitalisierung der Werke in den Landesbibliotheken, die 
vergriffen oder nicht mehr durch Verwertungsrechte geschützt sind. Die Werke sollen unter
einer freien Lizenz veröffentlicht und im Internet der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht 
werden. 

WP 002 Neues Sitzzuteilungsverfahren für den Landtag 
nach Sainte-Laguë/Schepers
Antragsteller: Rainer Sinn

Antragstext:

In Sachsen soll das Sitzzuteilungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers eingesetzt 
werden. 

Begründung:

"Der deutsche Physiker Hans Schepers, seinerzeit Leiter der Gruppe Datenverarbeitung 
des Deutschen Bundestages, schlug 1980 eine Modifikation des Verfahrens nach d’Hondt 
vor, um die Benachteiligung kleinerer Parteien bei diesem Verfahren zu vermeiden. Das 
von Schepers vorgeschlagene Verfahren kommt mit einer anderen Berechnungsmethode 
zu identischen Ergebnissen wie das 1912 von dem französischen Mathematiker André 
Sainte-Laguë entwickelte Verfahren. Das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers wird 
bereits seit 1980 für die Sitzverteilung in den Ausschüssen und Gremien des Deutschen 
Bundestages eingesetzt. Seit 2009 wird auch bei Bundestags- und Europawahlen die 
Sitzzuteilung nach diesem Verfahren berechnet.[..]Das Verfahren nach Sainte-
Laguë/Schepers beseitigt Paradoxien, die bei der Sitzzuteilung nach Hare/Niemeyer 
auftreten können." Quelle: [1] 
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WP 003 Digitale Gesellschaft- Depublizieren wieder 
abschaffen
Antragsteller: Rainer Sinn

Antragstext:

Die Piraten Sachsen sprechen sich gegen das sogenannte "Depublizieren" von 
Internetinhalten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus. Unter Verwendung von 
Gebührengeldern produzierte Inhalte müssen den Gebührenzahlern zeitlich unbegrenzt im
Internet zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Piraten Sachsen setzt sich daher dafür ein, dass der entsprechende Passus aus dem 
Rundfunkstaatsvertrag wieder gestrichen wird und wird keinem 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag zustimmen, in dem dieser Passus immer noch enthalten
ist. 

Begründung:

Die öffentlich rechtlichen Gebührenanstalten rechtfertigen ihre ihre Pflicht der Zahlung von
Gebühren mit den Möglichkeiten des Rundfunkes in den neuen Medien und der Erfüllung 
ihres Auftrages. Dabei sollen sich auch an die Gewohnheiten dieses Netzes anpassen und
ihre Beiträge dauerhaft verfügbar machen. Es besteht kein Grund dies zu verhindern. 
Angebote der privaten Fernsehesender werden trotz ständiger Verfügbarkeit in 
Videotheken und Onlinestreamdiensten weiterhin geschaut. 

WP 4 Sächsisches Mindestlohnmodell 
Antragsteller: Rainer Sinn

Antragstext:

Die Piraten in Sachsen fordern die Einführung des unten stehenden Mindestlohnmodells 
für die öffentlichen Stellen in Sachsen und und die Einhaltung bei Vergabe öffentlicher 
Auftrage an private Firmen. 

Begründung: 

Die Piraten sehen dies als nötigen Eingriff in die Tarifautonomie, um einen sozial 
gerechten Lohn einzuführen, der die Mitarbeiter vor Lohndumping und modernen Formen 
der Ausbeutung schützt. Das Gesetz führt eine Lohnuntergrenze ein, welche von einer 
Kommission festgelegt wird, eine Unterschreitung ist dabei nicht möglich. 

Vorschlag unter Vorschlag Mindestlohngesetz einsehbar 
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WP 005 Migrationspolitik: Für die Teilhabe aller 
Menschen 
Antragsteller: Katrin Hallmann

Antragstext:

Der Landesparteitag der Piratenpartei Sachsen möge den folgenden Text modular 
abstimmen und an entsprechender Stelle im Wahlprogramm (Bereich "Migration und 
Integration") einfügen: 

Migrationspolitik: Für die Teilhabe aller Menschen 

(Modul 1) Präambel 

Die PIRATEN Sachsen schätzen unsere pluralistische Gesellschaft, die von der Vielfalt 
verschiedener Menschen lebt. 

Migrationspolitik handelt von Menschen. Darum muss die Politik so gestaltet sein, dass sie
auf die Erwartungen und Probleme der Betroffenen eingeht. Migrantinnen und Migranten 
sollen in alle Prozesse eingebunden sein, die ihre Möglichkeiten, Rechte und Pflichten 
betreffen. 

(Modul 2) Für die Teilhabe aller Menschen 

Die PIRATEN Sachsen setzen sich für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen 
und politischen Leben ein - unabhängig von ihrer Herkunft. 

Es ist wichtig, dass jeder Mensch auf die Politik, von der er direkt betroffen ist, Einfluss 
nehmen kann. 

Darum fordern wir, dass sich Sachsen für eine Bundesratsinitiative für ein kommunales 
Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger einsetzt, entsprechend dem für EU-Bürger. 

Auch die Beteiligung an weiteren politischen Prozessen, zum Beispiel Volksbegehren, 
-initiativen und -entscheiden, sowie das Einbringen und Unterzeichnen von Petitionen, soll 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit möglich sein. 

Desweiteren setzen wir uns für die Stärkung von demokratisch gewählten, mit 
ausreichenden Ressourcen ausgestatteten kommunalen Migrantenvertretungen ein. 

Migrantinnen und Migranten sowie ihre Vertretungen sollen in alle politischen Prozesse, 
die sie betreffen, eingebunden werden und mitspracheberechtigt sein. 

(Modul 3) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

Um den Anforderungen einer vielfältigen Gesellschaft gerecht zu werden, setzen wir uns 
für die interkulturelle Öffnung der sächsischen Verwaltung ein. Dies beinhaltet 
mehrsprachige Formulare und Webseiten der Behörden, sowie die Aus- und 
Weiterbildung der Angestellten in interkultureller Kompetenz. 

Damit Behörden auf die Interessen der Bevölkerung eingehen können, soll sich die 
Diversität der Gesellschaft auch in ihren eigenen Reihen abbilden. 

Wir wollen anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Verwaltung, um möglicher 
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Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Aussehen, Alter oder 
weiterer nicht-einstellungsrelevanter Merkmale vorzubeugen. 

(Modul 4) Projektförderung 

Die Förderung von Akzeptanz vielfältiger Menschen und die Arbeit gegen Rassismus und 
Diskriminierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zur Unterstützung dieser 
Aufgabe sind ausreichende finanzielle Mittel bereit zu stellen.

(Modul 5) Gemeinsames Lernen 

Wir setzen uns für ein gemeinsames Lernen von Kindern mit verschiedenen sozialen 
Hintergründen ein. Den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen der 
Lernenden soll mit Achtung begegnet werden. Neben dem Erlernen der deutschen 
Sprache ist auch Mehrsprachigkeit ein Wert, den es zu fördern gilt. 

Es gehört zu gelungener Inklusion, wenn auch Migrantinnen und Migranten als Lehrkräfte 
tätig sind. Dies hilft Kindern ohne Migrationshintergrund, Migranten zu respektieren, und 
Kindern mit Migrationshintergrund, sich die Lehrkräfte als Vorbild zu nehmen. 

Lehrkräfte müssen in ihrer Aus- und Weiterbildung sensibilisiert werden, wie sich ihre 
eigene Herkunft, Bildung und gesellschaftliche Position unbeabsichtigt auf ihren Unterricht 
und ihre Leistungsbewertungen auswirkt. 

WP006 Breitbandausbau
Antragsteller: ToRo

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, den folgenden Punkt ins Wahlprogramm für 2014 
auf zu nehmen. 

Breitbandausbau

Wir sehen das Internet als einen ebenso wichtigen Teil unserer Infrastruktur wie etwa 
Wasser- und Stromversorgung. Aus diesem Grund muss beim Festnetzanschluss auf 
Technologien gebaut werden können, welche eine gleichberechtigte Grundlage für den 
Zugang zu dem Medium Internet bieten.
Die PIRATEN fordern für alle Haushalte die Möglichkeit der Breitband-Internetversorgung 
über das Festnetz, den Kabelanschluss oder Richtfunk, ohne Drosselung, anstatt der 
Fokussierung auf Mobilfunktechnologien in derzeit unterversorgten Gebieten, wie es mit 
dem LTE-Ausbau gelebte Praxis darstellt. Letztere bieten keine vergleichbare Leistung 
und Sicherheit, bedingt durch Volumenbegrenzungen, Empfangsschwierigkeiten und 
Funkzellenbelegung sowie mögliche, verdachtsunabhängige Überwachungsmaßnahmen. 

Hintergrund:
Weder sind diese Anschlüsse technisch geeignet, noch kann durch die existierenden 
vertraglichen Regelungen von einem gleichwertigen Ersatz gesprochen werden.
Gängige Geschwindigkeitsdrosselungen bei Überschreitung eines gewissen 
Datenvolumens und das Sperren von ausgewählten Internetprotokollen stehen dem im 
Weg und stellen eine Wettbewerbsverzerrung dar. Dies lehnen die PIRATEN entschieden 
ab. Der Überwachung sowie dem Eingriff in die Privatsphäre des Einzelnen durch 
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Funkzellenabfrage wird mit LTE weiter Tür und Tor geöffnet.
Der Kreis Vogtland und Mittelsachsen zeigen, dass durch Förderung und Mitwirkung von 
politischer Seite, der Netzausbau in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann. Dies 
stellen wir uns für ganz Sachsen vor. 

Begründung:

Derzeit wird LTE als günstige Alternative zum Netzausbau verwendet, um sogenannte 
weiße Flecken zu versorgen. An diesen weißen Flecken ist üblicherweise kein DSL oder 
nur DSL Light verfügbar. Diese Lösung ist aber nur für den Provider günstig. Dabei wird 
mit großen Zahlen gelockt, wie 100mbit Download oder Sprüchen wie 
"Lichtgeschwindigkeit über Funk". Diese Zahlen sind allerdings an zu viele Faktoren 
gebunden, als das man sie versprechen dürfte. 

1. Funkzellenbelegung - Die Funkzellen haben ein Bandbreitenlimit und 
Verbindungslimit. Surfen Viele, steht weniger pro Person, bis gar kein Zugang mehr 
zur Verfügung. 

2. Empfang - In Städten wird eher das Netz mit 1800 und 2600Mhz verwendet und auf
dem Land 800Mhz. Ersteres bietet gleiche Emfpangswerte wie UMTS und HSPA. 
Wie es damit innerhalb von Häuserschluchten und Gebäuden aussieht, wissen die 
meisten. Die 800Mhz-Frequenz kann z.B. durch Funkaudiotechnik gestört werden 
und ist außerdem für den Zweck in Verwendung, hohe Entfernungen zu 
überbrücken. Hohe Entfernung heißt hohe Nutzungsschwankungen, vor allem bei 
Versammlungen, Festen usw., womit wir wieder bei Punkt 1 wären. 

Kommen wir zum vertraglichen Part. Dieser hinkt vor allem am Punkt der 
Trafficbegrenzung. Gehen wir von Idealbedingungen für LTE-Empfang aus und einem 
Download mit dieser Geschwindigkeit, also 100mbit, ist im derzeit größten, 
erschwinglichen Privatkundendatenpaket von 30GB, bereits nach 40 Minuten eine 
Drosselung vorgeschrieben, wodurch der Anschluss auf Werte gedrosselt wird, die von 
DSL weit entfernt sind. Diesen Anschluss z.B. für digitales Fernsehen zu nutzen oder 
einen Server zu betreiben, ist, wieder im Gegensatz zur Werbung, absolut illusorisch.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Nutzer- und Dienstepriorisierung in den Funkzellen. 
Inwiefern diese eingesetzt wird, können nur die Provider beantworten, sie widerspricht 
dabei aber grundsätzlich unserem Wunsch nach Netzneutralität.
Die Funkzellenabfrage ist ein weiteres Thema. Bei Demonstationen, Gefahrguttransporten
und ähnlichen Anlässen wird oft weiträumig der Funk auf Verdacht überwacht. Dies 
erleben wir z.B. jedes Jahr bei den Anti-Nazi-Demonstationen. Dies betrifft aber nicht nur 
Demonstranten, sondern alle Anwohner und Mobilfunknutzer im nahen Umfeld der 
Veranstaltung. Diese damit erhobenen Daten werden auf Vorrat gespeichert und damit 
jeder im Umkreis wohnende bzw. sich vor Ort bewegende Mensch unter Verdacht gestellt. 
Vorratsdatenspeicherung lehnen wir ab!
Neben diesen Fakten sprechen auch Begrenzung von Elektrosmog (26. BImSchV - z.B. 
Leukämierisiko) und geringere Anfälligkeit für witterungsbedingte Störungen (von Sturm 
bis Sonneneruption) für (Erd-/Glasfaser-) Kabel. 
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WP007 Inklusion
Antragsteller: Sandra Willer, Katrin Hallmann, Alexandra Brückner, Volker Müller

Antragstext:

Der Landesparteitag der sächsischen Piraten möge beschließen, in das Wahlprogramm 
für die kommende Landtagswahl unter dem neu zu schaffenden Punkt "Inklusion & 
Barrierefreiheit" folgendes aufzunehmen: 

Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen. 

Wahlprogramm Inklusion

Die PIRATEN Sachsen wollen allen Menschen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ihrer 
Umwelt selbstbestimmt ermöglichen. Inklusion bedeutet, jedem Menschen die Möglichkeit 
zu geben sowohl an demokratischen Prozessen, als auch am gesellschaftlichen Leben 
barrierefrei teilzunehmen. Um dies zu ermöglichen muss ein grundlegendes Verständnis 
für die Vielfalt aller Mitmenschen in der Gesellschaft geschaffen werden. 

Modul 1: Inklusives Schulsystem

Inklusion ist ein Menschenrecht. Sie darf und soll nicht bei der Bildung unserer Kinder 
aufhören, denn Bildung ist die Vorraussetzung für eine vollumfängliche Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Die sächsischen Piraten setzen sich dafür ein, dass jedes Kind, 
egal ob mit oder ohne Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf, wohnortnah
einen Lernort bzw. eine Schule besuchen kann. 

Alle Lernorte bzw. Schulen müssen über barrierefreie Zugänge für alle Kinder verfügen, 
die nicht nur auf die baulichen Voraussetzungen beschränkt werden dürfen. Weiterhin 
müssen diese über eine adäquate Ausstattung und Qualifizierung an Personal, 
Assistenzleistungen, Lehr- und Lernmitteln sowie sonstige Hilfsmittel für jedes Kind 
verfügen. Wir setzen uns dafür ein, dass kein Kind wegen fehlenden 
Zugangsvoraussetzungen und Ressourcen an dem Lernort bzw. der Schule ihrer Wahl 
abgewiesen wird. Das Wunsch- und Wahlrecht des Kindes und dessen 
Erziehungsberechtigten über den Lernort bzw. die Schule (Regelschule vs. 
Förderzentrum) muss in Sachsen gesetzlich festgeschrieben werden. 

Modul 2: Vermittlung von Gebärdensprache an Schulen

Wir setzen uns dafür ein, dass an Schulen Kurse zum Erlernen der deutschen 
Gebärdensprache (DGS) wenigstens als freiwillige Arbeitsgruppe, besser jedoch als 
reguläres Wahlpflichtfach angeboten werden. Darüber hinaus sollen an Schwerhörigen- 
und Gehörlosenschulen noch existierende Lücken in den Lehrplänen geschlossen und die 
DGS als Pflichtfach eingeführt werden. 

Modul 3: Direktes flächendeckendes barrierefreies Notruf- und Informationssystem 
per Mobilfunk

Wir setzen uns für die zeitnahe Einführung eines flächendeckenden barrierefreien direkten
Notruf- und Informationssystems per Mobilfunk ein. Das aktuelle Prozedere des Sendens 
einer SMS an den Mobilfunkanbieter, die dann in ein Fax umgewandelt wird, entspricht 
nicht dem Anspruch der modernen Technik und dem potentiellen Bedarf für Rückfragen. 
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Quelle: http://www.vdk.de/sachsen/pages/behinderung/65570/notruffax_und_sms

Modul 4: Deutsche Gebärdensprache als Amts- und Gerichtssprache

Für die Mehrheit der mehr als 80.000 Gehörlosen in Deutschland ist die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) das bevorzugte oder sogar einzige Kommunikationsmittel. Der 
DGS kommt damit eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer Teilhabe von 
Gehörlosen an gesellschaftlichen Prozessen zu. Die sächsischen Piraten setzen sich 
deshalb dafür ein, die Deutsche Gebärdensprache als Amts- und Gerichtssprache 
anzuerkennnen. 

Der Satz „Die Amtssprache/Gerichtssprache ist Deutsch“ ist in allen betreffenden 
Landesgesetzen zu ändern in „Die Amtssprachen/Gerichtssprachen sind Deutsch und die 
Deutsche Gebärdensprache.“ 

Modul 5: Inklusives Wahlrecht für Menschen mit Behinderung

Die sächsischen Piraten setzen sich für ein uneingeschränktes aktives und passives 
Wahlrecht für alle Menschen mit Behinderung ein. Dazu soll im Land Sachsen der § 12 
Nrn. 2, 3 SächsWahlG ersatzlos gestrichen werden. Wir unterstützen damit vollumfänglich 
die Forderungen des Deutschen Behindertenrates, des Instituts für Menschenrechte und 
des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung zur Umsetzung eines inklusiven 
Wahlrechts. 

Davon betroffen sind Menschen, denen ein Betreuer oder eine Betreuerin für alle 
Angelegenheiten bestellt worden ist oder die eine Straftat im Zustand der 
Schuldunfähigkeit begangen haben und wegen befürchteter Allgemeingefährlichkeit in 
einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Es widerspricht den 
demokratischen Grundregeln, einen Menschen ein Recht deshalb zu versagen, weil dieser
das Recht aus bestimmten tatsächlichen Gründen aller Voraussicht nach nicht oder nur 
stark eingeschränkt wahrnehmen kann. Beide Ausschlussvorschriften basieren auf 
historisch tradierten Vorurteilen, die überholt und mit dem heutigen 
Menschenrechtsverständnis nicht vereinbar sind. Sie führen stattdessen zu einer 
Ungleichbehandlung, für deren Rechtfertigung es keine plausiblen Argumente gibt. 

Modul 6: Barrierefreiheit von öffentlichen Einrichtungen gewährleisten

Wir setzen uns für die Umsetzung und Einhaltung der Barrierefreiheit in allen öffentlichen 
Einrichtungen ein. Neubauten müssen zwingend den gesetzlichen Mindeststandards für 
Barrierefreiheit entsprechen. Alte Gebäude sind nach Möglichkeit barrierefrei umzubauen. 
Dabei fordern wir mehr Einbeziehung von betroffenen Menschen zum Abbau von 
Barrieren als Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft. Wir werden geeignete 
Sanktionen bei Missachtung bestehender Gesetze entwickeln. Zusätzlich wollen wir 
finanzielle Anreize für den Um- und Neubau schaffen. 

Modul 7: Barrierefreiheit geht vor Denkmalschutz

Die Interessen von Barrierefreiheit und Denkmalschutz stehen sich häufig gegenüber. 
Nach unserer Meinung und der, von Deutschland unterschriebenen UN-
Behindertenrechtskonvention, dürfen Menschen mit Behinderung nicht vom kulturellen 
Leben ausgeschlossen werden. Häufig beinhaltet Denkmalschutz verschiedene 
Vorstellungen von Authentizität" (Echtheit), welche immer Kompromisse wie zeitgemäße 
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Nutzungsanforderungen mit sich ziehen. Wir werden daher kreative Lösungen zur 
Vereinbarkeit fördern, uns jedoch vorrangig für Teilhabe und Barrierefreiheit einsetzen. 

Wenn sich die Interessen von Barrierefreiheit und Denkmalschutz gegenüber stehen, ist 
sowohl der Denkmalschutzbeauftrage als auch der Beauftrage für Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt in die Lösung des bestehenden Konflikts einzubeziehen. 
Das Ergebnis soll auf jeden Fall eine Verbesserung der Barrierefreiheit sein. Damit im 
zukünftigen Denkmalschutz die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berücksichtigt
werden, ist es notwendig den Verantwortlichen der Denkmalpflege entsprechende 
Kenntnisse und Grundlagen für eine barrierefreie Gestaltung von Lebensräumen zu 
vermitteln. Auf Seiten der Politik für Menschen mit Behinderung muss aber auch das 
Wissen um den Wert und die Bedeutung des Erhalts "originaler" Bausubstanz und 
Baugestaltung erweitert werden. 

WP008 Transparenz – Aufklärung - Prävention im 
Polizeidienst
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen. 

Modul 1: Transparenz – Individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte

Polizeibeamte müssen eine, von vorne wie von hinten deutlich sichtbare, individuelle 
Kennnummer tragen, um sie im Nachhinein durch befugte Stellen identifizieren lassen zu 
können. Die Piratenpartei Sachsen sieht dies als Voraussetzung an, um Beschwerden 
Dritter über ungesetzliche Handlungen nachzugehen und Einsatzkräfte als Zeugen 
benennen zu können. 

Begründung (nicht Teil des Antrages) Die Forderung steht bereits im 
Grundsatzprogramm der PIRATEN Sachsen und im Grundsatzprogramm der Piratenpartei
Deutschland. Der Vollständigkeit halber soll deshalb die Forderung fürs Wahlprogramm 
noch einmal kurz und prägnant zusammengefasst und in die beschlossene 
Programmstruktur eingebunden werden: In Sachsen sind immer weniger Polizisten im 
Einsatz. Dabei wachsen die Anforderungen an den einzelnen Beamten, welche in 
Situationen schnell entscheiden müssen. Damit der Bürger die Polizei als Partner 
wahrnimmt, ist es notwendig, die Staatsgewalt als offene und bürgernahe Polizei ohne 
falsche Ängste zu präsentieren und damit Distanzen abzubauen. 

Die Vertreter*innen des Deutschen Anwaltsvereins, der Humanistischen Union sowie von 
Amnesty International sprachen sich sehr deutlich für die Einführung einer 
Kennzeichnungspflicht aus. Sie verwiesen auf die Notwendigkeit der Überprüfbarkeit und 
der individuellen Zurechenbarkeit staatlichen Handelns. Dies sei erforderlich, da durch die 
Polizeivollzugsbediensteten teilweise intensive grundrechtsrelevante Maßnahmen 
vorgenommen werden würden, die dem Rechtsstaatsprinzip folgend, sowohl 
individualisierbar als auch überprüfbar sein müssten. Darüber hinaus kann eine 
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namentliche Kennzeichnung deeskalierend wirken. 

Strafverfahren gegen Polizisten beispielsweise wegen übermäßiger Gewalt werden häufig 
eingestellt und Vorwürfe somit unaufgeklärt, weil der beschuldige Polizeibeamte nicht 
eindeutig identifiziert werden kann. In Sachsen bleiben Polizisten vor allem wenn sie 
Helme tragen und in geschlossenen Einheiten agieren anonym. Auch Polizeibeamte 
müssen in ihrem Beruf Verantwortung übernehmen, daher müssen sie identifiziert werden 
können. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 25 (100%) · Enthaltung: 0 · Nein: 0 · 
Angenommen 

Modul 2: Aufklärung – Unabhängige Untersuchungsstelle für von Polizisten 
begangene Straftaten

Die PIRATEN Sachsen setzen sich für eine unabhängige sächsische Beschwerdestelle für
Vorwürfe gegen Polizisten ein, die losgelöst von sächsischer Polizei und 
Staatsanwaltschaft ermittelt. Diese Beschwerdestelle ist gleichzeitig auch Beratungsstelle 
für Opfer von Polizeigewalt und für Polizeibeamte, die sich im Dienst gemobbt oder 
diskriminiert fühlen. 

Begründung (nicht Teil des Antrages) Anzeigen gegen Polizeibeamte wegen 
rechtswidriger Gewaltausübung bleiben oft ohne Erfolg. Meist verlaufen die 
Untersuchungen schleppend und oberflächlich. Häufig stellt die Staatsanwaltschaft die 
Ermittlungen ein. Nur selten gelangen Verfahren vor Gericht. Noch seltener kommt es zu 
Verurteilungen. Erst wenn die Opfer hartnäckig bleiben, werden Ermittlungen gründlich 
durchgeführt. Anders verhält sich die Situation bei Gegenanzeigen der Polizei, diese 
werden in der Regel schnell und umfassend bearbeitet sowie zügig vor Gericht gebracht. 

Das Problem: Die Polizei soll gegen sich selbst ermitteln. Arbeitsprozesse von 
Staatsanwaltschaft und Polizei sind eng verschränkt. Zwar ist die 
Staatsanwaltschaft »Herrin der Ermittlung«. In der Regel leistet die Polizei jedoch die 
konkrete Arbeit, zum Beispiel das Sichern von Beweisen oder die Befragung von Zeugen. 
In den meisten Bundesländern gibt es dazu keine speziellen Einheiten der Polizei. 
Kollegen ermitteln gegen Kollegen. Und auch bei der Staatsanwaltschaft gibt es kaum 
spezialisierte Dezernate. Es entscheiden die Staatsanwälte, die eng mit der Polizei 
zusammenarbeiten, ob Anklage erhoben wird. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat mehrfach unterstrichen, dass jeder Vorwurf einer polizeilichen 
Misshandlung umfassend, umgehend, unabhängig und unparteiisch untersucht werden 
muss. Kommt ein Staat dieser Verpflichtung nicht nach, begeht er eine 
Menschenrechtsverletzung. 

Unabhängige Untersuchungsmechanismen gewährleisten Objektivität und 
Unbefangenheit. Deshalb fordert auch Amnesty International die Einführung von 
Untersuchungsinstanzen, die unabhängig von Polizei und Staatsanwaltschaft agieren. Sie 
sollen bei Vorwürfen gegen Polizisten umgehend, unparteiisch und umfassend zu 
ermitteln. In vielen Ländern, auch in Europa, gibt es bereits spezielle 
Untersuchungskommissionen, die sich an diesen Kriterien orientieren, zum Beispiel in 
England, Irland und Norwegen. Sie ermitteln bei Beschwerden und Anzeigen gegen 
Polizisten. Sie informieren und beraten darüber hinaus, wo und wie Betroffene von 
Übergriffen Beschwerde gegen Polizisten einreichen können. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 26 (100%) · Enthaltung: 0 · Nein: 0 · 
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Angenommen 

Modul 3: Prävention – Menschenrechtsbildung der Polizei stärken

Die PIRATEN Sachsen setzen sich für eine Intensivierung der Menschenrechtsbildung im 
Rahmen der polizeilichen Aus- und Weiterbildung ein. Dazu gehören auch 
Antidiskriminierungstrainings und die Förderung interkultureller Kompetenz. Das 
Bewusstsein für Menschenrechte im Polizeidienst soll gestärkt werden. 

Begründung (nicht Teil des Antrages) Menschenrechte gelten für jeden Einzelnen, 
unabhängig von Hautfarbe, Aufenthaltsstatus, Nationalität, Geschlecht, religiöser oder 
sexueller Orientierung. Die Polizei ist, wie jedes staatliche Organ, auf der Grundlage 
international verbindlicher Verträge, wie der UN-Antifolterkonvention oder der 
Antirassismuskonvention, verpflichtet, diese Rechte jederzeit zu achten und aktiv für ihre 
Wahrung und ihren Schutz einzutreten. 

Im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung von Polizisten wird die 
Menschenrechtsbildung oft vernachlässigt. Zwar sind Menschenrechtsthemen integraler 
Bestandteil der polizeilichen Ausbildung. Menschenrechtsbildung ist jedoch nach 
Information der Innenministerien der Länder in keinem Bundesland ein Pflichtthema in der 
Fortbildung von Polizisten. Hier sieht auch Amnesty International ein großes Defizit. Eine 
umfassende und praxisnahe Menschenrechtsbildung für Polizisten ist notwendig. Sie zielt 
darauf ab, das Gegenüber immer als Mensch mit unveräußerlichen Rechten zu 
respektieren, ganz gleich der Herkunft und des sozialen Status. Und ganz gleich, in 
welcher Situation die Person in Berührung mit der Polizei kommt. 

Menschenrechtsbildung muss integraler Bestandteil der polizeilichen Aus- und 
Weiterbildung sein. Dazu gehören auch Antidiskriminierungstrainings sowie die Förderung 
interkultureller Kompetenz. Polizisten müssen vertraut sein mit den geltenden nationalen 
und internationalen menschenrechtlichen Standards. Sie müssen sich stets – also auch in 
sehr schwierigen Situationen – darüber bewusst sein, dass sie in der Ausübung ihres 
Dienstes an diese Regelungen gebunden sind. Und dass es nicht nur wichtig ist, sondern 
auch ihre Pflicht, Menschenrechte zu achten, zu wahren und zu schützen. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 24 (100%) · Enthaltung: 0 · Nein: 0 · 
Angenommen 

WP009 Auflösung des Landesamts für 
Verfassungsschutz
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Auflösung des Landesamts für Verfassungsschutz

Die PIRATEN Sachsen sehen die Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz nicht 
in der Lage, ihrer Aufgabe des Schutzes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
nachzukommen. Sie setzen sich daher für die Abschaffung des sächsischen Landesamts 
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für Verfassungsschutz ein. 

Die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, verfassungsfeindlicher Gruppen und 
Terrorismus gehört in die Hände regulärer, demokratisch kontrollierter Polizeibehörden. Zu
diesem Zweck sollen diese zwar personell vergrößert, jedoch nicht mit zusätzlichen 
Befugnissen ausgestattet werden. 

Begründung (nicht Teil des Antrags) Die Bundes– und Landesämter für Verfassungs-
schutz haben die Aufgabe der Überwachung von Bestrebungen gegen die freiheitlich-
demokratische Grundordnung. Die Erkenntnisse über das Versagen und die zweifelhaften 
Methoden der Verfassungsschutzbehörden nähren jedoch die Zweifel daran, ob der Ver-
fassungsschutz dazu beiträgt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. 

Die Aufklärungsarbeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen findet heute nicht nur 
durch Sammeln und Auswerten öffentlich zugänglicher Informationen statt. Vielmehr wer-
den in hohem Maße nachrichtendienstliche Mittel angewendet. Unter anderem werden 
auch V-Leute angeworben. Bei diesen V-Leuten handelt es sich nicht um Angestellte der 
Verfassungsschutzbehörden, sondern um Anhänger*innen von beobachteten Gruppen, die
gegen Geld Informationen über ihre Szene preisgeben. 

Das heißt aber, dass man Täter*innen für Informationen aus ihrem eigenen Tatumfeld 
bezahlt. Das hat in der Praxis dazu geführt, dass V-Leute das Geld, das sie vom Verfas-
sungsschutz für — häufig auch fehlerhafte — Informationen bekommen, direkt in den Auf-
bau verfassungsfeindlicher Organisationen gesteckt haben. 

So konnten teilweise verfassungsfeindliche Strukturen durch diese Praxis gestützt oder 
gar deren Bildung erst ermöglicht werden. Da auch das sächsische Landesamt für 
Verfassungsschutz gleichzeitig in Widersprüche um die Aufklärung von Morden durch 
Nationalsozialist*innen verstrickt sind, gibt dies dem Skandal einen zusätzlichen faden 
Beigeschmack. Dass dabei massenhaft Unterlagen vernichtet und so aktiv eine parlamen-
tarische Aufklärung der Aktivitäten behindert wurde, ist nur die Spitze des Eisberges. 

Auch muss dem Bundesamt für Verfassungsschutz unterstellt werden, dass es nachrich-
tendienstliche Mittel gegenüber Abgeordneten angewandt hat, es leugnet dies jedoch wei-
terhin. Viele Mitglieder des Bundestages der Fraktion Die Linke haben ihre Unterlagen 
angefordert und stellten fest, dass zahlreiche Stellen geschwärzt wurden. Da das Bundes-
amt für Verfassungsschutz aber betont, die Abgeordneten nur zu beobachten und dafür 
ausschließlich öffentlich einsehbares Material zu verwenden, verstrickt sich die Behörde 
abermals in Widersprüche. Die Jungen Piraten stellen sich die Frage, warum man Reden 
und Schriften der Parlamentarier*innen, welche öffentlich einsehbar sind, schwärzen 
sollte. 

Dieser gesamte Vorgang ist ein Skandal, da die Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges nicht nur frei gewählte Parlamentarier*innen, sondern auch die Kontrollinstanz des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz sind. Wenn nun eine Bundesbehörde ihre eigenen
»Vorgesetzen«, noch dazu unter Umständen nachrichtendienstlich, kontrolliert, wird das 

System ad absurdum geführt. 

Da die Verfassungschutzbehörden die Aufgabe haben, unsere Verfassung vor den Fein-
den der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu schützen, sollte man annehmen, 
dass gerade diese Behörden penibel auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze ach-
ten. Dies ist jedoch, wie oben beschrieben, offensichtlich nicht der Fall. Nicht nur das: 
Zahlreiche Berichte der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sind 
grob verfassungswidrig. Eine Studie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg belegt, dass 
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sämtliche Verfassungsschutzberichte zwischen 2005 und 2008 rechtswidrig waren und 
gegen Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, verstießen. 

Tatsächlich hat sich in Form der Verfassungsschutzämter ein Inlandsgeheimdienst entwi-
ckelt, der sich weitestgehend verselbstständigt und das Vertrauen in die Behörden in die-
sem Land massiv erschüttert hat. Die Verfassungsschutzämter haben ein System entwi-
ckelt, welches mit den Prinzipien des Rechtsstaates nicht vereinbar ist. Deswegen fordern 
die Jungen Piraten die Abschaffung der Bundes– und Landesämter für Verfassungsschutz.
Die Aufgabe der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, bewaffneten Nazis und Terro-
rismus liegt bei den Polizeibehörden. Diese nutzen dafür jedoch keine Überwachung von 
Abgeordneten, machen keine gemeinsame Sache mit den Täter*innen und entziehen sich 
nicht der demokratischen Kontrolle. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 24 (92%) · Enthaltung: 1 · Nein: 2 (8%) · 
Angenommen 

WP010 Ablehnung des Extremismusbegriffs
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden. Der LPT möge über den Antrag modular 
abstimmen mit Modul 1a und 1b als Alternativmodul: 

Ablehnung des Extremismusbegriffs

Die PIRATEN Sachsen lehnen den Begriff "Extremismus" sowie die damit verbundene 
"Extremismusklausel" zur Kategorisierung von politischen Positionen und Ideologien ab. 
Weiterhin setzen sie sich für eine Abschaffung des Extremismusbegriffs in Behörden und 
Politik ein. Die Unterstützungsbedingungen für Projekte gegen Rassismus, Faschismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, 
Nationalsozialismus, Sexismus, Homophobie und jegliche Formen diktatorischen 
Bestrebens sollen in diesem Sinne überarbeitet werden. 

Modul 1a Die Begriffe "Linksextremismus" und "Rechtsextremismus" sind Kunstwörter, die
üblicher Weise dazu gebraucht werden menschenverachtende rechte Ideologien wie 
Rassismus, Antisemitismus, Faschismus oder einfach Fremdenhass zu verharmlosen und 
mit linken Strömungen wie Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus auf eine Stufe 
zu stellen. 

Modul 1b Rechte Ideologien, die durch Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit 
und diktatorische Bestrebungen geprägt sind, dürfen nicht mit linken Gedanken 
gleichgesetzt werden, da sich ihre Weltbilder und Grundwerte elementar voneinander 
unterscheiden. 

Die Beurteilung, Benachteiligung oder Bevorzugung von Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft, Ethnie, religiösen Weltanschauung, Geschlecht oder sexuellen bzw. 
geschlechtlichen Orientierung ist abzulehnen. Ideologien, denen diese Kategorisierung 
von Menschen zu Grunde liegt, sind nicht mit linken Weltbildern gleichzusetzen. 

Dabei lehnen die PIRATEN Sachsen die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung von 
politischen Zielen entschieden ab. 
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Begründung (nicht Teil des Antrags) Schon seit Anfang der 1970er Jahre wird versucht,
politische Einstellungen, die vermeintlich gegen die "freiheitlich demokratische 
Grundordnung" verstoßen, unter dem Begriff "Extremismus" zu sammeln und 
einzuordnen. Dabei wird behauptet, dass sich linkes und rechtes Gedankengut in 
"extremistischen" Ausprägungen zunehmend ähnelten. Metaphorisch wird hierfür von 
einem Hufeisen gesprochen. 

Diese Gleichsetzung von linken und rechten Einstellungen ist nicht weiter hinnehmbar und
zu kurz gedacht. Rechte Ideologien, die durch Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit und diktatorische Bestrebungen geprägt sind, dürfen nicht mit linken 
Gedanken gleichgesetzt werden, da sich ihre Weltbilder und Grundwerte elementar 
voneinander unterscheiden. 

Der Extremismusbegriff dient als politischer Kampfbegriff zur Diffamierung und 
Gleichsetzung verschiedener politischer Positionen und Ideologien. Die Gleichsetzung von
als "links" oder "rechts" bezeichnete Einstellungen ist sehr kritisch zu betrachten. So 
werden beispielsweise pazifistische Anarchisten mit Faschisten und Antisemiten 
gleichgesetzt, obwohl diese friedvolles Leben und die Selbstbestimmung eines jeden 
Individuums in den Mittelpunkt stellen, wohingegen der Faschismus genau dagegen 
arbeitet. 

Gerade in Sachsen hat die jüngere Geschichte gezeigt, dass der Extremismusbegriff und 
die damit verbundene Extremismustheorie hauptsächlich zur Rechtfertigung 
unverhältnismäßiger oder gar illegaler Verfolgung (Bsp.: illegale Hausdurchsuchungen) 
und Überwachung (Bsp.: Funkzellenabfrage ) sogenannter "Linksextremisten" dient, 
während Prävention und Aufklärung rechter Gewalt vernachlässigt wurden. 

Extremismustheorie und Extremismusklausel können die Existenz von Initiativen gegen 
Rechts gefährden, wie jüngst am Beispiel des Aussteigerprogramms "Exit" zu sehen, 
dessen Gelder zwischenzeitlich gestrichen wurden. Natürlich lehnen wir die Anwendung 
von Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen entschieden ab, das ergibt sich ja 
schon aus dem Grundsatzprogramm. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen mit Modul 1b: Ja: 22 (96%) · Enthaltung: 1 · 
Nein: 1 (4%) · Angenommen 

WP011 Kein Staatstrojaner in Sachsen
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Kein Staatstrojaner in Sachsen

Die PIRATEN Sachsen lehnen den Einsatz von Spionagesoftware durch staatliche 
Behörden oder durch sie beauftragte Unternehmen und Institutionen, deren Legalisierung 
durch Gesetze sowie die Finanzierung und Entwicklung derartiger Software grundsätzlich 
ab. 

Ermittlungsmethoden, die Computer und Handys ausspionieren, stellen einen massiven 
und unverhältnismäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, das 

44



Telekommunikationsgeheimnis und die Unverletzlichkeit der Wohnung dar. Allein die 
Erwägung derartiger Maßnahmen markiert einen Vertrauensbruch des Staates gegenüber 
seinen Bürgerinnen und Bürgern. 

Begründung (nicht Teil des Antrags) Durch die vom PC-Nutzer unbemerkt 
durchgeführte Installation der Trojaner-Software wird eine nicht validierte und zertifizierte 
Software auf dem Zielsystem installiert. Auf Grund des digitalen und binären Charakters 
der Quellinformationen, die ohne Identifikationsmerkmale des Users vorliegen, wie z.B. 
Word- oder Textdateien, können jede Art von Daten über den Trojaner auf das infiltrierte 
Zielsystem übertragen und damit die Zielperson kompromittiert werden. Die Manipulation 
des Computers und die Übertragung von Datenkopien jeder Art ist jederzeit möglich. Aus 
technischen Gründen können die unrechtmäßig übertragenen Daten, von den Daten, die 
ein Benutzer auf dem Zielsystem selbst produziert hat, nicht unterschieden werden. Der 
Zugriff von Dritten über den durch die Trojaner-Software etablierten Kommunikationskanal 
kann nicht ausgeschlossen werden. 

In Sachsen sind bisher keine Einsätze des Staatstrojaners bekannt. Ob in Zukunft auf 
Staatstrojaner verzichtet werden wird ist unklar, jedoch scheint nach Schaffung 
entsprechender Gesetzesgrundlagen auf Bundesebene der Einsatz eher wahrscheinlich. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 22 (100%) · Enthaltung: 1 · Nein: 0 · 
Angenommen 

WP012 Abschaffung der Integrierten 
Vorgangsverarbeitung der Polizei (IVO II)
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sven Windisch

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Abschaffung der Integrierten Vorgangsverarbeitung der Polizei (IVO II)

Die integrierte Vorgangsverarbeitung der sächsischen Polizei vereinigt 7,2 Millionen 
polizeilich relevante Datensätze, deren schiere Masse sowie Integration in viele weitere 
Datenbanken von Polizei und Strafverfolgungsbehörden in Sachsen und darüber hinaus 
für uns weder nachvollziehbar noch sinnvoll sind. 

Die PIRATEN Sachsen fordern daher, dass die integrierte Vorgangsverarbeitung der 
Polizei ersatzlos abgeschafft wird. Bestehende Daten und Datensicherungen sollen 
unverzüglich gelöscht werden. 

Begründung (nicht Teil des Antrags) Die integrierte Vorgangsverarbeitung der 
sächsischen Polizei (IVO II) dient als zentrales Verfahren der Erfassung, Speicherung, 
Weiterverarbeitung und Auswertung polizeilich relevanter Daten im Freistaat Sachsen. Es 
dient dem vollständigen Nachweis vollzugspolizeilichen Handelns, unterstützt und 
vereinheitlicht die polizeiliche Vorgangsbearbeitung und die Steuerung polizeilicher 
Ermittlungsvorgänge auf Landesebene. 

Bereits der Wortbestandteil „integriert“ zeigt, dass die Vorgangsbearbeitung nicht isoliert 

45



gesehen werden kann. So werden die Daten regelmäßig mit den Datenbeständen anderer
Systeme verglichen, verknüpft und übertragen. Diese Schnittstellen umfassen: 

   Polizeiliches Auskunftssystem Sachsen (PASS)
   Informationssystem der Polizei des Bundes und der Länder (INPOL)
   Verkehrsunfallauswertungssystem (EUSKA)
   Geschäftsstellenautomation für Staatsanwaltschaften (web.sta)
   Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
   Kommunales Kernmelderegister (KKM)
   Ausländerzentralregister/Visadatei (AZR/VISA)
   Bundeszentralregister (BZR)
   Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister (ZStV)
   Zentrales Verkehrsinformationssystem (ZEVIS)

Durch diese Integration ist es möglich die Speicherdauern der Datenbestände über die 
fest gesetzten 24 Monate nach Abschluss des Vorganges zu verlängern. Seit der 
Einführung 2002 der IVO II wurden bis 2009 mehr als 7,2 Millionen Datensätze erfasst. 
Das sind pro Jahr 1,02 Millionen Datensätze. Im Jahr 2013 dürften somit statistisch 
gesehen bereits 11,22 Millionen Datensätze existieren. Pro sächsischen Bürger sind somit
2,7 Datensätze gespeichert. 

Das seit 2002 in Betrieb befindliche IT-Verfahren verursacht jährliche Kosten in Höhe von 
ca. 3,7 Millionen Euro. Bei Überführung von IVO in den Dauerbetrieb hatte der Freistaat 
bereits 21,2 Millionen Euro in das System investiert. Insgesamt wurden also seit 2002 
mehr als 60 Millionen Euro in das System investiert. 

Die schiere Masse der Daten und die Integration in viele weitere Datenbanken der Polizei 
über Sachsen hinaus sind für uns weder nachvollziehbar noch sinnvoll. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 21 (91%) · Enthaltung: 0 · Nein: 2 (9%) · 
Angenommen 

WP013 Ergänzung des Sexualkundeunterrichts
Antragsteller: Alexandra Brückner und Sandra Willer

Antragstext:

Der Landesparteitag der sächsischen Piraten möge beschließen, in das Wahlprogramm 
für die kommende Landtagswahl unter dem Punkt "Bildung", folgendes aufzunehmen: 
Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen. 

Ergänzung des Sexualkundeunterrichts

Der Sexualkundeunterricht in den weiterführenden Schulen Sachsens ist an die heutige 
Zeit anzupassen und den zuständigen Lehrenden Materialien und Diskussionsgrundlagen 
an die Hand zu geben, die sie zu einem modernen und aufgeklärten 
Sexualkundeunterricht befähigen. Lehrer*innen in Sachsen bemängeln, dass der Lehrplan
für Sexualkundeunterricht an sächsischen weiterführenden Schulen das Themenfeld der 
Internetpornografie außen vor lässt. 

Gleichzeitig fühlen sich aber hinreichend viele Schüler*innen außerhalb des Unterrichts 
mit diesem Material konfrontiert und werden so mit ihren Eindrücken allein gelassen. 
Lehrende sehen sich zur Zeit außerstande, das Thema adäquat in ihrem Unterricht zu 
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adressieren. Diesem Misstand muss Abhilfe geschaffen werden. 

Modul 1 - Unterrichtsmaterial

Die Piratenpartei Sachsen fordert, zeitgemäßes Unterrichtsmaterial zum Thema 
Pornografie und Internetpornografie in den Sexualkundeunterricht an sächsischen 
weiterführenden Schulen aufzunehmen. Dieses Unterrichtsmaterial soll unter anderem 
schriftliches und visuelles Material beinhalten, das die Produktionsbedingungen, 
rezeptiven Codes und Bedeutungen von Pornografie erläutert. Beispielhaft seien hier 
Filmdokumentationen über die amerikanische Pornoindustrie genannt, die sich mit dem 
Themenkomplex durchaus kritisch beschäftigen, indem sie die verschiedenen Seiten der 
Pornografieproduktion und des -konsums betrachten und in einen gesellschaftspolitischen 
Zusammenhang stellen. 

Modul 2 - Rechtliche Situation

Durch die besondere Bildungssituation im Themenkomplex Pornografie im Rahmen des 
Sexualkundeunterrichts muss es zumindest in eingeschränktem Maße möglich sein, 
FSK16 oder FSK18 Bilder und audiovisuelle Medien auch mit minderjährigen 
Schüler*innen gemeinsam zu sichten. Damit sind explizit keine Primärquellen gemeint, 
sondern kontextgebende, einordnende Film- und Bilddokumente, die sich kritisch mit den 
Entstehungsbedingungen von Pornografie, sowie dem in Pornographie propagierten Bild 
von Sexualität und dem damit verbundenen Menschenbild und Geschlechterrollen 
auseinandersetzen. Die Sichtung erfolgt auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, der 
Sexualkundeunterricht an sich soll jedoch verbindlich für jede*n Schüler*in sein. 

Modul 3 - Weiterbildung

Die Piratenpartei Sachsen fordert die fortlaufende Weiterbildung desjenigen Lehrpersonals
an weiterführenden Schulen in Sachsen, das den Sexualkundeunterricht an diesen 
Schulen übernimmt. Falls die weiterführende Schule diesen Aspekt des 
fächerübergreifenden Unterrichts an externes Fachpersonal auslagern möchte, sollte das 
im Rahmen einer Qualitätssicherung des Unterrichts möglich gemacht werden. Das 
Lehrmaterial muss an die Realität der Schüler*innen angepasst und die Lehrenden auf 
ihre Aufgaben adäquat vorbereitet werden, damit sie Diskussionen über das Thema 
Pornografie und Internetpornografie mit Souveränität und Sicherheit führen können und 
die Schüler*innen sich in ihren Themen ernstgenommen und aufgeklärt fühlen. Die 
Weiterbildung darf intern oder durch freie Träger durchgeführt werden und ist mindestens 
einmal im Schuljahr zu absolvieren. Externes Fachpersonal muss ebenfalls über die 
Erfahrung dieser Weiterbildungen verfügen, um für den Sexualkundeunterricht an 
weiterführenden Schulen in Betracht gezogen zu werden. 

Modul 4 - Kooperation mit freien Trägern

Um die Erstellung von zeitgemäßem Unterrichtsmaterial und die qualifizierte Weiterbildung
des sächsischen Lehrpersonals zeitnah und hochwertig in die Wege zu leiten, erscheint es
jedenfalls zielführend, auf das Wissen freier Träger zurückzugreifen. Eine hohe Qualität 
der Materialien und eine Aktualität der Weiterbildung muss hierbei jedoch gewährleistet 
sein. 
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Modul 5 - Mitbestimmung der Schüler*innen

Die Schüler*innen sollen in der Frage, wer ihnen den Sexualkundeunterricht vermittelt, 
mitbestimmen dürfen. Nicht immer sind Biologie-Lehrer*innen geeignet, dieses sensible 
Thema souverän zu vermitteln - in manchen Fällen böte sich beispielsweise ein*e 
Vertrauenslehrer*in eher an. In den Gremien der Schülervertretung soll deshalb 
regelmäßig darüber abgestimmt werden, welche*r Lehrer_in den Sexualkundeunterricht 
an der Schule halten oder ob das Thema lieber externen Expert*innen anvertraut werden 
soll. Das Gremium der Schülervertretung wacht zudem darüber, ob der 
Sexualkundeunterricht tatsächlich in dem im Lehrplan festgelegten Rahmen stattfindet und
darf das Lehrerkollegium im Falle einer Versäumnis ermahnen. 

Die Kosten der Weiterbildung des ausgewählten Lehrpersonals und die Kostenübernahme
des externen Personals sind unter keinen Umständen auf die Schüler*innen umzulegen! 

Begründungstext:

Im Antragstext ist es schon schön beschrieben, der Sexualkundeunterricht in den 
weiterführenden Schulen Sachsens ist nicht mehr zeitgemäß und gehört angepasst. Den 
zuständigen Lehrenden sollen Materialien und Diskussionsgrundlagen an die Hand 
gegeben werden, die sie zu einem modernen und aufgeklärten Sexualkundeunterricht 
befähigen. Internetpornografie ist ein Themenfeld was im Lehrplan außen vorgelassen 
wird, obwohl immer mehr Schüler außerhalb des Unterrichts mit diesem Material 
konfrontiert sind. Um die Schüler nicht mit diesen Eindrücken alleine zu lassen, brauchen 
Lehrende die Möglichkeit das Thema adäquat den Schülern zu vermitteln. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 27 (96%) · Enthaltung: 2 · Nein: 1 (4%) · 
Angenommen 

WP014 Krankenversicherungskarten für Asylsuchende
Antragsteller: Alexandra Brückner

Antragstext:

Der Landesparteitag der Piratenpartei Sachsen möge den folgenden Text abstimmen und 
an entsprechender Stelle im Wahlprogramm (Bereich "Migration und Integration") 
einfügen: 

Krankenversicherungskarten für Asylsuchende

Die Piraten Sachsen setzen sich für die Einführung von Krankenversicherungskarten für 
Asylsuchende in Sachsen ein, um eine zeitnahe medizinische Versorgung ohne 
bürokratischer Hürden sicherzustellen und den derzeit für die Behandlung nötigen 
Verwaltungsaufwand und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dazu sollen 
Sozialministerium und kommunale Sozialämter einen entsprechenden Vertrag mit den 
Krankenkassen abschließen. 

Begründung (nicht Teil des Antrags)

Die medizinische und zahnmedizinische Versorgung der Asylsuchenden, die nach § 4 
AsylbLG Anspruch auf eine Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände 
(einschließlich Arznei- und Verbandsmittel) sowie Leistungen im Zusammenhang mit 
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Schwangerschaft und Geburt haben, wird in der gegenwärtigen Praxis durch 
umfangreiche bürokratische Hürden verzögert und erschwert. 

Dadurch kann es bei den Betroffenen nicht nur zu einer Chronifizierung von Krankheiten 
kommen. Die aus der Behandlungsverzögerung resultierende Inanspruchnahme 
medizinischer Notfalldienste bringt auch zusätzliche Kosten mit sich. Die Asylsuchenden 
mit Anspruch auf Leistungen nach §§ 4/6 AsylbLG erhalten bisher keine 
Krankenversicherungschipkarte, sondern müssen vor jedem Arztbesuch das zuständige 
Sozialamt kontaktieren und einen Behandlungsschein beantragen. Dies gilt auch für 
etwaige Weiterbehandlungen durch Fachärzte. Da die Abrechungspraxis der Ärzte 
mittlerweile flächendeckend elektronisch funktioniert, wird den Medizinern bei der 
Behandlung von Asylsuchenden ein zusätzlicher unnötiger Verwaltungsaufwand 
zugemutet. 

Seit 2005 erhalten Asylsuchende mit Anspruch auf Leistungen nach §§ 4/6 AsylbLG in 
Bremen eine Krankenversicherungschipkarte (der AOK, so genanntes „Bremer Modell”). In
Hamburg steht die Einführung solcher Karten für Asylbewerber kurz bevor. Auch für 
Sachsen wäre die Einführung von (auf die Gültigkeit des Aufenthaltstitels befristeten) 
Krankenversicherungskarten für Asylbewerber sinnvoll. Damit würden die Kosten und der 
Verwaltungsaufwand für Sozialbehörden und für Ärzte erheblich gesenkt. Grundlage dafür 
wäre ein Vertrag zwischen dem Sozialministerium bzw. den kommunalen Sozialämtern 
und den Krankenkassen, insbesondere der AOK (nach § 264 Abs. 1 SGB V). Für 
Asylbewerber würde dadurch eine schnellere medizinische Behandlung möglich und der 
Mehraufwand sowie zusätzliche Kosten durch Fahrten zum Sozialamt (besonders 
problematisch in ländlichen Regionen) könnten erheblich gesenkt werden. Insgesamt 
würde die medizinische Versorgung von Asylsuchenden erleichtert werden. 

Die Einführung von Krankenversicherungskarten für Asylsuchende in Sachsen würde für 
alle beteiligten Akteure (Asylsuchende, Mediziner, Verwaltungsmitarbeiter) Vorteile 
bringen. 

Quelle: Blog "migrationperspectives" von Katja Lindner 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 28 (97%) · Enthaltung: 0 · Nein: 1 (3%) · 
Angenommen 

WP015 Einschränkung von Polizeiverordnungen 
Antragsteller: Alexandra Brückner

Antragstext:

Folgendes möge zum Abschnitt "Inneres und Justiz" des Wahlprogramms zur 
Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Einschränkung von Polizeiverordnungen

Die Piratenpartei Sachsen fordert eine Einschränkung von Polizeiverordnungen auf das 
Notwendigste, namentlich: 

• die Verhütung übertragbarer Krankheiten 
• Verhütung von Gefahren für die Gesundheit in Betrieben 
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• Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum durch Tierhaltung 
und wilde Tiere 

• Schutz vor Lärmbelästigung 
• Schutz der öffentlichen Ordnung bei Veranstaltungen 
• Umwelt- und Brandschutz 

Zudem fordert die Piratenpartei Sachsen die Verringerung der maximalen zeitlichen 
Geltungsdauer bestehender Polizeiverordnungen auf ein Jahr, um eine zeitnahe 
Überprüfung sicherzustellen. 

Begründung - nicht Teil des Antrags - 

Insbesondere sollen dadurch Polizeiverordnungen wie das umstrittene Alkoholverbot in 
der Dresdner Neustadt, das ohne nachweisbaren Nutzen zu unverhältnismäßigen 
Einschnitten in die Gewerbefreiheit des Einzelhandels geführt hat und für zehn Jahre 
faktisch einen Gesetzesstatus besitzt, verhindert oder zumindest erschwert werden. 

Polizeiverordnungen haben, wenn vom Gemeinde- oder Stadtrat abgesegnet, in Sachsen 
bis zu 10 Jahre Gültigkeit (§ 14 SächsPolG). 

In Bayern z.B. existieren im "Landesstraf- und Verordnungsgesetz" konkrete Vorgaben, 
welche Sachgebiete solche Verordnungen betreffen dürfen. In Sachsen dagegen gibt es 
für Polizeiverordnungen keinerlei thematische Einschränkungen. 

Abstimmung im Liquid Feedback Sachsen: Ja: 23 (96%) · Enthaltung: 2 · Nein: 1 (4%) · 
Angenommen 

WP016 Ergänzung zum Wahlprogrammabschnitt 
Bildungspolitik - Schulbildung 
eingereicht: 24.05.2013 05:57 

Antragsteller: Pirat_Free 1HiGHzERr

Antragstext:

Modul 1 - Digitale Schulbücher

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Schulbücher in Sachsen auch in digitaler Form 
zur Verfügung gestellt werden. 

Im Rahmen der Lehrmittelfreiheit erhält nach einem Übergangszeitraum jeder Schüler ein 
geeignetes Lesegerät 

Soweit solche zur Verfügung steht, ist freie Software (Open Source) für diese Geräte zu 
bevorzugen. 

Modul 2 - digitale Hausaufgabenerteilung

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass in Sachsen spätestens ab der Klassenstufe 6 
die Erteilung und Vorlage der Hausaufgaben in elektronischer Form (E-Mail, Onlineportal 
der Schule) eingeführt wird. Die Vorlage in elektronischer Form beschränkt sich auf dafür 
geeignete Themen und Inhalte. 
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Modul 3 – Bewertung von Hausaufgaben

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass in Sachsen Hausaufgaben nur noch in 
Ausnahmefällen (nach Ankündigung oder bei Gemeinschaftsarbeiten bzw. mündlicher 
Verteidigung) benotet werden. 

Modul 4 - Abschaffung der Präsenzpflicht an Gymnasien für volljährige Schüler

Die Piratenparte setzt sich dafür ein, dass in Sachsen die Präsenzpflicht für Schüler mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres grundsätzlich endet. Die Anwesenheit von Schülern 
in der Schule soll mit der Volljährigkeit nur noch in Fächern oder Veranstaltungen 
vorgeschrieben sein, bei denen die physische Anwesenheit für die Erreichung des Zieles 
der Veranstaltung erforderlich ist (z. B. Sportunterricht, Leistungskontrollen). 

Abweichungen von diesem Grundsatz können in Ausnahmefällen (z.B. bei 
Versetzungsgefährdung, krimineller Gefährdung) vom Schulleiter mit dem betroffenen 
Schüler vereinbart werden. 

Begründung - nicht Teil des Antrags - 

zu Modul 1: 

Entsprechend unseres Bildungsprogramms und unseres Ziels einer digitalen Gesellschaft 
(z.B.: Internet als Grundversorgung für alle Bürger) , halten wir es für zeitgemäß, 
Schulbücher in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. 

Inzwischen stehen preiswerte Lesegeräte zur Verfügung, so dass eine kostengünstige 
Versorgung im Rahmen der Lehrmittelfreiheit möglich ist. Sachsen sollte auch hier zu den 
international technisch fortschrittlichen Regionen Anschluss halten. Es ist bereits seit 
längerer Zeit auch in Sachsen üblich, Vorlesungsscripte und andere Materialien im Internet
zur Verfügung zu stellen. 

Bereits ohne die Bereitstellung von Lesegeräten, die schrittweise (nach Lehrfach und 
Klassenstufe) erfolgen kann, ist die zusätzliche digitale Version nützlich, da ein PC in fast 
jedem Haushalt zur Verfügung steht. So könnten auch Hausaufgaben angefertigt werden, 
wenn das Schulbuch in der Schule geblieben ist. 

Da für jeden Schüler nur ein Lesegerät für den Unterricht erforderlich ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass digitale Schulbücher nicht nur 

   * umweltfreundlicher (Wegfall des gedruckten Papier-Schulbuches) und
   * gesundheitsfördernd (keine Haltungsschäden durch zu schwere Schultaschen und einseitige Belastung) 
und
   * organisatorisch einfacher handhabbar (kein Verschleiß, kein Vergessen am falschen Ort usw.)

sind, sondern auch 

   * kostengünstiger ist (ein Lesegerät für alle Schulfächer, über mehrere Jahre, ggf. Multifunktionalität durch 
Zusatzfunktionen des Gerätes, wie Ausgabe von Animationen und Hörbeispielen u.a., günstige 
Lizenzvereinbarungen bei großer Stückzahl für den Freistaat).

zu Modul 2: 

Es entspricht dem Stand der Technik und trägt zum Erwerb von Medienkompetenz bei, 
wenn Hausaufgaben nicht mehr nur in einem Hausaufgabenheft vermerkt, sondern per 
Email, bzw. Online-Portal der Schule erteilt werden. 
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Gleichzeitig erleichtert es Schülern und Eltern den Überblick über Hausaufgaben zu 
behalten und Missverständnisse zu vermeiden. 

Ein weiterer Vorteil besteht in der weitgehenden Ortsunabhängigkeit für die Anfertigung 
der Hausaufgaben. (insbesondere in Verbindung mit Initiative #169). 

Übermittlung per E-Mail (ggf. mit Authentifizierung) oder per Online-Portal ist technisch 
kein Problem. Viele Schulen führen schon heute Onlineportale mit Vertretungsplänen, etc. 

Die Erstellung schriftlicher Vermerke zu besprochenen Inhalten kann von Schülern auch in
anderer Form geübt werden. 

Im Zusammenhang mit Modul 4 ist diese Form der Hausaufgabenübermittlung 
erforderlich. 

zu Modul 3: 

Die selbständige Anfertigung der Hausaufgaben ist nicht kontrollierbar. Deshalb sind 
Hausaufgaben nur bedingt zur Bewertung der Leistung geeignet. Bewertungen sollen 
deshalb vorrangig durch Leistungskontrollen im Unterricht erfolgen. 

Insbesondere die Benotung nicht angefertigter oder nicht in die Schule mitgebrachter 
Hausaufgaben ist ungeeignet, den Stand von Kenntnissen oder Fertigkeiten zu 
überprüfen. Da in Sachsen Noten für Fleiß, Mitarbeit und Ordnung vergeben werden 
können, kann in darauf zurückgegriffen werden, um fehlende Hausaufgaben zu bewerten. 

zu Modul 4: 

Die Präsenzpflicht widerspricht dem Grundverständnis vom eigenverantwortlich 
handelnden Erwachsenen. Das für ein Studium erforderliche "Selbstmanagement" sollte in
den letzten Monaten der Abiturzeit bereits erworben sein und kann so bereits in 
Vorbereitung auf ein Studiom geübt und trainiert werden. Da die Schulpflicht in Sachsen 
ohnehin mit der Volljährigkeit endet, ist die Abschaffung der Präsenzpflicht dort möglich, 
wo Lernende kein Entgelt erhalten (im Unterschied zu Auszubildenden in Betrieben). 

WP017 Trennung von Staat und Religion 
Antragsteller: Hartmut Thomas, Ralf Muschall

Antragstext:

Folgendes soll zum Abschnitt "Innenpolitik" des Wahlprogramms der Piratenpartei 
Sachsen zur Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Modul 1 - Die Trennung von Staat und Religion schafft Freiheit

Die PIRATEN Sachsen fordern einen kirchenunabhängigen Staat, der alle Religionen und 
Weltanschauungen, auch nichtreligiöse, gerecht und gleich behandelt. Ein solches 
Staatswesen ergibt sich aus den allgemeinen Menschenrechten, dem 
Gleichheitsgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot. 

Die sächsischen PIRATEN fordern die umfassende und konsequente Trennung von Kirche
und Staat und die weltanschauliche Neutralität des Staates als Voraussetzung für eine 
wirkliche Religionsfreiheit. 

Es darf keinerlei Privilegierung oder Benachteilung aufgrund der Zugehörigkeit oder 
Nichtzugehörigkeit zu einer Weltanschauungs- oder Glaubensgemeinschaft geben. 
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Weltanschauliche Neutraität des Staates ist die Grundlage der Freiheit und Vielfalt und die
Voraussetzung für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben und den Schutz 
von Minderheiten. Sowohl das Grundgesetz als auch die Verfassung des Freistaates 
Sachsen garantieren die Freiheit der Religion. Das bedeutet nicht nur die Freiheit zur 
Ausübung einer Religion, sondern auch das Recht auf Freiheit von Religion oder religiöser
Bevormundung. 

Das staatliche Recht darf keine Religionsgemeinschaft gegenüber anderen 
Organisationen bevorzugen. In Sachsen gehören mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
keiner der beiden großen Konfessionen an. Trotzdem genießen die Kirchen entgegen der 
im Grundgesetz vorgesehenen klaren Trennung von Kirche und Staat umfangreiche 
Privilegien. 

Modul 2 - Weltanschauliche Neutralität von Kontrollinstanzen und Medien

Die weltanschauliche Neutralität gebietet es, keine religiösen Vertreter mittelbar öffentliche
Gewalt ausüben zu lassen. 

Die PIRATEN Sachsen fordern daher, dass in Kontrollinstanzen (wie Rundfunkräten, 
Ethikräten, Bundesprüfstellen, Schul-, Jugend- und Sozialausschüssen u.ä.) keine 
Vertreter von Religionsgemeinschaften Sitze allein aufgrund ihrer Funktion innerhalb 
dieser Gemeinschaft oder einer Delegation von dieser Gemeinschaft erhalten. 

Ein Recht der Kirchen auf Ausstrahlung religiöser Sendungen im privaten oder öffentlich-
rechtlichen Rundfunk lehnen wir ebenso ab. 

Modul 3 - Datenschutz und -sparsamkeit, finanzielle Gleichbehandlung aller 
Religionsgemeinschaften

Die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft unterliegt dem 
Datenschutz und darf daher von staatlichen Stellen nicht erfragt und nicht registriert 
werden. 

Finanzielle Zuwendungen des Staates an religiöse Organisationen sind diskriminierend 
gegenüber anderen Organisationen, die diese nicht erhalten. Aus diesen Gründen ist das 
Sächsische Kirchensteuergesetz aufzuheben. Durch die Verträge des Freistaates 
Sachsen mit den Kirchen [9, 10] erhalten diese über die Kirchensteuer hinaus jährlich 
steigende Leistungen in Höhe von z.Zt. mehr als 23,5 Millionen Euro. Diese Verträge sind 
nicht zeitgemäß, da sie auf historischen Ansprüchen aus dem 
Reichsdeputationshauptschluss von 1803 basieren. Zudem fordert der ins Grundgesetz 
übernommene Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung die Ablösung der 
Staatsleistungen an die Kirchen. Wir möchten diese Mittel transparent und unter 
demokratischer Kontrolle einsetzen, statt sie den Kirchen zu geben. 

Zudem soll der Freistaat den Kommunen gesetzlich ermöglichen, ihrerseits Zahlungen an 
Kirchengemeinden einzustellen. Die Glaubensgemeinschaften sollen zukünftig selbst für 
ihre Finanzierung Sorge tragen. 

Modul 4 - Gleiches Recht für alle - Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen

In kirchlichen Einrichtungen ist die sexuelle Orientierung, der Familienstand und das 
religiöse Bekenntnis ein Entlassungs- oder Nichteinstellungsgrund. Dies ist 
Diskriminierung, die wir Piraten strikt ablehnen, und schränkt vor allem im sozialen Sektor 
die Berufsfreiheit vieler Menschen massiv ein. 
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In allen Betrieben müssen das Betriebsverfassungsgesetz und das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz in vollem Umfang Anwendung finden. Die private 
Lebensführung des Einzelnen darf kein Diskriminierungsgrund sein. Die 
Religionszugehörigkeit oder das religiöse Verhalten dürfen jenseits eines engen 
Bereiches, der die von den Religionsgemeinschaften selbst finanzierte und organisierte 
Gruppe der Priester und anderen primär mit der Verkündigung der Glaubensinhalte 
befassten Personen betrifft, kein Einstellungs- oder Entlassungsgrund sein. 

Wir fordern, dass soziale Einrichtungen (Altenheime, Krankenhäuser, Kitas, etc) nur dann 
staatliche Zuschüsse erhalten dürfen, wenn jeweils das allgemeine Arbeitsrecht 
Anwendung findet. 

Modul 5: Bildung

Dieses Modul besteht aus vier verschiedenen, voneinander unabhängigen Abschnitten. 

5.1. Keine religiöse Etikettierung von Kindern

Wir stellen fest, dass es Unsinn ist, von evangelischen, katholischen oder muslimischen 
Kindern zu sprechen. Genauso wie niemand auf die Idee käme, Kinder nach der 
Parteizugehörigkeit ihrer Eltern als sozialdemokratische oder christsoziale Kinder zu 
bezeichnen, ist diese Etikettierung diskriminierend. Kindern haben in der Regel keine frei 
gewählte Religion, sondern gehören der Religion ihrer Eltern an. Dies darf keine 
Grundlage für eine Sortierung in verschiedenen Kindergärten, Schulen oder Lerngruppen 
sein. 

5.2. Ablehnung von Bekenntnisschulen und -kindergärten

Das Aufnahmerecht von Kindern an der nächstgelegenen Einrichtung soll unabhängig von 
Bekenntnis und Herkunft ihrer Eltern sein. An allen öffentlichen Schulen soll die fachliche 
Qualifikation Hauptkriterium bei der Besetzung von Lehrer/innenstellen und 
Leitungspositionen sein. 

5.3. Ethikunterricht für alle Schüler anstelle konfessionellen Religionsunterrichtes

Zu den Kernaufgaben der Schulen gehören die Vermittlung von Wissen und Ethik, die 
Anleitung zu kritischem Denken und die Förderung sozialer Kompetenzen. Gegenseitiges 
Verständnis und Achtung können bei einer konfessionellen Trennung der Schüler nicht 
entstehen. Ebenso ist es nicht die Aufgabe der staatlichen Schulen, religiöse Dogmen zu 
vermitteln. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, den konfessionellen Religionsunterricht, an allen 
staatlichen und staatlich geförderten Schulen, durch einen gemeinsamen weltanschaulich 
neutralen Ethik- und Weltanschauungsunterricht zu ersetzen. Dies beinhaltet die 
Streichung des Artikels 105 der Verfassung des Freistaates Sachsen. 

Religionsunterricht, der von den Religionen organisiert und finanziert wird, kann zusätzlich 
zum Ethikunterricht erteilt werden, wenn eine ausdrückliche Zustimmung der SchülerIn 
vorliegt. 

5.4. Forschung und Lehre 

Forschung und Lehre müssen rational, ergebnisoffen und undogmatisch betrieben 
werden. Insofern sollen religiöse Lehren in staatlichen Einrichtungen nur unter geschichts- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Gesichtspunkten gelehrt und erforscht werden. 

Für die Besetzung von Lehrstühlen darf ausschließlich die Eignung und Qualifikation der 
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Kandidaten ausschlaggebend sein. 

Theologische Fakultäten an staatlichen Hochschulen und Universitäten verletzen das 
Prinzip der weltanschaulich-religiösen Neutralität ebenso wie das Prinzip der Freiheit von 
Wissenschaft, Forschung und Lehre (Artikel 5 GG). In ihrem Kern ist Theologie 
unwissenschaftlich. Für ihre zentralen Glaubensaussagen fordert sie Glauben und lehnt 
eine echte wissenschaftliche Überprüfung ab. Theologische Fakultäten sind aus 
staatlichen Hochschulen und Universitäten auszugliedern und in die Verantwortung der 
Kirchen zu überführen. Religionswissenschaft hat, anders als Theologie, einen legitimen 
Platz an Universitäten und Hochschulen. Die wissenschaftliche Erforschung von 
Religionen sollte gefördert werden. Zu erforschen sind u. a. Religionsgeschichte, 
Religionspsychologie, Religionssoziologie, sowie Wechselwirkungen der Religionen mit 
anderen Bereichen, z. B. Philosophie, Sozialpolitik, Machtpolitik. 

Staatliche Zuschüsse zu kircheneigenen Universitäten und Hochschulen sind einzustellen.
Dementsprechend ist Absatz 2 des Artikels 111 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
zu streichen. 

Modul 6: Religiöse Feiertage

Es sind gesetzliche Vorschriften zu streichen, die der Allgemeinheit aufgrund religiöser 
Auffassungen Verhaltensvorschriften auferlegen. 

Dieses Modul wird in drei verschiedenen Varianten zur Abstimmung angeboten. Wenn der 
Antrag ohne Zerlegung in Module angenommen wird, soll Variante 5.1. gelten. Bei 
modularer Abstimmung soll (je nach GO) entweder per Präferenzwahl entschieden 
werden, ob und welche der Varianten angenommen wird; oder in der hier angegebenen 
Reihenfolge einzeln abgestimmt werden. 

Variante 6.1. Komplette Abschaffung religiös begründeter gesetzlicher sowie 
religiöser Feiertage

Die religiös begründeten gesetzlichen Feiertage als gesetzliche Feiertage sind zu 
streichen. Den Arbeitnehmern soll als Ausgleich ein höherer Urlaub zugestanden werden. 
Dies ermöglicht es Anhängern anderer als der christlichen Religionsgemeinschaften den 
Feiertagen ihres jeweiligen Glaubens nachzugehen. Die religiösen Feiertage im Sinne des
§3 SächsSFG sind abzuschaffen, der §3 des Gesetzes ist ersatzlos zu streichen. Die 
Schulferien werden ebenfalls um eine entsprechende Anzahl Tage erhöht. Die 
Terminfestlegung erfolgt nach Möglichkeit so, dass die in den meisten Religionen zu 
ähnlichen Terminen begangenen Jahreszeitenfeste Ferienzeiten sind. Alle 
Sondervorschriften bezüglich des Verhaltens an einigen Feiertagen ("Tanzverbot", §6 
SächsSFG) sind ersatzlos zu streichen. 

Variante 6.2. Alternativvorschlag

A: Feiertage für alle Weltanschauungen

Der §3 (Religiöse Feiertage) des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat 
Sachsen eine Privilegierung der christlichen Kirchen und ihrer Feiertage. Mit dem gleichen
Recht kann ein Jude, Muslim, Hindu oder Anhänger des FSM* fordern, die seiner Religion 
heiligen Tage begehen zu können. Wir fordern daher eine wirklich plattformneutrale 
Version. 

§3 SächsSFG soll wie folgt geändert werden: 

   (1) Religiöse und weltanschauliche Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind alle Tage, 
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die von den Mitgliedern der im Freistaat Sachsen bestehenden Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften als Fest- und/oder Gedenktage begangen werden.
   (2) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung auf Antrag einer 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft solche Tage festzustellen.
   (3) An diesen religiösen Feiertagen haben
   1. Schüler und Auszubildende das Recht, dem Unterricht oder der Ausbildung 
fernzubleiben,
   2. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das Recht, der
   Arbeit fernzubleiben, wenn keine zwingenden betrieblichen  Erfordernisse   
entgegenstehen.
   Der Ausgleich der versäumten Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsstunden ist
   mit dem Träger bzw. Arbeitgeber zu vereinbaren. Durch die Wahrnehmung des
   Rechtes auf Teilnahme an religiösen Feiertagen dürfen weder Vor- noch Nachteile 
entstehen.

B: Ich lass dich beten, lass du mich tanzen

Die Piraten erkennen das Recht der Religionsgemeinschaften an, ihre Feiertage ungestört
zu begehen. Gleichzeitig ist auch das Recht der Nicht- und Andersgläubigen zu schützen, 
keine religiös motivierten Verhaltensvorschriften auferlegt zu bekommen. 

Daher fordern wir, dass das Tanz- und Sportverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 6 und 7 
des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen) ersatzlos gestrichen wird. 
Der Schutz von religiösen Veranstaltungen wird durch §5 gewährleistet, der folgende 
Fassung erhält: 

§ 5 Schutz religiöser Veranstaltungen 

   An den Sonntagen, religiösen und gesetzlichen Feiertagen,
   sind in der Nähe von Kirchen und anderen Gebäuden, die religiösen Zwecken
   oder nichtreligiösen Gedenkveranstaltungen dienen, alle Handlungen zu
   unterlassen, die geeignet sind, diese Veranstaltungen zu stören. Dasselbe
   gilt am 24. Dezember für die Zeit ab 14.00 Uhr. 

Variante 6.3. Minimalvariante

Die religiös begründeten gesetzlichen Feiertage (§1 SächsSFG) sind in ihrer Behandlung 
den religiösen Feiertagen (§3 SächsSFG) gleichzustellen, wodurch sie ihren Status als 
gesetzliche Feiertage verlieren. §1 SächsSFG Absatz 1 soll wie folgt geändert werden: 

   1) Gesetzliche Feiertage sind: Neujahr (1. Januar), Tag der Arbeit (1. Mai), Tag der 
Deutschen Einheit (3. Oktober).

§3 SächsSFG Absatz 1 soll wie folgt geändert werden: 

   (1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind:
    Erscheinungsfest (6. Januar), Frühjahrsbußtag (7. Mittwoch vor Ostern),
    Gründonnerstag (Donnerstag unmittelbar vor Ostern), Karfreitag, Ostermontag,
    Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam (soweit nicht gesetzlicher Feiertag),
   Johannestag (24. Juni), Peter und Paul (29. Juni), Mariä Himmelfahrt (15. August),
   Reformationstag (31. Oktober), Allerheiligen (1. November),
   Maria Empfängnis (8. Dezember), Erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember),

Zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). 
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§3 SächsSFG Absatz 3 soll wie folgt geändert werden 

   (3) An den in Absatz 1 genannten und den nach Absatz 2 festgelegten religiösen 
Feiertagen haben
   1. Schüler und Auszubildende das Recht, dem Unterricht oder der Ausbildung 
fernzubleiben,
   2. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das Recht, der  Arbeit
    fernzubleiben, wenn keine zwingenden betrieblichen Erfordernisse  entgegenstehen.
   Der Ausgleich der versäumten Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsstunden ist mit dem 
   Träger bzw. Arbeitgeber zu vereinbaren. Durch die Wahrnehmung des Rechtes auf 
Teilnahme
   an  religiösen Feiertagen dürfen weder Vor- noch Nachteile entstehen.

Alle Sondervorschriften bezüglich des Verhaltens an einigen Feiertagen ("Tanzverbot", §6 
SächsSFG) sind ersatzlos zu streichen. 

Modul 7: Staatliche Gedenk- und Trauerveranstaltungen

Wir sprechen uns gegen die Verquickung von offiziellen Staats- und Trauerakten mit 
kirchlichen Gottesdiensten aus. Staatliche Gedenk- oder Trauerfeiern sind ohne religiöse 
Bezüge zu gestalten. »Einsegnungen«  von öffentlichen Gebäuden oder ähnliche religiöse
Handlungen sind zu unterlassen. 

Modul 8: Unbürokratischer und kostenfreier Kirchenaus- und -übertritt

Der Austritt aus der Kirche muss zur Zeit auf dem Standesamt erklärt werden. Dazu muss 
man nicht nur persönlich erscheinen und umfangreiche Unterlagen vorlegen 
(Personalausweis oder Reisepass und Meldebescheinigung, Geburtsurkunde, 
Eheurkunde, Nachweis der aktuellen Religionszugehörigkeit), sondern auch eine Gebühr 
von 23 Euro entrichten. 

Wir fordern, dass der Kirchenaustritt unbürokratisch und kostenfrei durch eine einfache 
Erklärung in Schriftform gegenüber der Kirchengemeinde möglich sein muss. 

Erläuterungen Der folgenden Quellen dienen der Erklärung und sind nicht Teil des 
Antrags. 

 [1] Auf dem BPT wegen GO-Schlacht entfallener Antrag (AG HuLa)
https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP069

   [2] Konkurrierender Antrag (@branleb)
https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP062

   [3] Tanzverbot http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzverbot#Deutschland
   [4] Feiertagsgesetz SN 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=171318,1
   [5] Kommentar zum Feiertagsgesetz: Den Respekt muss man sich verdienen:

http://www.humanismus.de/pressemitteilung/respekt-muss-man-sich-verdienen
   [6] Religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in Sachsen nach

http://www.statistik.sachsen.de/html/456.htm
   [7] Sächsische Verfassung 

http://www.infoseiten.slpb.de/fileadmin/daten/verfassung/verfassung_freistaat_sachsen.html
   [8] Theologie ist keine Wissenschaft: http://www.ibka.de/node/582
   [9] Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/KircheReligion/Vertrag_Sa
chsen_EvKirch.pdf?__blob=publicationFile
   [10] Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen
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http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19960702_s-sede-
sassonia_ge.html
   [11] Artikel 138 der Weimarer Verfassung, der  durch Art. 140 GG auch Bestandteil des Grundgesetzes ist:
   (1)Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden
   Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die
   Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.

(aus Wikipedia) Bundesweit gültige gesetzliche Feiertage weltlich: Neujahr [1.1.], Tag der 
Arbeit [1.5.], Tag der Deutschen Einheit [3.10.] 

religiös motiviert: 

• Karfreitag+Ostermontag [Freitag+Montag, beweglich] 
• Christi Himmelfahrt [Donnerstag, 39 Tage nach Ostersonntag] 
• Pfingsten [Montag, 50 Tage nach Ostersonntag] 
• Weihnachten [25.+26.12.] 

In Sachsen zusätzlich: Reformationsfest [31.10.], Buß- und Bettag [Mittwoch, 11 Tage vor 
Erstem Advent] 

Religiöse Feiertage (*keine* gesetzlichen Feiertage) 

• Erscheinungsfest (6. Januar), 
• Frühjahrsbußtag (7. Mittwoch vor Ostern), 
• Gründonnerstag, 
• Fronleichnam (soweit nicht gesetzlicher Feiertag), 
• Johannestag (24. Juni), 
• Peter und Paul (29. Juni), 
• Mariä Himmelfahrt (15. August), 
• Allerheiligen (1. November), 
• Mariä Empfängnis (8. Dezember). 

Legale Relevanz der religiösen Feiertage: Feiertagsgesetz §3 Abs.(3) (TL;DR: 
Arbeitsbefreiung+Schulfrei auf persönlichen Antrag) 

Stille Tage in SN 

• Buß- und Bettag (Mittwoch, 11 Tage vor dem 1. Advent) 
• Totensonntag (Sonntag, 7 Tage vor dem 1. Advent) 
• Volkstrauertag (weltlich, Sonntag, 14 Tage vor dem 1. Advent) 
• Von den Feiertagen ist außerdem der Karfreitag still. 

Sonderfall Fronleichnam Fronleichnam (Donnerstag, 60 Tage nach Ostersonntag=11 Tage 
nach Pfingstsonntag) ist in einigen Regionen (sorbisches Siedlungsgebiet) gesetzlicher 
Feiertag, im Rest Sachsens religiöser Feiertag. 

WP018 Ablehnung von Islamismus und 
Islamfeindlichkeit 
Antragsteller: Hartmut Thomas

Antragstext:

Folgendes soll zum Abschnitt "Innenpolitik" des Wahlprogramms der Piratenpartei 
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Sachsen zur Landtagswahl 2014 hinzugefügt werden: 

Die Piraten Sachsen unterstützen die Aussagen der Resolution der "Kritischen 
Islamkonferenz 2013". 

Insbesondere teilen wir die Auffassung, dass Islamisten und antimuslimische 
Rechtspopulisten gleichermaßen die Individuen auf religiöse oder ethnische 
Gruppenidentitäten reduzieren, was die Emanzipation des Einzelnen behindert und die 
Entwicklung von Parallelgesellschaften fördert. 

Beide Gruppen halten zwanghaft an ihrer jeweiligen Tradition fest und verteidigen ihr 
angestammtes kulturelles Getto reflexartig gegen das vermeintlich Feindliche des 
„Fremden“. 

Wir teilen das Leitbild einer „transkulturellen Gesellschaft“, in der jeder Einzelne die 
Chance erhält, sein Leben im Rahmen einer menschenrechtlich normierten 
Gesellschaftsordnung autonom zu gestalten, und in der kulturelle Vielfalt tatsächlich als 
Bereicherung, statt als Bedrohung, erlebt werden kann. Wir akzeptieren, dass Kulturen 
einem steten Wandel unterliegen, weshalb es unsinnig wäre, Menschen auf eine 
bestimmte kulturelle Norm festzulegen. Daher sollte es in der politischen Debatte nicht 
darum gehen, zwischen den vermeintlich homogenen Kulturen der „Einheimischen“ und 
der „Zuwanderer“ zu vermitteln. Stattdessen sollten wir es als gemeinsame kulturelle 
Aufgabe aller hier lebenden Menschen begreifen, diese Gesellschaft im Sinne der 
universellen Menschenrechte weiterzuentwickeln. 

Wir unterstützen die Forderungen nach 

• Enttabuisierung der Kritik an Religionen 
• Bekämpfung der Fremdenfeindlichkeit 
• Emanzipation der Zuwanderer 
• Wahrnehmung von Unterschieden innerhalb kultureller Gruppen 
• Ablehnung falscher Toleranz 
• Widerstand gegen islamistische Bestrebungen 
• Trennung von Staat und Religion 
• Einsatz für Menschenrechte auf internationaler Ebene 
• Schutz für islamkritische Oppositionelle 
• Wahrung von Kinderrechten 
• Förderung des transkulturellen Lernens 

Zur Erläuterung: Gesamter Text der Resolution: http://kritische-islamkonferenz.de/wp-
content/uploads/2013/05/ResolutionKIK2013.pdf

WP019 Europa in Sachsen 
Antragsteller: Raven SN

Der Landesparteitag der sächsischen Piraten möge beschließen, in das Wahlprogramm 
für die kommende Landtagswahl 2014 unter dem Punkt "Europa in Sachsen" folgendes 
aufzunehmen: 

(Wenn die Versammlung dies wünscht, kann sie den Antrag gern modular abstimmen.) 

59

http://kritische-islamkonferenz.de/wp-


Antragstext:

Modul 1.1. Europäische Projektförderung

Die PIRATEN Sachsen fordern eine vermehrte Förderung von Projekten mit europäischem
Charakter. Dies kann Austauschprojekte betreffen sowie Projekte, die einen europäischen 
Aspekt näher beleuchten und diesen gemeinsam mit anderen Bürgern behandeln. Zur 
Umsetzung der Projekte soll ein Verwaltungsangestellter mit Rat und Tat beiseite stehen. 
Desweiteren soll ein Mitarbeiter Informationen über diese Projekte und 
Fördermöglichkeiten an Schulen und Universitäten weitergeben. Hierbei erscheint der 
direkte Kontakt in Form von Gesprächen der vielversprechendste. 

Modul 1.2. Projektkonto

Bürokratische Probleme, die durch gesetzliche Regelungen enstehen, erschweren die 
Durchführung von Projekten. Daher fordern die PIRATEN Sachsen, dass für europäische 
Projekte von der kommunalen Verwaltung ein Konto zur Abrechnung gestellt werden soll. 
Zu diesem sollte der Antragsteller erleichtert Zugang erhalten. Dies auch in dem Fall, 
wenn der Mitarbeiter der Verwaltung ebenso Antragsteller für die Förderung ist und somit 
Zugriff auf das beförderte Konto hat. Auf diesem Wege werden Hürden abgebaut, die 
durch das Geldwäschegesetz und durch rechtlich nicht anerkannte Formen von 
"Jugendinitiativen ohne Vereinscharakter" entstehen. 

Modul 1.3. Vorfinanzierung

Wir wollen, dass bei förderfähigen Projekten, bei welchen eine volle Förderung sicher 
gestellt werden kann, eine Vorfinanzierung aus dem Budget der kommunalen Verwaltung 
erfolgt. Dies kann je nach Projekt vom Amt für Jugend und Familie oder aber den 
Europastellen übernommen werden. Jedoch sollte dieses Budget von der 
Landesregierung bereit gestellt werden und durch die Ämter abrufbar sein. 

Begründung: Die Förderung JUGEND IN AKTION hatte Millionenförderbeiträge offen, da 
es zu wenig beantragte Projekte gab. Das passiert, weil zu wenige Menschen wissen, was
es für Möglichkeiten gibt, eigene Projekte durchzuführen. Gerade für diejenigen, die 
Projekte das erste Mal durchführen, ist eine kontinuierliche Beratung förderlich, um das 
Projekt nicht scheitern zu lassen. Das Konto, welches durch die Verwaltung zur reinen 
Abrechnung gestellt werden soll, dient dazu, auch Einzelprojekte zu vereinfachen, bei 
denen Privatmenschen sich gesellschaftlich engagieren. Es gibt mehr als 5 Banken, die 
einer Privatperson die Eröffnung eines Kontos verweigern und Vereinskonten dürfen nicht 
genutzt werden, wenn der Antragsteller keine Vollmacht hat. Bei dieser Kontonutzung 
stünde der Verwaltungsmitarbeiter als zweiter Antragsteller fest, welcher dann die 
Kontovollmacht hätte. Ein weiterer großer Stolperstein ist die Vorfinanzierung. Viele 
förderfähige Projekte, die eine 100% Förderung absichern könnten, scheitern an der 
Vorfinanzierung, die bis zu 50% des Förderbetrages verlangt. Hierbei geht es nicht um 
geschenktes Geld, sondern eine Leihe, die nach Abrechnung des Projektes 
zurückerstattet wird. 

Modul 2 Europa in der Verwaltung

Europa betrifft viele Bereiche und soll deshalb wieder in der Staatskanzlei angesiedelt 
werden. Die Staatskanzlei entspricht eher den Anforderungen, die durch ein so weites 
Feld wie "Europa in der kommunalen Ebene" gestellt werden. Derzeit ist der komplette 
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Bereich Europa dem Justizministerium untergeordnet. Dieses Ministerium wird der 
Komplexität von Europa nicht gerecht (z. B. mangelnde Informationen zur Europawoche, 
keine logistische Unterstützung für Veranstaltungen von Vereinen und Kommunen.) 

Modul 3 Europahäuser

Der Freistaat soll in der nächsten Legislaturperiode beginnen, Vereine, die zum Thema 
Europa arbeiten, finanziell zu unterstützen und somit auf stabile Füße zu stellen. 

Begründung: Das Europahaus Leipzig arbeitet an sehr guten Projekten, die zu oft 
zurückstehen müssen wegen zu wenig finanzieller Mittel. Dieses Defizit betrifft ebenso 
andere Europahäuser. 

WP020 Trennung von Staat und Religion 
Antragsteller: Fl0range, Katten 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge den folgenden Text ggf. modular 
abstimmen und ihn im Wahlprogramm unter "Familie und Gesellschaft" einfügen: 

Antragstext:

Modul 1 Trennung von Staat und Religion 

Sowohl das Grundgesetz als auch die Verfassung des Freistaates Sachsen garantieren 
die Freiheit der Religion, diese Freiheit beinhaltet allerdings auch die Freiheit von Religion.
Die PIRATEN Sachsen hinterfragen die privilegierte Stellung einzelner 
Glaubensgemeinschaften im Freistaat, besonders da zwei Drittel der sächsischen 
Bevölkerung keiner Konfession angehören. 

Eine Trennung von Staat und Religion und die Plattformneutralität des Staates gegenüber 
den verschiedenen Weltanschauungen ist Grundlage der Freiheit und Vielfalt von 
Religionen und Kulturen, sie ist Voraussetzung für ein friedliches und gleichberechtigtes 
Zusammenleben. Diese Trennung ist noch nicht vollzogen. Die sächsischen PIRATEN 
fordern daher eine umfassende und konsequente Durchsetzung dieser Prinzipien. Wir 
erkennen und achten dabei jedoch die Bedeutung, die individuell gelebte Religiosität für 
den einzelnen Menschen erlangen kann. 

Modul 2 Weltanschauliche Plattformneutralität des Staates 

Wir fordern die Herstellung staatlicher Neutralität gegenüber Menschen aller 
Weltanschauungen und Religionszugehörigkeiten. Ein säkularer Staat muss eine Plattform
sein, welche frei ist von Diskriminierung oder Privilegierung einzelner Bekenntnisse - dies 
erfordert die konsequente Trennung von religiösen und staatlichen Belangen. Finanzielle 
und strukturelle Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa im Rahmen 
finanzieller Alimentierung, bei der Übertragung von Aufgaben in staatlichen Institutionen 
und beim Betrieb von sozialen Einrichtungen, sind immer eine Bevorzugung und daher 
restlos abzubauen. 

Wir möchten die Zahlungsverpflichtungen des Freistaates gegenüber den Kirchen 
gesetzlich beenden. Zudem soll der Freistaat den Kommunen gesetzlich ermöglichen, 
ihrerseits Zahlungen an Kirchengemeinden einzustellen. Die Glaubensgemeinschaften 
sollen zukünftig selbst für ihre Finanzierung Sorge tragen. 
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Die weltanschauliche Neutralität gebietet es, keine religiösen Vertreter mittelbar öffentliche
Gewalt ausüben zu lassen. In Kontrollinstanzen (wie Rundfunkräten, Ethikräten, 
Bundesprüfstellen, Schul-, Jugend- und Sozialausschüssen u.ä.) dürfen diese daher nicht 
allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung Sitze erhalten. 

Modul 3 Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen 

In allen kirchlichen Einrichtungen, die öffentliche Mittel erhalten, müssen das 
Betriebsverfassungsgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in vollem 
Umfang Anwendung finden. Die private Lebensführung des Einzelnen darf kein 
Diskriminierungsgrund sein. Die Religionszugehörigkeit oder das religiöse Verhalten (neue
Heirat, Kirchenaustritt usw.) dürfen jenseits eines engen, in herausragender Weise religiös
oder weltanschaulich geprägten Kernbereiches von Beschäftigungsverhältnissen, kein 
Einstellungs- oder Entlassungsgrund sein. Dies ist Diskriminierung, die wir PIRATEN strikt 
ablehnen, und schränkt vor allem im sozialen Sektor die Berufsfreiheit vieler Menschen 
massiv ein. 

Wir setzen uns daher dafür ein, dass staatlich geförderte Einrichtungen (Altenheime, 
Krankenhäuser, Kitas, etc), die mit der Wahrnehmung von gemeinnützigen Aufgaben 
betraut sind und sich auch vorwiegend über staatliche Mittel finanzieren, nur noch dann 
Geldmittel erhalten, wenn jeweils das allgemeine Arbeitsrecht Anwendung findet. 

Modul 4 Datensparsamkeit 

Die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft darf von 
staatlichen Stellen nicht erfragt und nicht registriert werden. Dafür muss auf Bundesebene 
die Kirchensteuer abgeschafft werden, da diese Information für den Einzug dieser Steuer 
verwendet wird. 

Modul 5 Religionsfreiheit 

Freiheit und Vielfalt der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen 
kennzeichnen die modernen Gesellschaften. Diese Freiheiten zu garantieren, ist eine 
Verpflichtung für das Staatswesen. Die ungehinderte Ausübung von Religion ist ein hohes 
Gut in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Die PIRATEN Sachsen setzen sich 
für diese ein, solange keine anderen Menschen in Freiheit oder Rechten eingeschränkt 
werden. 

WP021 Vergaberecht 
Antragsteller: Phillip Schnabel

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext unter dem neuen Punkt 
Vergaberecht ins Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragstext: 

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich für eine transparente und gerechte 
Verfahrensgestaltung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen ein. 

Die Aufträge der öffentlichen Hand für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben sind 
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grundsätzlich getrennt zu vergeben. Eine Trennung von Planung und Ausführung ist zu 
Föderung der Wirtschaftlichkeit unerlässlich. 

Wir setzen die Priotität auf das offene Verfahren, welches Transparenz und 
Wirtchaftlichkeit verbessert. Korruptionsprävention ver-langt Transparenz, wie sie nur das 
offene Verfahren gewährleisten kann. Die Vergabeart "Offenes Verfahren" hat einen 
Vorrang gegenüber allen anderen Vergabearten zu bekommen und nur mit öffentlicher 
Begründung kann davon abgewichen werden. 

Da die Dringlichkeit nicht definiert ist - gleiches gilt für die zwingende Dringlichkeit, 
besonders dringlich ect. - könnte sie selbst und bewusst herbeigeführt werden. Deshalb 
lehnen wir diese Begriff innerhalb des Vergaberechtes ab. 

Einführung der Pflicht, den Zuschlag zu veröffentlichen und gegenüber den nicht 
berücksichtigten Anbietern die mangelnde Berücksichtigung zu begründen. Vergibt die 
öffentliche Stelle freihändig, so ist sie verpflichtet, über jede freihändige Vergabe einen 
schriftlichen Bericht zu erstellen und zu veröffentlichen. 

Ausweitung und mittelfristig die allgemeine Nutzung elektronischer Mittel als 
Kommunikationsmittel bei öffentlichen Aufträgen, denn sie vereinfachen die öffentliche 
Auftragsvergabe erheblich. 

Bessere qualitative Verwendung der öffentlichen Auftragsvergabe. Sozialen Kriterien und 
Umweltkriterien soll Rechnung getragen werden, sei es den Lebenszykluskosten oder der 
Eingliederung schutzbedürftiger und benachteiligter Personen. 

Verbesserungen der bestehenden Garantien zur Behebung von Interessenkonflikten und 
Bekämpfung von Günstlingswirtschaft und Korruption, um die Integrität der Verfahren 
angesichts der auf dem Spiel stehenden Finanzmittel besser zu gewährleisten. 

Begründung 

Für ein transparentes Vergabeverfahren, zur Förderung der Wirtschaftlichkeit ist eine 
Vergabe von Planungs- und Ausführungsleistungen grundsätzlich zu trennen. Diese 
Auffassung wird u.a. auch vom Bundesrechnungshof und von Landesrechnungshöfen 
geteilt. 

Die Beschränkung der Teilnahmemöglichkeiten an öffentlichen Aufträgen, indem 
beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben in der Praxis immer noch zu oft 
angewendet werden als die öfentliche Ausschreibung bzw. das offene Verfahren, obwohl 
die gesetzlichen Regelungen dies anders vorsehen. 

Vergabebericht 2011 Sachsen: 

2.276 Aufträge im Rahmen von Öffentlichen Ausschreibungen (267,5 Millionen EUR) 
2.614 Aufträge im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen (78,9 Millionen EUR) 
113.688 Aufträge im Rahmen von Freihändiger Vergaben (449,1 Millionen EUR) 

Viele Auträge werden ohne Ausschreibung oder Alternativsuche vergeben, dadurch 
entsteht ein großer finanzieller Schaden. Auch wird durch dieses Verfahren ein 
Intransparenz ermöglicht, welche Korruption erleichtern kann. 

Bitte sucht in den Berichten der Landes- und Bundesrechnungshof mal nach Vergabe und 
wie oft diese Richtlinien verletzt wurden. (z.B 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/001/1600160.pdf) 
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WP022 Offenlegung von Abwasser- und Müllgebühren 
Antragsteller: Volker Müller 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Text im Bereich Umwelt und Energie 
ein zu fügen. 

Antragstext:

Die Piraten in Sachsen fordern, dass Gemeinden und kommunale Zweckverbände sowohl 
Abwasser- als auch Müllgebühren samt deren Kalkulationsgrundlagen jährlich und 
vollständig dem Bürger unaufgefordert offenlegen. Der Bürger soll nur die laufenden 
Kosten finanzieren. 

Begründung:

In den letzten Jahren gehen immer mehr Kommunen dazu über, ihre Betriebe bzw. 
kommunalen Zweckverbände zur Sanierung der Haushalte zu benutzen. Unterschiede von
mehreren 100 Prozent in den Gebührensätze sind daher heute nicht ungewöhnlich. Diese 
Entwicklung muss gestoppt werden. 

Viele Bürger bezahlen überhöhte Gebühren für Abwasser- und Müll, dies betrifft vor allem 
einkommenschwache Schichten. Unter dem Deckmantel von angeblich notwendigen 
Gebührenerhöhungen werden Quersubventionierungen in Gemeindehaushalten 
vorgenommen und die wahren Kosten verschleiert. 

WP023 Gentechnikfreie Region Sachsen 
Antragsteller: Christian Hoffmann 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragstext:

Die Piraten Sachsen fordern, dass in ganz Sachsen der Anbau von transgenetisch 
veränderten Pflanzen im Freiland ausnahmslos verboten ist.. Die Folgen der 
unkontrollierbaren Verbreitung transgenetisch veränderter Organismen in unsere Umwelt 
stellen ein unabschätzbares Risiko dar.Ebenfalls lehnen wir die damit verbundene 
Monopolisierung von Saatgut ab. 

WP024 Flächendeckender Breitbandausbau 
Antragsteller: Christian Hoffmann 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragstext:

Die Piraten Sachsen sehen den Zugang zum Internet als Grundrecht an. Ein breitbandiger
Internetzugang ist heutzutage Voraussetzung für die Teilnahme am politischen, kulturellen 
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und sozialen Leben. Er ist ebenso für die Wirtschaft unabdingbar und ein entscheidender 
Standortfaktor im Wettbewerb um die Ansiedlung und Gründung Arbeitsplätze schaffender 
Unternehmen. Die veralteten Breitbanddefinitionen der internationalen Fernmeldeunion 
(ITU) sowie der Bundesregierung lehnen wir ab. Die Piraten Sachsen fordern 
flächendeckend die Möglichkeit für netzneutrale Internetzugänge mit einer Bandbreite von 
mindestens 50 Mbit/s im Up- und Downstream. Für Unternehmen sollen bei Bedarf 
schnellere Anbindungen zur Verfügung stehen. Versorgungslücken sind durch geeignete 
Maßnahmen zu schließen. 

WP025 Energiesektor 
Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragsteller: Christian Hoffmann 

Antragstext:

Der steigende Wettbewerb im Energiemarkt mussmit transparenten Angebots- und 
Vertragsgestaltungen einhergehen. Dabei wird eine übersichtliche Vergleichbarkeit 
wesentlicher Unterscheidungskriterien wie Vertragslaufzeit, Preis, 
Preisanpassungsklauseln, Stromzusammensetzung sowie Kündigungs- und 
Verlängerungsfristen angestrebt. Die Verbraucher sollen außerdem die Möglichkeit 
bekommen, ihren Energiedienstleister unkompliziert binnen einer Woche zu wechseln. 
Zudem greifen wir die Vorschläge der Monopolkommission auf undsetzen uns für mehr 
Wettbewerb bei der Strom- und Gasversorgung ein, sowie der Gründung neutraler 
Netzgesellschaften. Ein gesetzliches Verbot von Strom- und Gassperren wird gefordert. 

WP026 Landwirtschaft und Tierhaltung 
Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragsteller: Christian Hoffmann 

Antragstext:

Verbraucherschutz und Landwirtschaft gehen Hand in Hand. Die Bedingungen in der 
Landwirtschaft sind der Schlüssel für einen Schutz der Verbraucher im Bereich 
Lebensmittel und Konsumgüter aus landwirtschaftlicher Produktion. Ein Abbau der 
Subventionen in der konventionellen Agrarwirtschaft ist überfällig. Die Piraten Sachsen 
werben für eine Stärkung der ökologischen Produktion von Agrarprodukten. Gemeinsam 
mit vielen Veterinären, Landwirten, Natur- und Tierschützern fordern wir, dass auch für die 
konventionelle Nutztierhaltung in Sachsen die Mindestanforderungen der EU-Öko-
Verordnung gelten. 

WP027 Gesetzliche Regelungen für Nanomaterialien 
Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 
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Antragsteller: Christian Hoffmann 

Antragstext:

Hersteller und Entwickler setzen auf freiwillige Vereinbarungen. Eine Regulierung soll erst 
erfolgen, wenn toxikologische Daten eine Gefährdung bewiesen haben. Die Beweislast 
soll also nicht beim Produzenten, sondern beim Nutzer liegen. Die bestehenden Gesetze 
müssen so angepasst werden, dass Nanomaterialien ohne Ausnahme wie neue Stoffe 
behandelt und zugelassen werden. Solange keine ausreichenden Sicherheitsdaten 
vorliegen, darf die Anwendung mit freien Nanoteilchen nicht erlaubt sein. Die Piraten 
Sachsen tragen damit als einzige Partei der technologischen Entwicklung Rechnung. 

WP028 Klares Nein zu Privatisierung der 
Trinkwasserversorgung 
Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antragstext an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm auf zu nehmen. 

Antragsteller: Volker Müller 

Antragstext:

Die Piratenpartei Sachsen erteilt jeglichen Bestrebungen, die Wasserversorgung zu 
privatisieren oder eine Marktöffnung in diesem Bereich herbeizuführen, eine klare Absage.

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2010 den Zugang zu sauberem Wasser zum 
Menschenrecht erklärt. Jeder Bürger muss Zugang zu bezahlbarem, sauberem 
Trinkwasser haben. In den meisten deutschen Städten ist die Versorgung seit vielen 
Jahren in öffentlicher Hand. Dieses System hat sich bewährt, während Beispiele aus 
verschiedenen eropäischen Städten zeigen, dass die von Befürwortern der Privatisierung 
vorgeschobenen Vorteile nicht eintreffen. Nach der Privatisierung kamen drastische 
Preiserhöhungen auf die Bürger zu und auf Investitionen in das Wassernetz wurde 
verzichtet. 

Die Privatisierung nutzt lediglich den Konzernen, die den Zuschlag erhalten haben und 
geht auf Kosten der Bürger. Die Piratenpartei Bayern fordert, dass die Wasserwerke zu 
100% im Besitz kommunaler Aufgabenträger bleiben. In Städten, in denen die 
Wasserwerke in der Vergangenheit ganz oder teilweise privatisiert wurden, sollen sie 
wieder in den Besitz der kommunalen Aufgabenträger überführt werden. 

Begründung:

Die Europäische Kommision hat eine Konzessionsrichtline vorgeschlagen, die das EU-
Recht zur öffentlichen Auftragsvergabe neu regeln soll. Diese sieht vor, dass öffentliche 
Dienstleistungen, mit einem Vertragswert von 5 Mio. Euro oder mehr EU-weit 
ausgeschrieben werden müssen. Darunter fallen auch Bereiche der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, unter anderem die Wasserversorgung. 

Häufig werden den Bürger die Privatisierungsmaßnahmen mit vorgeschobenen 
Scheinargumenten schmackhaft gemacht. Dazu gehören sinkende Preise, besserer 
Service und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Berlin hat im Jahr 1999 seine Wasserbetriebe teilprivatisiert. Seitdem hat sich die Zahl der 
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Arbeitsplätze um 1.000 verringert^[1] 
https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_047
#cite_note-0 und die Preise für Trinkwasser sind so stark angestiegen, dass sich Mitte 
2012 sogar das Bundeskartellamt eingeschaltet und die Wasserbetriebe mit Beschluss 
vom 4. Juni 2012 zu einer Preissenkung um mindestens 18% verpflichtet hat^[2] 
https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_047
#cite_note-1 . In London wurde das Wassernetz vollständig privatisiert. Innerhalb von fünf 
Jahren stiegen die Wasserpreise dort um 24%. Außerdem verzichtete der Konzern 
Thames Water auf Investitionen in das marode Wassernetz, weshalb durch Lecks in den 
Wasserleitungen 10.000 Liter Trinkwasser pro Sekunde im Boden versickern^[3] 
https://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2013.1/Antragsfabrik/Positionspapier_047
#cite_note-2 . 

Angesichts dieser Erfahrungen ist es unverantwortlich, die Wasserversorgung dem freien 
Markt auszusetzen. Die enormen Preissteigerungen verwehren sozial schwächeren 
Bürgern den Zugang zu sauberem Trinkwassern. 

WP029 Medikamenteneinsatz in der Tierproduktion 
Antragsteller: Volker Müller 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag unter dem Punkt 
Verbraucherschutz ins Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Durch den Druck des Handels sind die landwirtschaftlichen Erzeuger gezwungen, immer 
mehr Produkte zu immer günstigeren Preisen anzubieten. Das ist nur möglich durch 
Produktionssteigerung auf begrenzten Flächen und führt zu einem massiven Einsatz von 
Medikamenten in der Tierproduktion. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass durch den immer stärkeren Einsatz von Antibiotika, 
den zu geringen Haltungsflächen und hygienischen Umstände bei der Unterbringung der 
Tiere multiresistente Keime entstehen, die der Gesundheit von Mensch und Tier massiv 
schaden. 

Wir setzten uns dafür ein, dass jede verabreichte Dosis offen gelegt werden muss und 
Jedem diese Information an leicht zugänglicher Stelle zur Verfügung stehen muss. 
Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass Tiere und tierische Produkte nur dann 
verarbeitet werden dürfen, wenn zuvor verabreichte Medikamente bis auf festgelegte 
Grenzwerte auch abgebaut sind. 

Desweiterem ist die prophylaktische Medikamentengabe zu verbieten, wenn sie nur 
dadurch notwendig wird, durch falsche Haltung entstandene Krankheiten oder Schäden zu
verhindern oder zu reduzieren oder nur dazu dient die wirtschaftliche Leistung der Tiere 
weiter anzuheben. Stattdessen sollen nur tatsächlich erkrankte Tiere gemäß dem Grad 
ihrer Erkrankung nach dem Urteil eines fachkundigen Tierarztes behandelt werden und die
prohylaktische Gabe von Medikamenten soll nur bei begründeten Fällen, die der 
Abwendung größerer Schäden dient, erfolgen. 

Zu diesem Zweck befürworten wir regelmäßige Kontrollen der tierischen Nahrungsmittel 
und die Veröffentlichung der Ergebnisse an zentraler Stelle. 
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WP030 Sachsenticket für ganz Sachsen
Antragsteller: Frank & Frei, SOE-Piraten, Vorstand der Lumpis 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

In drei der fünf Verkehrsverbünde in Sachsen wird das Sachsenticket der Deutschen Bahn
als Fahrschein für Busse, Straßenbahnen und Fähren anerkannt. Beim VVO und MDV gilt 
dies nicht. Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass das Sachsenticket in ganz Sachsen 
auch für Busse, Straßenbahnen und Fähren gilt. 

Begründung:

Das ist eine Mogelpackung, denn der Begriff “Sachsenticket” suggeriert, dass der ÖPNV 
ohne Einschränkungen in ganz Sachsen genutzt werden kann. Die Erweiterung des 
Sachsentickets erleichtert die Nutzung des ÖPNV über Verkehrsverbundgrenzen hinweg. 
Dies ist ein großer Vorteil – insbesondere für Pendler und Touristen. 

Wer von Arbeitnehmern Mobilität fordert, muss sie auch fördern. Der Weg zur Arbeit endet 
nicht am Bahnhof. Es ist nicht nur unfair, wenn Pendler für den letzten Teil ihres Weges ein
weiteres Ticket lösen müssen, es setzt auch falsche Anreize. Wir Piraten setzen uns 
grundsätzlich dafür ein, Mobilitätshemmnisse abzubauen. Verkehr von der Straße auf den 
ÖPNV zu verlagern muss Ziel aller Verkehrspolitik sein. Dazu trägt das Sachsenticket bei, 
wenn es die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen mit einschließt. 

Auch Touristen werden von der Ticketvielfalt abgeschreckt. So sieht keine Weltoffenheit 
aus. Das ist Kleinstaaterei. Durch das erweiterte Sachsenticket gewinnt die Region an 
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Wir Piraten wollen die Nutzung des ÖPNV fördern. 
Dem widerspricht der Umstand, dass für Bus, Straßenbahn und Fähren ein weiteres Ticket
gelöst werden muss. 

Der Fahrgast sollte den ÖPNV als ein komplettes System erleben – flächendeckend für 
ganz Sachsen. Verkehrsträger müssen vernetzt sein und dürfen nicht durch zusätzliche 
Tickets segmentiert werden. 

WP031 Entkriminalisieren aller Drogen und kontrollierte
Freigabe
Antragsteller: Max Brauer 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an passender Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Die Piraten Sachsen fordern ein Ende des gescheiterten Drogenkrieges. Wir fordern, dass
der Besitz aller Rauschmittel legalisiert wird. Desweiteren sollen alle Rauschmittel auf ihre 
tatsächliche Gefährlichkeit untersucht werden. Ist keine gravierende Schädigung 
festzustellen, so werden diese Rauschmittel an dafür zertifizierten Stellen kontrolliert 
hergestellt und ausgegeben. Personen, die von Rauschmitteln abhängig sind, welche 
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aufgrund ihrer Gefährlichkeit nicht frei zugänglich sind, sollen diese kontrolliert und in 
Verbindung mit einer Therapie erhalten. Ziel dabei soll die schrittweise Entwöhnung sein. 
Die Abgabestellen fungieren gleichzeitig als Beratungsstelle mit fachlich geschultem 
Personal. Der finanzielle Erlös soll komplett in repressionsfreie Prävention und Beratung 
umgesetzt werden. 

Begründung:

Drogensüchtige können Repressionen erwarten, wenn sie sich in die Hände der 
Drogenberatung begeben. Die Hemmschwelle diese auf zu suchen ist unter den 
Abhängigen sehr groß. Durch zentrale Abgabestellen kann ein direkter Kontakt zu den 
Konsumenten aufgebaut und ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden. Durch 
regelmäßigen Kontakt kann so auf weitere Dinge aufgebaut werden, zum Beispiel die 
teilnahme an sozialen Projekten oder Entziehungskuren. 

Durch eine repressionsfreie Aufklärung durch Nicht-Polizisten* würde außerdem der Reiz 
des Verbotenen weg fallen. Für Jugendliche fällt weg. Dadurch werden Drogen nur noch 
bedingt attraktiv und werden nicht mehr durch sogenannte "Mutproben" beschafft oder 
genommen. 

Eine kontrollierte Herstellung von natürlichen und chemischen Drogen führt dazu, dass die
Qualität und Sauberkeit der Rauschmittel sehr viel höher ist, als auf den Schwarzmarkt. 
Dadurch werden die gesundheitlichen Schäden durch die Einnahme auf ein Minimum 
reduziert. Zertifizierte Herstellungsbetriebe haben die Möglichkeit durch Forschung 
Qualitätsstandards zu erreichen, welche eine Herstellung "unter dem Radar" unattraktiv 
machen würde. 

Eine Entkriminalisierung und Legalisierung würde bedeuten, dass sich mafiöse 
Drogenkartelle in Luft auflösen. Die Drogenkriminalität würde gen null sinken. Auch der 
Besitz und die Beschaffung der Konsumenten würde nicht mehr kriminalisiert und somit 
straffrei sein. 

Durch die staatlich kontrollierte Herrstellung und den ebenso kontrollierten Verkauf würden
immense Geldsummen freigesetzt werden können. Diese können dann effektiv für 
Beratung, Prävention und Aufklärung eingesetzt werden. Überschüsse können in weitere 
soziale Projekte gesteckt werden. 

WP032 Kontrollierte Freigabe aller Drogen 
Konkurriert mit WP031 

Antragsteller: Max Brauer 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an passender Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Die Piraten Sachsen fordern ein Ende des gescheiterten Drogenkrieges. Wir fordern, dass
der Besitz, die kontrollierte Herstellung und der Vertrieb an zertifizierten und kontrollierten 
Abgabestellen legalisiert wird. Die Abgabestellen fungieren gleichzeitig als Beratungsstelle
mit fachlich geschultem Personal. Finanzieller Erlös sollen komplett in repressionsfreie 
Prävention und Beratung umgesetzt werden. 
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Begründung:

Drogensüchtige können Repressionen erwarten, wenn sie sich in die Hände der 
Drogenberatung begeben. Die Hemmschwelle diese auf zu suchen ist unter den 
Abhängigen sehr groß. Durch zentrale Abgabestellen kann ein direkter Kontakt zu den 
Konsumenten aufgebaut und ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden. Durch 
regelmäßigen Kontakt kann so auf weitere Dinge aufgebaut werden, zum Beispiel die 
teilnahme an sozialen Projekten oder Entziehungskuren. 

Durch eine repressionsfreie Aufklärung durch Nicht-Polizisten* würde außerdem der Reiz 
des Verbotenen weg fallen. Für Jugendliche fällt weg. Dadurch werden Drogen nur noch 
bedingt attraktiv und werden nicht mehr durch sogenannte "Mutproben" beschafft oder 
genommen. 

Eine kontrollierte Herstellung von natürlichen und chemischen Drogen führt dazu, dass die
Qualität und Sauberkeit der Rauschmittel sehr viel höher ist, als auf den Schwarzmarkt. 
Dadurch werden die gesundheitlichen Schäden durch die Einnahme auf ein Minimum 
reduziert. Zertifizierte Herstellungsbetriebe haben die Möglichkeit durch Forschung 
Qualitätsstandards zu erreichen, welche eine Herstellung "unter dem Radar" unattraktiv 
machen würde. 

Eine Entkriminalisierung und Legalisierung würde bedeuten, dass sich mafiöse 
Drogenkartelle in Luft auflösen. Die Drogenkriminalität würde gen null sinken. Auch der 
Besitz und die Beschaffung der Konsumenten würde nicht mehr kriminalisiert und somit 
straffrei sein. 

Durch die staatlich kontrollierte Herrstellung und den ebenso kontrollierten Verkauf würden
immense Geldsummen freigesetzt werden können. Diese können dann effektiv für 
Beratung, Prävention und Aufklärung eingesetzt werden. Überschüsse können in weitere 
soziale Projekte gesteckt werden. 

WP033 Fahrscheinloser ÖPNV bei Überscheitung der 
Immissionsgrenzwerte
(Konkurrierend) mit GP013 / Text und Begründung getrennt ab zu stimmen. Antragsteller:
ThomasDL und Martin Schulte Wissermann 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Modul 1:

Antragstext:

Die PIRATEN Sachsen setzen sich für einen "fahscheinlosen" ÖPNV bei prognostizierter 
oder tatsächlicher Überschreitung der (Tages-)Imissionsgrenzwerte bei Feinstaub/NOx 
ein. An diesen Tagen soll in geeigneter Weise der Hinweis erfolgen, dass zur 
Verbesserung der Luftqualität ein Umstieg auf den ÖPNV empfohlen wird und innerhalb 
einer bestimmten zeitlichen Frist in den betroffenen Tarifzonen keine Fahrscheinkontrollen 
erfolgen. Die Auswirkungen dieser Maßnahme auf Fahrgastzahlen und 
Immessionsbelastung sind in geeigneter Weise zu evaluieren und die Ergebnisse zu 
veröffentlichen. 
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Modul 2:

(Begründung:)

Wesen dieses Antrages ist es, die Einrichtung von Umweltzonen, Citymaut oder 
tempörären Fahrverboten obsolet zu machen und gleichzeitig eine Kernforderung der 
Piraten ("fahrscheinlosen ÖPNV") in konstruktiver Weise umzusetzen. 

In mehreren sächsischen Kommunen (u.a. Dresden, Leipzig, Görlitz) kommt es noch 
immer zu Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte (
http://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub ). 2013 ist z.B. in Dresden bereits im Mai an der 
Messstation Dresden-Bergstraße die 28igste Überschreitung eingetreten ( http://www.env-
it.de ). 

Der "fahrscheinlose" Verkehr an Tagen mit ungünstiger Immissionsprognose (
http://www.eurad.uni-koeln.de/index_ref.html ) ist eine innovative Möglichkeit, 
motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern und damit 
Emissionen von Feinstaub und Stickstoffoxiden gerade in problematischen Zeiträumen 
(winterliche Inversionswetterlagen) zu senken und damit die Luftqualität für alle zu 
verbessern. 

Eine mögliche Ausgestaltung wäre z.B., die Maßnahme ab der 20. Überschreitung im Jahr
zu beginnen und die "fahrscheinlose" Phase mit jeder weiteren Überschreitung bis zu 
einer maximalen Dauer von 7 zusammenhängenden Tagen zu erhöhen. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Absatz von Dauerkarten durch diese Maßnahme 
signifikant verringert wird. Mögliche negative finanzielle Effekte (z.B. geringerer 
Einzelfahrscheinverkauf) für die Transportunternehmen könnten vielmehr durch den 
positiven "Werbeeffekt" mehr als überkompensiert werden. 

Erste Erfahrungen mit temporär "fahrscheinlosen" Tagen wurde bereits 2012 bei den 
Leipziger Verkehrsbetrieben mit der "Benzinpreis-Aktion" (http://www.lvb.de) gesammelt. 
Leider erfolgte im Anschluss daran keine öffentlich bekannte/zugängliche Auswertung 
bezüglich der Auslastung, Verkehrszusammensetzung sowie der Feinstaubreduzierung. 
Eine Evaluation sowie die Veröffentlichung der gewonnenen Ergebnisse sind hierbei im 
Sinne der Bürgerpartizipation unabdingbar. 

WP034 Verbraucherschutz 
Antragsteller: Volker Müller 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

1. Präambel

Die sächsischen Piraten wollen den Verbraucherschutz als neues Kernthema erschließen. 
Damit tragen sie zwei Sachverhalten Rechnung: 

 * Ganzheitliche Umsetzungen mehrerer Kern- und Nebenthemen wie

   Datenschutz, Transparenz, des Freiheitsgedankens sowie stringenter

   Lobbyismuskritik münden in logischer Konsequenz in Verbraucherschutz.
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 * Die sächsischen Piraten, die Politik für und nicht gegen die

   Gesellschaft fordern, haben die gesamtgesellschaftliche Relevanz des

   Verbraucherschutzes erkannt und wollen sich dieser Herausforderung,

   der sich kaum eine andere Partei annimmt, stellen. Dabei sind sich

   die sächsischen Piraten bewusst, gegen starke Lobbyverbände und

   Einflussnahme der Industrie und Anbieter angehen zu müssen.

Im Verhältnis zwischen Hersteller, Vertreiber und Verbraucher ist letzterer in der Regel 
strukturell unterlegen. Dieses Ungleichgewicht sinnvoll auszugleichen ist Anliegen und 
Aufgabe des Verbraucherschutzes. Die sächsischen Piraten streben an, den berechtigten 
Interessen der Verbraucher, zum Beispiel Datenschutz und Transparenz, insgesamt mehr 
Geltung zu verschaffen. Ein fundamental wichtiges Ziel auf diesem Weg sehen wir in der 
Verankerung des Verbraucherschutzes in der Landesverfassung. Das soll gewährleisten, 
Verbraucherschutz zum integralen Bestandteil jeglicher Politik zu machen, in dem 
Auswirkungen und Folgen geplanter Gesetze für Verbraucher beachtet und berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus streben die sächsischen Piraten eine nachhaltige, konstruktive 
Zusammenarbeit mit entsprechenden Verbraucherschutz-NGOs wie Verbraucherzentralen
und anderen Organisationen an. 

In einem gesamtgesellschaftlichen Umfeld, das für Verbraucher aufgrund immer weiter 
fortschreitender Privatisierungen und Liberalisierungen zunehmend undurchsichtiger wird, 
ist der Verbraucherschutz nicht adäquat mitgewachsen. Verbraucherinteressen sind 
bislang nur teilweise gesetzgeberisch berücksichtigt worden. Immer wieder ist eine 
Unterordnung der berechtigten Interessen der Verbraucher unter kommerzielle 
Gesichtspunkte festzustellen. Diesem Trend gilt es umzukehren, zum Beispiel durch 
Modifizierung bestehender und Verabschiedung neuer Gesetze. Das Parlament sowie die 
Regierung haben sich in erster Linie als Volksvertretung und nicht als 
Unternehmensinteressen-Vertreter zu verstehen und müssen dem entsprechend agieren. 
Dem Interesse des Gemeinwohls ist in soweit den Unternehmensinteressen gegenüber 
der Vorzug zu geben, wie es zur Herstellung einer Balance in dem strukturell- und 
mittelbedingten Ungleichgewicht erforderlich ist. 

Von einem starken Verbraucherschutz profitiert auch die Wirtschaft: Eine Marktbereinigung
durch Verschwinden der schwarzen Schafe aus dem Marktgeschehen ist ebenso 
willkommen wie eine Stärkung derjenigen Unternehmen, die sich unter dem Aspekt des 
Verbraucherschutzes bewähren. Diese werden sich auch im internationalen Wettbewerb 
besser positionieren. Datenschutz und Transparenz sind fundamentale Bestandteile des 
Verbraucherschutzes. Sie genießen seitens der sächsischen Piraten besonderes Gewicht.
Eine signifikante Stärkung eines allumfassenden Verbraucherschutzes ist Ziel der 
sächsischen Piraten. 

   2. Stärkung der Verbraucherpolitik

     2.1. Verbraucherschutz als sächsiches-Landesverfassungsziel

Die sächsischen Piraten wollen den Verbraucherschutz in die sächsische 
Landesverfassung aufnehmen. Maßgabe ist dabei, Auswirkungen und Folgen geplanter 
Gesetze für Verbraucher zu beachten und hinreichend zu berücksichtigen. Wir wollen also 
einen "Verbraucher-Check" von Gesetzen. 
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     2.2. Verbraucherpolitische Programmatik

Wir wollen eine neue verbraucherpolitische Programmatik, die den Status quo mit den 
Rechten und Anforderungen der Verbraucher abgleicht und die moderne 
Verbraucherpolitik als Motor zukunftsfähiger Politikfelder im Bereich der Wirtschafts-, 
Gesundheits- und Rechtspolitik definiert. 

     2.3. Lobbyistenverbot bei Gesetzesentwürfen

Für den Einsatz externer Beschäftigter, sofern es sich um 
Unternehmensinteressenvertreter oder Lobbyisten handelt, fordern die sächsischen 
Piraten einen rechtsverbindlichen Verhaltenskodex. Dieser soll unter anderem die 
Mitarbeit an Gesetzesentwürfen und Vergabeverfahren gemäß der Forderung des 
Bundesrechnungshofes verbieten. 

     2.4. Kompetenzzentrum Verbraucherforschung

Wir wollen ein Kompetenzzentrum Verbraucherforschung schaffen, um durch die 
Vernetzung bestehender wissenschaftlicher Institutionen in Sachsen Synergieeffekte zu 
fördern. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen im Sinne der Transparenz vergleichbar 
aufbereitet der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 

     2.5. Standardisierte Beobachtungsinstrumente

Es sollen standardisierte Beobachtungsinstrumente eingerichtet werden, die regelmäßig 
und systematisch die Märkte auf ihr Funktionieren aus Verbrauchersicht durchleuchten. 
Von der EU wird das vergleichbare Verbraucherbarometer bereitgestellt. 

     2.6. Am Bedarf orientierter Ausbau des Beratungsangebotes

Die Verbraucherberatung soll ausgebaut werden, um ein flächendeckendes Basisangebot 
und eine an den Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtete unabhängige 
Beratungsstruktur dauerhaft auf hohem Niveau sicherzustellen. 

     2.7. Ausrichtung des Beratungsangebotes auch an den Bedürfnissen

     von Verbrauchern mit Migrationshintergrund

Für Verbraucher mit Migrationshintergrund soll es Netzwerker mit gleichem 
muttersprachlichen und kulturellen Hintergrund als Vermittler zu "deutschen" Beratern 
geben. 

   3. Gesunde und sichere Ernährung Verbesserung der Lebensmittelsicherheit

Die sächsischen Piraten wollen die Lebensmittelsicherheit durch alle auf Landesebene 
möglichen Maßnahmen verbessern. Das bedeutet insbesondere die 
Lebensmittelkontrollen in dem Umfang auszuweiten, wie es zur Gewährleistung einer 
hinreichend gesicherten Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln 
erforderlich ist. 
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   4. Transparenz im Gesundheitswesen durch Erweiterung des

   Informationsfreiheitsgesetzes

Im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes wollen wir klarstellen, dass Informationen über
die Qualität von Leistungen und Einrichtungen, die bei der Behandlung von Patienten 
erhoben werden, ein öffentliches und für alle frei zugängliches Gut darstellen, sofern sie 
keinen Personenbezug aufweisen. 

   5. Versorgungssicherheit und Transparenz auf den Energiemärkten

     5.1. Transparenz der Angebots- und Vertragsgestaltungen

Die sächsischen Piraten setzen sich für eine Gesetzesinitiative ein, welche gewährleistet, 
dass der steigende Wettbewerb im Energiemarkt mit transparenten Angebots- und 
Vertragsgestaltungen einher geht. Dabei wird eine übersichtliche Vergleichbarkeit 
wesentlicher Unterscheidungskriterien, wie Vertragslaufzeit, Preis, 
Preisanpassungsklauseln, Strom-Zusammensetzung, Kündigungs- und 
Verlängerungsfristen angestrebt. Die Verbraucher sollen außerdem die Möglichkeit 
bekommen, ihren Energie-Dienstleister unkompliziert und mit wenig Aufwand binnen 
weniger Tage zu wechseln. 

     5.2. Gründung neutraler Netzgesellschaften und mehr Wettbewerb

Die sächsischen Piraten möchten die Vorschläge der Monopolkommission aufgreifen. 
Daher setzen sie sich für mehr Wettbewerb bei der Strom- und Gasversorgung ein und 
unterstützen die Gründung neutraler Netzgesellschaften. 

   6. Transparenz beim Konsum durch klare Energiekennzeichnung aller

   Verbrauchsgüter

Der Freistaat Sachsen soll im Bundesrat eine Initiative zur Einführung einer klaren 
Energiekennzeichnung für alle Verbrauchsgüter analog der Effizienzklassen von 
Haushaltsgeräten einbringen. 

   7. Ausbau der Verbraucherrechte in der digitalen Welt

     7.1. Ausweitung der Befugnisse des sächsischen Datenschutzbeauftragten

Die sächsischen Piraten wollen die Befugnisse des sächsischen Datenschutzbeauftragten 
ausweiten. Das kann zum Beispiel durch ein Vetorecht für Gesetze, die Datenschutz 
hinreichend missachten, geschehen. 

     7.2. Erforschung von sicheren Technologien

Wir wollen, dass sichere Technologien, Software und unternehmensinterne Abläufe 
erforscht werden. Datensparsamkeit und Datenvermeidung soll Ziel der Gestaltung und 
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Auswahl von Datenverarbeitungssystemen sein. 

     7.3. Reform des Urheberrechts

Der Freistaat Sachsen soll im Bundesrat eine Reform des Urheberrechts initiieren. Die 
verbraucherfreundliche Neugestaltung des Urheberrechts und die Verankerung der Rechte
der Nutzer an legal erworbenen Inhalten soll festgeschrieben werden. Dabei ist vor allem 
die Verhältnismäßigkeit bei der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen zu wahren. Das 
Recht auf Privat- und Sicherheitskopien ist gesetzlich zu verankern. Die Reform soll dazu 
führen, dass das generelle Verbot der Umgehung von Kopierschutzmechanismen 
gestrichen wird, soweit es Privat- und Sicherheitskopien betrifft. 

     7.4. Erweiterung des Datenschutzes

Der Freistaat Sachsen soll im Bundesrat außerdem eine Initiative zur Erweiterung des 
Datenschutzes ergreifen, die zur angemessenen Anpassung an die Erfordernisse der 
digitalen Welt führt. Dabei sollen internationale Mindeststandards die effektive 
Durchsetzung gewährleisten. 

   8. Die Förderung selbstbestimmter Verbraucher durch Transparenz,

   Information und Bildung

     8.1. Verbraucherbildung von Kindern & Jugendlichen

Die sächsischen Piraten wollen, dass Verbraucherbildungsangebote in der 
Nachmittagsbetreuung von Ganztagsschulen und in der offenen Jugendarbeit, zum 
Beispiel in Umwelt-AGs oder Schülerfirmen, eingerichtet werden. 

     8.2. Reform und Ausbau des Verbraucherinformationsgesetzes

Die sächsischen Piraten fordern eine Initiative des Freistaats Sachsen im Bundesrat für 
eine umfassende Reform und Ausbau des Verbraucherinformationsgesetzes. Dabei sollen 
die Ergebnisse der mit Steuergeldern finanzierten Lebensmittelkontrollen transparent 
gemacht werden. Der Anwendungsbereich des Verbraucherinformationsgesetzes soll auf 
alle Produkte und Dienstleistungen ausgeweitet werden. Behörden sollen verpflichtet 
werden, die Öffentlichkeit aktiv und obligatorisch unter Namensnennung über Verstöße zu 
unterrichten. 

     8.3. Verbraucherbildung allgemein

Eine koordinierte Bund-Länder-Initiative zur Förderung soll den selbstbestimmten 
Verbraucher durch Transparenz, Information und Bildung fördern. Zu den Kernaufgaben 
der Initiative gehören die bundesländerübergreifende Koordination der Verbraucherbildung
und die Formulierung bundesländerübergreifender Mindeststandards für die 
Verbraucherbildung. 

   9. Kollektive Rechtsdurchsetzung stärken durch Einführung des
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   Verbandsklagerechts im Verbraucherbereich

Die sächsischen Piraten setzen sich für eine Initiative des Freistaates Sachsen im 
Bundesrat ein, die das Verbandsklagerecht für anerkannte Stellen auf den Bereich des 
Verbraucherschutzes erweitert. Das Klagerecht soll eine Musterfeststellungsklage durch 
Verbraucherverbände ermöglichen, um eine Rechtsfrage verbindlich für alle betroffenen 
Verbraucher zu klären. 

‐WP035 Einführung des doppischen Haushalts  und 
Rechnungswesens auch auf Landesebene
Antragsteller: Impyer

Antragstext: 

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich für ein modernes und homogenes Rechnungswesens
in staatlichen Bereichen ein und unterstützt den Ansatz der Landesregierung für die 

‐Einführung des doppischen Haushalts  und Rechnungswesens auf Kommunalebene. 

Darüber hinaus gehend fordert die Piratenpartei Sachsen zur Förderung der Transparenz 
‐auf allen staatlichen Ebenen die Einführung des doppischen Haushalts  und 

‐Rechnungswesens auch auf Landesebene. Mit Hilfe des doppischen Haushalts  und 
Rechnungswesens wird erreicht: 

• Mehr Transparenz über Beteiligungen und Kosten des Landes 
• Der Abbau der schwächen der Kameralistik 
• Stärkung der Generationengerechtigkeit 
• Erkennbarkeit von Überschuldung 
• bessere Nachvollziehbarkeit des Mittelverbrauchs 

Vorbild für die Umstellung ist die Hansestadt Hamburg. 

Begründung:

Wesentliche Schwächen der Kameralistik (seit mehr als 20 Jahren thematisiert) 

• Keine Informationen über die Kosten (tatsächlicher Ressourcenverbrauch) 
• Keine Informationen über die Leistungen 
• Keine Informationen über das Vermögen und die tatsächlichen Schulden 
• Keine Gesamtsicht d. Gebietskörperschaft /Konsolidierung 
• Haushaltsausgleich ist formal immer gewährleistet (Einnahmen aus Krediten) 

Kosten

Hamburg: Das Projekt zur Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens wurde 
2003 begonnen, die Eröffnungsbilanz der FHH 2006 vorgelegt. Die reinen Arbeiten an der 
Konzernbilanz begannen mit ersten konzeptionellen Vorarbeiten im Jahr 2005, dauerten 
also etwa 3,5 Ja^^hre. Insgesamt hat das Projekt 4,6 Mio. Euro gekostet. 
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Transparenz über Beteiligungen und Kosten

Nur über die Doppik kann auch auf Landesebene eine Gesamtschau über die 
wirtschaftliche Betätigung einer Gebietskörperschaft und ihrer Beteiligungen erstellt und 
die politische Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte spürbar verbessert werden. 
Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Gelder ist Transparenz über Verschuldung und 
Vermögensverzehr unverzichtbar. Ziele der Doppik sind vor allem die Gewährleistung der 
Generationengerechtigkeit durch Abbildung des Ressourcenverbrauchs und die 
Integration spezifischer Regeln im Zuge der Haushaltsausgleichsregelungen, eine erhöhte
Transparenz für den Bürger, eine effizientere und effektivere öffentliche 
Leistungserstellung sowie eine verbesserte Steuerung. 

Kamerale Haushaltsführung ist Intransparent und Schulden werden versteckt in 
Schattenhaushalten

Der öffentliche Haushalt heutiger kameraler Prägung spiegelt nur einen Teil der Finanz- 
und Vermögenslage wider, da viele Vermögensgegenstände und Schulden in öffentlichen 
Unternehmen, Anstalten, Stiftungen und anderen Einheiten ausgelagert sind. (Eine 
Auflistung von Schulden kann zur Insolvenz von Gebietsverbänden führen, da diese ihre 
Schulden nicht mehr verstecken können. Zum Beispiel: NRW und Beamtenpensionen) 

vereinfachung von Bewertung ist nötig

Eine öffentliche Gebietskörperschaft ist keine Schraubenfabrik. Es gibt keine 
Standardlösungen. Bei der Erstbewertung in Hamburg stellten sich z.B. die Fragen, wem 
der Elbtunnel gehört oder mit welchem Wert Seen, Parks oder das Rathaus anzusetzen 
waren. Um sich nicht zu verzetteln, ist es überdies sinnvoll, Wertgrenzen und 
Vereinfachungsverfahren festzulegen. 

Vorbilder: Hamburg

Mit einem positiven Ergebnis von 798 Mio. Euro tritt Hamburg den Beweis an, dass auch 
staatliche Gebietskörperschaften mit einer kaufmännischen Bilanzierung schwarze Zahlen 
schreiben können. Natürlich weicht das kaufmännische Jahresergebnis vom kameralen 
Ergebnis ab. Die Gründe liegen vor allem in der Berücksichtigung des Wertverzehrs beim 
Anlagevermögen (Abschreibungen) und von Rückstellungen für Pensionen. 
Abschreibungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen kennt das kamerale 
Haushaltswesen nicht, sie sind jedoch von besonderem politischen Interesse, weil ohne 
sie eine realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Lage nicht möglich ist. 

WP036 Verbrauchsteuern reformieren 
Antragsteller: Impyer

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Verbrauchsteuern reformieren 

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich für eine Überprüfung aller Verbrauchssteuern ein. 
Staatliche Ziele, wie eine allgemeine Haushaltsfinanzierung oder eine zusätzliche 
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moralische Lenkung, beeinträchtigen die Entscheidungsfreiheit der Bürgerinnen und 
Bürger und rechtfertigen nicht die Erhebung einer Verbrauchsteuer. 

Nur solche Verbrauchsteuern sollen Bestand haben, die einen klar erkennbaren 
gesellschaftlich legitimierten Lenkungszweck haben, dessen Wirkung entsprechend 
überprüft werden kann. Alle anderen sollten zur Steuervereinfachung abgeschafft werden. 

Zum Beispiel können wir bei der Kaffeesteuer keine notwendige Lenkungsmaßnahmen 
des Staates erkennen. Andere Verbrauchssteuern könnten zum Beispiel durch 
Zusammenfassung vereinfacht werden. So ist nicht nachvollziehbar, warum 
Alkoholkonsum abhängig von der Art des Getränks, also ob es sich um Wein, Bier, 
Schaumwein oder Spirituosen handelt, und nicht abhängig vom Alkoholgehalt besteuert 
wird. 

Auch bei den kommunalen Verbrauchssteuern soll überprüft werden, ob diese tatsächlich 
für eine notwendige Lenkung erforderlich sind oder nicht eher der Gemeindefinanzierung 
dienen. Letzteres sollte durch transparentere und für die Gemeinden planungssichere 
Steuern erfolgen. 

WP037 Politikfinanzierung wirksam begrenzen 
Antragsteller:Impyer

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Politikfinanzierung wirksam begrenzen 

Wo Abgeordnete den Anschein erwecken, ihr persönliches Interesse über das Wohl der 
Bürger zu stellen, gefährden sie die Akzeptanz und damit die Zukunft unserer 
parlamentarischen Demokratie. Bei der Festsetzung der Staatsleistungen an Abgeordnete,
Parteien, Fraktionen und parteinahe Stiftungen entscheiden die Volksvertreter gleichsam 
in eigener Sache, so dass besonders wirksame Kontrollmechanismen erforderlich sind. 
Wir wollen, dass Änderungen der Entschädigung von Abgeordneten sowie der 
Finanzierung der Parteien, Fraktionen und parteinahen Stiftungen frühestens eine Woche 
nach Veröffentlichung der entsprechenden Vorlage im Parlament beschlossen werden 
dürfen und frühestens in der darauf folgenden Legislaturperiode in Kraft treten. Die 
Zahlung verfassungswidriger Funktionszulagen an parlamentarische Geschäftsführer, 
Fraktionsvizen, Arbeitskreisvorsitzende und andere wollen wir unterbinden. Wir treten für 
die Einrichtung einer unabhängigen ständigen Sachverständigenkommission beim 
Bundespräsidenten zur Politikfinanzierung ein. 

Begründung:

• Hinweis: Dieser Antrag entspricht G113 (77,6% Zustimmung- LQFB) vom 
BPT13.1 

Ich finde diesen Antrag auch für Sachsen gut und übernehme ihn deshalb für unser WP. 
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WP038 Transparenz bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen herstellen 
Antragsteller:Impyer

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antragstext:

Transparenz bei wirtschaftlichen Entscheidungen herstellen 

Rechtsgeschäfte der öffentlichen Hand müssen transparent sein. Der Staat, die Politik und
die ausführenden Organe sind Verwalter der Steuermittel der Bürgerinnen und Bürger. 

Eine Einsichtnahme in Verträge der öffentlichen Hand ist aus Sicht der Piratenpartei ein 
grundsätzliches Recht der Bürgerinnen und Bürger. Die Verwendung der Haushaltsgelder 
muss für jeden nachvollziehbar und überprüfbar sein. Die Ausschreibungskriterien sind 
zusätzlich so zu veröffentlichen -z.B. im Internet -, dass die Bürger den 
Entscheidungsprozess begleiten können. Eine Veröffentlichung der abgegeben Angebote 
nach Eröffnung der Angebotsphase wäre wünschenswert. Die öffentliche Auftragsvergabe 
und durch Steuermittel geförderte Projekte und Organisationen sind in einer zentralen 
Datenbank zu speichern und auf einem Online-Portal zu veröffentlichen. 

Begründung:

• Hinweis: Dieser Antrag entspricht G202 (75,9% Zustimmung - LQFB) vom 
BPT 13.1 

Ich finde diesen Antrag sehr wichtig auch für die LTW 2014 in Sachsen und übernehme 
ihn deshalb als Antrag für den LPT 13.2 

WP39 Korruption im Wirtschaftsleben offenlegen und 
wirksam bekämpfen 
Antragsteller:Impyer

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Korruption im Wirtschaftsleben offenlegen und wirksam bekämpfen

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene für 
gesetzliche Grundlagen zur systematischen Korruptionsprävention und -verfolgung ein. 
Bestechung und Vorteilsnahme mindern das volkswirtschaftliche Wohlstandsniveau und 
führen jedes Jahr zu hohen materiellen und immateriellen Schäden – für die letztendlich 
die Steuerzahler und Verbraucher aufkommen. 

Verbraucher, Arbeitnehmer und Geschäftspartner müssen in die Lage versetzt werden, 
sich schnell und unkompliziert einen Überblick über Regeltreue und Integrität eines 
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Unternehmens zu verschaffen, um Korruptionsdelikte in ihre Entscheidungen einfließen zu
lassen und ihrerseits zu einem korrigierenden Steuerungseffekt beizutragen. 

Der Anspruch Deutschlands muss es sein, sich im europäischen Vergleich beim Thema 
Korruptionsbekämpfung bzw. -vorbeugung nicht weiterhin im Mittelfeld zu bewegen, 
sondern einen Spitzenplatz einzunehmen. Daher fordert die Piratenpartei insbesondere 
die Umsetzung der folgenden Maßnahmen: 

Voraussetzungen für die Verfolgung und Bestrafung von Korruptionsdelikten 
stärken

Die Piratenpartei strebt die Einführung eines wirksamen Unternehmensstrafrechts nach 
Schweizer Vorbild an, damit Verfahren gegen juristische Personen eröffnet und 
Unternehmen unmittelbar für Korruptionsdelikte zur Verantwortung gezogen werden 
können. 

Der Straftatbestand der Bestechung im Geschäftsverkehr (§§ 298 ff. StGB) darf nicht mehr
nur den Kauf von Wettbewerbsvorteilen erfassen sondern muss nach dem sogenannten 
Geschäftsherrenmodell auf den Kauf von Pflichtverletzungen ausgeweitet werden. Bei 
Korruptionsdelikten müssen sowohl die Verjährungsfristen verlängert als auch der 
Bußgeldrahmen angehoben werden. 

Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Korruptions- und Wirtschaftskriminalität müssen in 
allen Bundesländern eingerichtet und mit den entsprechenden personellen und 
finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Die von den Innenministern erstellten 
Berichte zur Korruptionsprävention sollen aus Gründen der Vergleich- und 
Nachvollziehbarkeit nach einem einheitlichen Format gestaltet werden. 

Die Innenministerkonferenz soll darüber hinaus ein maschinenlesbares Korruptionsregister
in Form einer zentralen schwarzen Liste führen und im Internet veröffentlichen. Dieses 
Register soll rechtskräftige Korruptionsfälle im Inland sowie von deutschen Unternehmen 
im Ausland begangene Korruptionsdelikte erfassen. Unternehmen oder Personen mit 
schweren Verfehlungen sollen für eine bestimmte Zeit von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge ausgeschlossen werden. 

Whistleblower in der öffentlichen Verwaltung und im privaten Sektor gesetzlich 
schützen

Die Piratenpartei setzt sich für eine allgemeine und umfassende gesetzliche Regelung 
zum Schutz von Personen ein, die Fälle von Korruption, Insiderhandel oder 
Ethikverstößen öffentlich machen (sogenannte „Whistleblower“). 

Das von Deutschland bereits unterzeichnete Strafrechtsübereinkommen über Korruption 
des Europarates muss inkl. des Zusatzabkommens ratifiziert und umgesetzt sowie 
Hinweisgeber im privaten Sektor durch eine gesetzliche Regelung geschützt werden. Im 
öffentlichen Sektor muss der im Beamtenrecht verankerte Schutz von Hinweisgebern auf 
Angestellte ausgeweitet werden. 

Der Gesetzgeber soll darüber hinaus Unternehmen und öffentliche Stellen verpflichten, 
Hinweisgebersysteme einzurichten, um einen vertraulichen Kommunikationskanal zur 
Meldung von Straftaten und Ethikverstößen zu öffnen. 
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Maßnahmen zur Korruptionsprävention und moralische Wertvorstellungen in den 
unternehmerischen Grundsätzen verankern

Die Piratenpartei fordert gesetzliche Vorschriften zur Verankerung von Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung bzw. -prävention in den unternehmensspezifischen 
Führungsgrundsätzen (Corporate Governance). Der Gesetzgeber soll Unternehmen der 
Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand durch gesetzliche Mindeststandards dazu 
verpflichten, Systeme zur Überwachung der Regeltreue (Compliance) einzuführen und 
diese in der Unternehmensberichterstattung darzustellen. 

Dazu gehören z.B. die Ausarbeitung von Anti-Korruptions-Leitlinien, die Ernennung eines 
Korruptionsbeauftragten ab einer bestimmten Betriebsgröße, die Ausstattung der internen 
Revision mit entsprechenden Vollmachten sowie die Festlegung eines 
Maßnahmenkataloges bei Verletzungen der Leitlinien. 

Schmiergeldzahlungen an Amtsträger im Ausland müssen konsequenter als bisher als 
Korruption bestraft werden. Damit integre Unternehmen im globalen Wettbewerb keine 
Nachteile erleiden und darauf verzichten, Auslandsbestechung über die Verbuchung als 
Provisionen zu verschleiern, muss Deutschland in internationalen Organisationen auf die 
konsequente Verfolgung von Schmiergeldzahlungen sowie die Verankerung von 
moralischen Wertvorstellungen in Wirtschaftsabkommen drängen. 

Öffentliche Aufträge als Vorbilder für Integritätskriterien und Informationsfreiheit 
einsetzen

Die Piratenpartei setzt sich für Informationsfreiheit und die Anwendung von 
Integritätskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ein. Wir fordern insbesondere bei 
Großbauprojekten die verstärkte Anwendung des Präventionsinstruments eines 
Integritätspakts, um Auftraggeber und sich bewerbende, bzw. ausführende Unternehmen 
zur Integrität zu verpflichten sowie ein klares Signal nach außen und innen zu senden. 

Die Rahmendaten aller öffentlichen Vergaben sind über ein zentrales Webportal 
maschinenlesbar zu veröffentlichen – inkl. Auftragnehmer und Auftragssumme sowie 
Subunternehmern, sobald deren Auftragsvolumen bestimmte Schwellenwerte übersteigt. 

Die Piratenpartei fordert die bundesweite Einführung von Informationsfreiheits- und 
Transparenzgesetzen mit aktiver Veröffentlichungspflicht für Dokumente der öffentlichen 
Verwaltung und für Verträge zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. Ferner soll 
die Wirksamkeit von Verträgen mit der öffentlichen Hand an ihre Veröffentlichung geknüpft 
werden. Ausnahmetatbestände, wie z.B. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, müssen 
gegen das Interesse der Öffentlichkeit abgewogen werden. Hürden, welche die 
Antragstellung auf Auskunft erschweren, wie z.B. hohe Gebühren und lange 
Bearbeitungszeiten, müssen abgebaut werden. Die Regelungen der 
Informationsfreiheitsgesetze müssen konsequent auf Unternehmen mit Beteiligung der 
öffentlichen Hand ausgedehnt werden – auch wenn die öffentlichen Anteile an einem 
Unternehmen weniger als fünfzig Prozent betragen. 

Begründung 

Hinweis: Dieser Antrag entspricht G165 (86,9% Zustimmung - LQFB) vom BPT 13.1

Ich finde diesen Antrag sehr wichtig auch für die LTW 2014 in Sachsen und übernehme 
ihn deshalb als Antrag für den LPT 13.2 
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WP40 Bürgerhaushalt 
Antragsteller:Impyer

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Bürgerhaushalt 

Die Piratenpartei Sachsen befürwortet Bürgerbeteiligung in einer Vielzahl von geregelten 
und erprobten Formen: Bürger sollen landesweit ihre Meinung zur sinnvollsten 
Verwendung von Investitionsgeldern sowie zu Einsparmaßnahmen im Landeshaushalt 
äußern. Die Stellungnahmen sollen gewichtet werden und bei der Aufstellung des 
Haushalts durch den Landtag Berücksichtigung finden. 

Begründung 

• Hinweis: Dieser Antrag entspricht G054 (74,2% Zustimmung-LQFB) vom BPT 
13.1 

Der Antrag wurde für die Landesebene angepasst und stellt eine wichtige Forderung dar. 

WP41 Bürgermeister per Zustimmungswahl 
Antragsteller:Fl0range 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge diesen Antrag im Wahlprogramm unter 
"Demokratie und Bürgerrechte" hinzufügen. 

Antrag 

Der Bürgermeister einer Stadt oder Gemeinde ist ihr oberster Repräsentant und hat die 
Aufgabe, zu integrieren und die gesamte Bürgerschaft politisch zu vertreten. Bei der "Wahl
per Zustimmung" erreichen konsensorientierte Kandidaten stets bessere Ergebnisse. 

Die sächsischen PIRATEN fordern daher, die Bürgermeister im Freistaat Sachsen 
zukünftig ausschließlich per Zustimmungswahl zu wählen. Hierzu soll Art 48 I und 2 der 
Sächsischen Gemeindeordnung geändert werden. Bei dieser Wahlmethode kann für 
beliebig viele Kandidaten gestimmt werden. Wählbar sind weiterhin alle Kandidaten, 
welche die dafür notwendigen Grundvoraussetzungen erfüllen. Gewählt ist der Kandidat 
mit den meisten Stimmen, eine aufwändige Stichwahl entfällt. 

Begründung 

Die Vorteile der Zustimmungswahl sind vielfältig: durch die Vergabe mehrere Stimmen 
wird die strukturelle Benachteiligung von kleinen Parteien verringert; der beliebteste 
Kandidat hat höhere Chancen als der polarisierende; die strukturelle Konsensfindung und 
die Diskussionen an Sachthemen wird gefördert und mögliche Verzerrungen des 
Wählerwillens durch das Stichwahl-System werden ausgeschlossen. 
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WP42 Freier Zugang zu staatlichen Parks 
Antragsteller:Fl0range 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge diesen Antrag im Wahlprogramm an 
geeigneter Stelle hinzufügen. 

Antrag 

Die dem Freistaat zugehörigen Parkanlagen sind staatliche Kultureinrichtungen und damit 
Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die PIRATEN Sachsen fordern freie und 
unentgeltliche Zugänglichkeit zu jeder dieser Anlagen, wir betrachten sie als öffentlichen 
Raum und grüne Infrastruktur. Eintrittsgebühren für Parkspaziergänge lehnen wir ab, für 
zusätzlichen Finanzierungsbedarf sollen gemeinschaftliche Lösungen gefunden werden. 

Begründung 

Es ist abzulehnen, dass öffentliche Aufgaben immer häufiger privat abgewälzt werden. 
Konkreter Fall Schlosspark Pillnitz in Dresden: Anstatt zusätzliche Kosten für 
Kassenhäuschen aufzuwenden und die Einbindung des Schlossparks in den Ort zu 
revidieren, sollte man neue Wege prüfen, den Finanzierungsbedarf gemeinschaftlich zu 
lösen (z.B. weitere Zuschüsse, Tourismus, kommunale Abgaben, Spenden, etc.). Die 
„Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen“ kann hier als Vorbild 
dienen, denn in ganz Bayern zahlt man für keinen Park Eintritt. Besonders bedrohlich an 
der Situation in Pillnitz ist die Dammbruch-Problematik – sobald es einen Eintrittspreis gibt,
kommen auch Preissteigerungen; sobald der erste Park betroffen ist, folgt der nächste. 
Für den Freistatt ist dies ein bequemer Weg, sich aus der Verantwortung zu stehlen. 

WP43 Sex, Drugs & Rock'N'Roll
Antragsteller: Fl0range, Pradi, Digi 

Der Landesparteitag der PIRATEN Sachsen möge diesen Antrag im Wahlprogramm unter 
"Familie und Gesellschaft" an letzter Stelle hinzufügen. Er kann auch modular abgestimmt 
werden. 

Antrag 

Modul 0 Sex, Drugs & Rock 'N' Roll

Die PIRATEN Sachsen treten für eine Politik der Aufklärung und Selbstverantwortung ein. 
Wir stellen Traditionen und althergebrachte Denkweisen in Frage. Besonders in 
kontroversen gesellschaftlichen Debatten rund um Sexualität, Drogenkonsum und weitere 
selbstbestimmte Freiheitsrechte, setzen wir auf Mündigkeit im Umgang mit allen Chancen 
und Risiken. Informationen statt Verbote sind die Eckpfeiler unserer progressiven Politik. 

Modul 1 Stärkung der Rechte Prostituierter

Die Entscheidung zur Ausübung der Prostitution fällt unter das Recht auf freie Berufswahl 
und unter das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Selbstbestimmt tätige Sexarbeiter 
sind keine Opfer. Vielmehr üben sie ihren Beruf eigenverantwortlich auf der Grundlage 
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einer freien Entscheidung aus. Ihre Tätigkeit bedarf besonderer Fähigkeiten und 
Kenntnisse und verdient gesellschaftliche Anerkennung. Die Entscheidung zur Ausübung 
der Prostitution ist daher von Staat und Gesellschaft zu akzeptieren. Eine Diskriminierung 
und Kriminalisierung von Sexarbeitern und ihren Kunden lehnen wir ab. Deshalb werden 
die PIRATEN Sachsen alle Sonderregelungen zur Reglementierung von Prostitution 
dahingehend prüfen, ob sie geeignet, erforderlich und angemessen sind, die Anerkennung
und die Rechte von Sexarbeitern sicherzustellen. Wir werden dabei die Zusammenarbeit 
mit den Kommunen suchen und uns für eine Abschaffung der restriktiven 
Sperrbezirksverordnungen einsetzen. Die Stärkung der Rechte selbstbestimmt tätiger 
Sexarbeiter ist das beste Mittel gegen jedwede Fremdbestimmung. Sie dient der 
rechtlichen Gleichbehandlung sowie der freien und ungehinderten Berufsausübung. 

Begründung: (wird nachgereicht) 

Modul 2 Entkriminalisieren aller Drogen und kontrollierte Freigabe

Die PIRATEN Sachsen fordern ein Ende des gescheiterten Drogenkrieges. Wir fordern, 
dass der Besitz aller Rauschmittel legalisiert wird. Desweiteren sollen alle Rauschmittel 
auf ihre tatsächliche Gefährlichkeit untersucht werden. Ist keine gravierende Schädigung 
festzustellen, so werden diese Rauschmittel an dafür zertifizierten Stellen kontrolliert 
hergestellt und ausgegeben. Personen, die von Rauschmitteln abhängig sind, welche 
aufgrund ihrer Gefährlichkeit nicht frei zugänglich sind, sollen diese kontrolliert und in 
Verbindung mit einer Therapie erhalten. Ziel dabei soll die schrittweise Entwöhnung sein. 
Die Abgabestellen fungieren gleichzeitig als Beratungsstelle mit fachlich geschultem 
Personal. Der finanzielle Erlös soll komplett in repressionsfreie Sucht-Prävention und 
Beratung umgesetzt werden. 

Begründung: Drogensüchtige können Repressionen erwarten, wenn sie sich in die Hände 
der Drogenberatung begeben. Die Hemmschwelle diese auf zu suchen ist unter den 
Abhängigen sehr groß. Durch zentrale Abgabestellen kann ein direkter Kontakt zu den 
Konsumenten aufgebaut und ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden. Durch 
regelmäßigen Kontakt kann so auf weitere Dinge aufgebaut werden, zum Beispiel die 
teilnahme an sozialen Projekten oder Entziehungskuren. Durch eine repressionsfreie 
Aufklärung durch Nicht-Polizisten* würde außerdem der Reiz des Verbotenen weg fallen. 
Für Jugendliche fällt weg. Dadurch werden Drogen nur noch bedingt attraktiv und werden 
nicht mehr durch sogenannte "Mutproben" beschafft oder genommen. Eine kontrollierte 
Herstellung von natürlichen und chemischen Drogen führt dazu, dass die Qualität und 
Sauberkeit der Rauschmittel sehr viel höher ist, als auf den Schwarzmarkt. Dadurch 
werden die gesundheitlichen Schäden durch die Einnahme auf ein Minimum reduziert. 
Zertifizierte Herstellungsbetriebe haben die Möglichkeit durch Forschung 
Qualitätsstandards zu erreichen, welche eine Herstellung "unter dem Radar" unattraktiv 
machen würde. Eine Entkriminalisierung und Legalisierung würde bedeuten, dass sich 
mafiöse Drogenkartelle in Luft auflösen. Die Drogenkriminalität würde gen null sinken. 
Auch der Besitz und die Beschaffung der Konsumenten würde nicht mehr kriminalisiert 
und somit straffrei sein. Durch die staatlich kontrollierte Herrstellung und den ebenso 
kontrollierten Verkauf würden immense Geldsummen freigesetzt werden können. Diese 
können dann effektiv für Beratung, Prävention und Aufklärung eingesetzt werden. 
Überschüsse können in weitere soziale Projekte gesteckt werden. 
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Modul 3 Tanzverbot und stille Tage abschaffen

Im Freistaat Sachsen gelten Verbote für öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen an 
den stillen Tagen Karfreitag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Volkstrauertag. Die 
PIRATEN Sachsen lehnen solche Tanz- und Veranstaltungsverbote generell ab und 
streben darüber hinaus die gänzliche Abschaffung der stillen Tage an. Sie greifen in 
unzulässiger Form in die allgemeine Freiheit und die Gewerbefreiheit ein. Da dieser 
Eingriff oftmals aus religiösen Motiven erfolgt, widersprechen sie zudem dem Prinzip der 
Trennung von Staat und Religion. In einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft 
ist die Priorisierung jedweder religiöser Feiertage über weltliche, gesellschaftliche 
Aktivitäten nicht mehr zeitgemäß. 

Begründung: Eine Abschaffung des Tanzverbots hat keine negativen Folgen. Wäre das 
Tanzen an allen Tagen erlaubt, so hätte dies keine Auswirkungen auf die 
Religionsausübung derjenigen, die aufgrund ihres Glaubens an den genannten Tagen 
nicht tanzen möchten. Die geforderte Gesetzesänderung verpflichtet niemanden einer 
Tanzveranstaltung beizuwohnen, wohingegen die aktuelle Gesetzeslage 
konfessionsübergreifend allen das Tanzen untersagt. 

WP44 Kulturschaffende in Gremien 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Die PIRATEN setzen sich dafür ein, dass die Gremien für Kulturbelange mindestens zur 
Hälfte mit Kulturschaffenden besetzt werden. Damit wollen wir den bürokratischen Prozess
transparenter gestalten und die Vernetzung fördern. 

WP45 Kulturrat der Kommunen und Kulturräume 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Wahlprogrammantrag: Kulturrat der Kommunen und Kulturräume Um die Vernetzung der 
Kulturräume und Kommunen in Kulturfragen sicherzustellen, streben die PIRATEN einen 
Kulturrat an, der Entscheidungsbefugnisse in Kulturfragen und Weisungsbefugnisse 
gegenüber dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat. Außerdem trifft das Gremium
grundsätzliche Entscheidungen über Fördergelder, die dem Land Sachsen zustehen. 
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WP46 Transparenz in der Kulturförderung 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass alle Fördermaßnahmen der urbanen wie 
ländlichen Kulturräume und des Landes Sachsen auf einer gemeinsamen Plattform 
publiziert und aufbereitet werden. 

WP47 Lebens- und Kulturräume schaffen 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Der Freistaat ermittelt in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Kulturräumen Konzepte
um staatlichen und kommunalen Leerstand und ungenutzte Flächen zu katalogisieren. 
Diese Räume werden kostengünstig Menschen zur Verfügung gestellt, die soziale, 
gesellschaftliche oder kulturelle Projekte planen und umsetzen. Das umfasst zum Beispiel 
Festivals, Wächterhäuser, Kulturbauernhöfe und Lehrpfade. 

WP48 Kulturbildung barriere- und kostenfrei gestalten 
Antragsteller: Jan Kossick, Norbert Engemaier, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Die PIRATEN wollen, parallel zur Schulbildung, eine möglichst kostenfreie kulturelle 
Bildung ermöglichen. Das umfasst alle staatlich anerkannten Bildungsmöglichkeiten in 
Tanz, Theater, Musik, Sport und alle anderen Formen bildender und darstellender Kunst. 
Die individuelle Förderung im Bedarfsfall für die Bildung an privaten Einrichtungen soll 
ebenfalls möglich sein. 

Begründung 

Ausgehend von der Kulturgesellschaft ist ein wesentlicher Faktor für die 
Kulturwertschätzung und die Wahrnehmung von Kulturangeboten die eigene kulturelle 
Bildung. Am besten ist dieses Ziel durch das Angebot zur kostenfreien Bildung zu 
erreichen, da damit jedwede bürokratische Hürde entfällt. 
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WP49 Kultur für alle zugänglich machen (Open 
Commons) 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Die Piraten befürworten die Einrichtung eines sächsischen Kulturfundus, mit dem Ziel die 
freie und langfristige Zugänglichkeit von Kunstwerken zu verbessern. Dazu soll das Land 
die Kommunen und Kulturräume dabei unterstützen, regionale Kunstsammlungen zu 
erstellen und zugänglich zu machen. Das umfasst die Hilfe zur Vernetzung der 
kommunalen und kulturräumlichen Kulturinstitutionen und -initiativen sowie die Hilfe zum 
Erwerb und Katalogisierung von Kulturgütern. Digitale Lösungen vereinfachen diese 
Aufgaben und sind leicht skalier- und übertragbar. 

Begründung 

WP50 Künstlerrechte und Zugang zu Werken 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Die PIRATEN Sachsen wirken im Sinne der Bundespartei auf eine Novellierung des 
Urheberschutzgesetzes und weiterer unzeitgemäßer Gesetze zur Beschränkung des 
Kulturzugangs hin. 

WP51 Denkmalsschutz ist kein Selbstzweck 
Antragsteller:Norbert Engemaier, Jan Kossick, Fl0range

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Antrag an geeigneter Stelle ins 
Wahlprogramm zu übernehmen. 

Antrag 

Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewahrung bestehender und Schaffung neuer
Kulturgüter zu erreichen, setzt sich die PIRATEN dafür ein, die Ausgaben des 
Denkmalsschutzes auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen. Die Nutzbarmachung der
unter Denkmalschutz stehenden Objekte ist, deren originären Zweck berücksichtigend, zu 
priorisieren. 

Begründung 

Sachsen gibt im Vergleich zu anderen Bundesländern (Link zur Quelle Seite 61) 
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überproportional viel Geld für den Denkmalsschutz aus. Da Architektur (und andere 
Denkmäler) aber nicht das einzige schützenswerte Kulturgut ist, und der Denkmalsschutz 
auch zuweilen einer Nutzung gerade durch Kulturschaffende entgegensteht, soll hier in 
Zukunft mit mehr Augenmaß verfahren werden. 

4. Sonstige Anträge

SO001 Streichung von Positionspapieren
Antragsteller:Fl0range

Antragstext:

Hiermit werden die Positionspapiere "Freizügigkeit statt Residenzpflicht", "Bürgermeister 
per Zustimmungswahl" und "Freier Zugang zu staatlichen Parks" gestrichen. 

Begründung:

Alle drei sind Positionspapiere sind bereits ins Grundsatz- oder Wahlprogramm 
übergegangen. 
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